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Die Bürgerschaft der Universitäts. und Hansestadt Greifswald fasst den Satzungsbeschluss zur
1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 91 - Elnkaufszentrum Grimmer Straße - wie folgt:

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Vorentwurfs und des Entwurfs der 1.
Anderung des Bebauungsplans Nr.91 — Einkaufszentrum Grimmer Straße -

vorgebrachten Anregungen der Offentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Bürgerschaft geprüft und beschließt wie
im Abwägungsprotokoll der Anlage 1 aufgeführt.
Der Oberbürgermeister wird die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange, die Anregungen vorgebracht haben, von diesem Ergebnis unter
Angabe der Gründe in Kenntnis setzen.
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2. Aufgrund der § 10 und 13a des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. 1,5. 3634) sowie nach § 86 der
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) Inder Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-VS. 344), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 13. Dezember 2017 (GVOBI. M-V, 5. 331), beschließt die Bürgerschaft der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91 -

Einkaufszentrum Grimmer Straße —‚ bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teil 8), als Satzung (Anlage 2).

3. Die BegrLlndung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr.91— Einkaufszentrum Grimmer
Straße — wird in der vorliegenden Fassung vom Juni2018 gebilligt (Anlage 3).

4. Der Oberbürgermeister gibt den Beschluss der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91
Einkaufszentrum Grimmer Straße — gemäß § 10 BauGB ortsüblich bekannt. Dabei ist
auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen
und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Sachdarstellung/ Begründung

Die Satzung zum Bebauungsplans Nr. 91 — Einkaufszentrum Grimmer Straße - ist ab dem
28.06.2006 rechtskräftig. Der Bebauungsplan bildet die planungsrechtliche Voraussetzung für
die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben und gemischte Nutzung zu Wohn- und
Gewerbezwecken. Das Planungsziel, Schaffung von gemischten Baustrukturen für potenzielle
Nutzungseinrichtungen in nordwestlichen Teil des Bebauungsplangebietes, wurde Jahrelang nicht
erreicht.
Nunmehr wird seitens eines Investors die Errichtung von mehreren Mehrfamilienhäusern über
einen neuen Erschließungsweg mit Anbindung an die vorhandene Grimmer Straße südlich des 1.
Änderungsbereichs vorgesehen. Um Baurecht für die Vorhaben zu erreichen, die die Grundzüge
des Bebauungsplans Nr. 91 — Einkaufszentrurn Grimmer Straße - berühren, ist die Änderung der
Satzung über den Bebauungsplan Nr. 91 erforderlich.

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91 — Einkaufszentrum Grimmer
Straße - liegt nordwestlich der Grimmer Straße und umfasst eine Teilfläche des rechtskräftigen
Bebauungsplans Nr. 91 - Einkaufszentrum Grimmer Straße - vom 28.06.2006. Das ca. 1,15 ha
große Plangebiet wird im Nordwesten durch den Graben 22 Z/002, im Nordosten durch den
Bahndamm, im Südosten durch Einzelhandelsfläche und im Südwesten durch bestehende
Gewerbeflächen begrenzt.

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans soll der Planbereich über eine private, innere
Erschließungsstraße erschlossen werden. Im südöstlichen und -westlichen Teil soll ein
Mischgebiet (Ml) und im nordöstlichen sowie -westlichen Teil ein allgemeines Wohngebiet (WA)
entwickelt werden. Daher werden im Geltungsbereich der 1. Änderung kleinteilige Baufelder
festgesetzt, die im Vergleich zum 8-Plan Nr. 91 konkrete Standorte für den Bau von
kleinräumigen Gebäuden ermöglichen. Eine offene Bauweise wird hier weiter vorgeschrieben. im
Änderungsbereich können Gebäude mit einer maximalen Höhe von 9,0 bzw. 12 m errichtet
werden. In diesem Zusammenhang wurden 11-111 bzw. 111-1V Vollgeschosse in den Teilgebieten
festgesetzt. Des Weiteren wird die Errichtung von Staffelgeschossen nach vorliegendem Konzept
für die künftige Bebauung zugelassen. Zur Lärmabschirmung wird konkret die Aufstellung von
Lärmschutzwänden parallel zum Bahndamm ([1=3,50 m) und an der südöstlichen Grenze zum
Einzelhandeisbereich (H=2,50) festgesetzt. Die Flächen für die Versorgungsanlage (Elektrizität)
und den Wertstoffsammelplatz werden auf die südwestliche Seite der zurzeit im Bau befindlichen
öffentlichen Straße. Der festgesetzte Parkplatz wird an der inneren Erschließungsstraße platziert.
Der Spielplatz wird aufgrund der ungünstigen Lage neben den Yer- und Entsorgungsanlagen im
benachbarten B-Plangebiet Nr. 115 - Am Aalbruch — festgesetzt.

Hinsichtlich des 1. Änclerungsverfahrens für den B-Plan Nr. 91 wurde der Öffentlichkeit bei der
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses vom 30.09.2016 Gelegenheit gegeben, sich
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innerhalb eines Monats über de allgemeinen Zielen und Zwecke sowie die wesentlichen
Auswirkungen der Planung zu informieren und zu äußern. Hierbei gab es keine Hinweise und
Anregungen. Der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss wurde am 22.05.2017 beschlossen. Im
JuN/August 2017 erfolgte die Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 07.07,2017 um eine
Stellungnahme gebeten.
Im Abwägungsprotokoll (Anlage 1) sind die Hinweise und Anregungen der zum jetzigen Zeitpunkt
noch relevanten Stellungnahmen zum Entwurf aufgeführt und die öffentlichen und privaten
Belange abgewogen worden, Den abgegeben Stellungnahmen sowie Hinweisen und Anregungen
wurde gefolgt, teilweise gefolgt bzw. nicht gefolgt.

Nach der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs erfolgten redaktionelle und
einzelne planzeichnerische Anderungen, die die Grundzüge der Planung nicht betreffen. Erwähnt
sei die Erweiterung des südwestlichen Mischgebietes (Ml 2) um ca. 56 m2 und zeitgleich die
Reduzierung des angrenzenden Wohngebietes (WA 2) um ca. 56 m2, die aufgrund der
Eigentumsverhältnisse in den Satzungsplan aufgenommen wurde. Ebenso wurde eine
Fußbodenhöhe von mmd. 1,35 m NHN zum Schutz von hochwassergefährdeten Bereichen bei
Hochbauen festgesetzt. Darüber hinaus wurde die schalltechnische Untersuchung unter
Berücksichtigung der Hinweise des staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU)
überarbeitet (Stand: 18.01.2018). In diesem Zusammenhang wurden der Standort der
Lärmschutzwände in der Planzeichnung (Teil A) sowie die textlichen Festsetzungen (Teil 8)
festgesetzt und angepasst.

Im Plangebiet wurde mittlerweile der Bau von vier Mehrfamilienhäusern anhand des bereits
bestehenden Baurechts und der formellen Planreife gemäß § 33 BauGB zugelassen. Weitere
Bebauungen sollen entsprechend der Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplans
(Anlage 2) folgen. Die 1. Änderung des Bebauungsplans wurde nach § 13a BauGB
-Bebauungspläne der Innenentwicklung- im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer
Umweltprüfung durchgeführt. Die Voraussetzungen nach § 13a Absatz 1 BauGB wurden im
Vorfeld geprüft.

Im Flächennutzungsplan ist für das Plangebiet ein Mischgebiet dargestellt. Da durch die neuen
Festsetzungen des Bebauungsplans die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebiets
in den Grundzügen nicht beeinträchtigt wird, wird zeitnah der Flächennutzungsplan mit diesem
Anderungsverfahren gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst.
Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die
Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Offentlichkeits- und
Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Genehmigung.

Anlagen:

1. Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91-
Einkaufszentrum Grimmer Straße -

2. Plan zur 1, Änderung des Bebauungsplans Nr. 91 - Einkaufszentrum Grimmer Straße -

3. Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr.91- Emnkaufszentrum Grimmer Straße -

einschließlich Anlagen:

3a) Schalltechnische Untersuchung mit Stand vom 18.01.2018
3b) Schalltechnische Untersuchung mit Stand vom 07.03.2017
3c) Schalltechnische Untersuchung mit Stand vom 15.03.2016
3d) Schalltechnische Untersuchung mit Stand vom 10.12.2015

SeIte Svoa 3



Anlage 1. zum Sesct‘luss Nr. ........ ..... .on

1. Änderung des Bebauungspianes Nr. 91 Einkaufszenitrum Grimmer Straße -

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Ollentlichkeils- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

• Entwurfs- und Auslegungsbescbluss
• Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ( 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2)

Bekanntmachung
-öffentliche Auslegung vorn ( 13w Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2,

Abs. 3S. 1 und § 3 Abs. 21

Anschreiben an Behörden vom l 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr.3.
Frist bis ‚uni Abs. 3 5. 1 und § 4 Abs. 2)

Nachfolgend sind alle eingegangenen Anregungen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch relevant sind, wie folgt abgewogen:

Aufstellungsvertahren: Datum
(alle angegebenen § sind die des BauGb in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 IBGBI. ES. 3634)

• Änderungsbeschluss ( 2 Abs. 1 und § 1 Abs. 8 i,V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1) 20.07.2015
. Bekanntmachung des Beschlusses und 30.09.2016

Unterrichtung der Öffentlichkeit ( 2 Abs. 1 i.V.m. § 13v Abs. 3)

bis ‚uni

22.05.2017

30.06.2017
10.01.2017

11.08.2017

01.01.2017
25.08.2017

1. Behötgen und Träger öffentlicher nelpree

Alie Hinweise und Stellungnahmen sind bei Bedarf an cie zuständigen Stellen wei:etgeleitet worden
(*1 Nr. der Beteligungslate



Ailage 1 zt.-m Beschluss \r.vorn.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Eitnkaufszentrum Grimrner Straße -

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlcchkeits- und Behördenbeteiligurig zum Entwurf

Lf. Stellungnahme . Abwägungsvorschlag

-

Nr.

1.1 (3*) Amtfür Raumordnung und Landesplanung Vorpommern

Stellungnahme vom 02.08.2017

Mit der o.g. Änderung (118 ha) soll ein Teilbereich des festgesetzten Ntischgebie- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Berechtigung des Flächen

tes in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt werden. Damit soll unter ande- nurzungspians erfolgt im Rahmen des beschleunigten Verfahrens gemäß § iSa

rem die Entwicklungvon vier Mehrlarnilienhäusern sowie Gebäude für Wohn und BauGB.

Gewerbezwecke ermöglicht werden. Der wiiksama Flächennutzungsplan stellt tu,

den Änderungsbereich eine gemischte nautläche dar. Im Wege der Berichsigung

soll der Flächennutzungsplan angepasst werden. Die Inhalte des Bebauungs

plans entsprechen der Ausstattung eines Oberzenlrums gemäß Programwsatz

4.1(31, 16) Regwnales Raumen:w cklurgsprogram-ni Vorpmmem und sind mit

den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar.

i Beschluss der Bürgerschaft Die hinweise werder zur Kenntnis genonnmen.

i
Ein Beschluss ist rht erforderlich.

1.2 (6*) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV (LUNG)

Stellungnahme vorn 22.08.2017

Das Landesamt für umwelt. Naturschutz und Geologie gibt zu den eingereichter Die Stellungnahme wird zur Kenntnis gerommen.

Unterlugen vom 07.07.2017 keine Stellurgrahme ab.

Beschluss der Bürgerschaft Die Stellungnahme wiro zur 4enninis genon-n-en.

Ein Beschluss ist nicht erao,derlich.

1.3 (7*) Landesamt für Inrere Verwaltung. Amt für Geoinformation Vermessungs.

und Katasterwesen

Stellungnahme vom 18.07.2017

in dem von ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amt- Die Hinweise werden zur Kenntnis genoninien.

lichen geodätischen Grundlagennelze des Landes Mecklenburg.Vorpomr,iern. Die Beteiligung der weiteren zuständigen Vermessungs- und Kutasterbehörden

Beachten Sie dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen um ist bereits erfolge.

Merkblatt über die_Bedeutung und_Erhaltung der_Festpunkte_(Anlage).

uniysrsitsts. u. Harsestadt Greilseald. t Änderung ära ßPisna Nr.91- Eirkaurszenlru w Griwmer Strsße . Seite 2
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Anlage 1 zum Beschluss Nr.von.

1. Änderung des Bebauungsplares Nr.91- Einkaufszentrum Grimmer Straße —

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Dffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lf. Stellungnahme Abwägungsvorschlag

Nr.

Sitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als

zuständige Vermessungs- und Katasterbehörden. da diese im Rahmen von Lie

genschaftsvermessungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte

sind ebenfalls zu schutzen.

Beschluss der Bürgerschaft Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. [in Beschluss ist nicht erforder

lich.

1.4 (8*) Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
Stelrungnabme vom 24.07.2017

In den vorliegenden Planung werden die Belange der Saudenkmalpflege und So- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
dendenkmalpflege berücksichtigt.

Beschluss der Bürgerschaft Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

1.5 (10*) Landkreis VorpcmmernGreifswald

Stellungnahme vom 24.11.2017

1. Gesundheitsamt

Von Seiten des Gesundheitsamtes bestehen keine Bedenken zum o.g. Vorhaben. Keine Belange

Diese Stetlungnaheni gilt nur auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen. Bei

Veranoerurgen iieriiert sie ihre Gültigkeit und ist neu zu beantragen.

2. 4-rt tOr Bau und Naturschutz, 56 Bauleirrfanurg,‘Derkmalschutz
rr weiteren Plenverfahren sind fo!gende -linweise. Arregunger und Bedenken zu

beachten:
1. Die Stadt Greifswald vertagt uber einen wirksamer flächennutzungsplan. 1. Der hinweis ist Sestardteil der Segrürdung.
2. Der Bebauungsplan ist rur teilweise aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 2. Der Artegung wird gefolgt. Die Begründung wird angepasst.
Die Änderung des Bebauungsplanes soll nach § 10 i.V.n. § 13a SauGs aufge
stetit werden, Insofern sind die Angeben im Satz 1 auf Seite 8 der BegrDndung zu

u-iversi:ars- ii. Harsatad 0-eiswac t Ä,deri.rg des Spas Nr.91- Ew%aufsrrn:ru 3 n,e straße Seite 3
Abwägj-igr-.act. § 1 Aw 7 ba.oe



Anage ‚zum Beschluss Nr vom

1. Änoerung des Bebauungsplanes Nr. 91‘ Einkaufszentrum Grimmer Straße —

der Liniversitäts und Hansestadt Greifswald

Abwägur.g der Stellungnahmen zur Oflentiichkeits- und Behördenbeteiligung zdm Entwurf

Lt. Steliung‘iahme Abwägungsvorschlag

Nr.

korrigieren. Der Flachennulzcrgsplan soD im Z,ige der Rerichtigung angepasst

werden: die 1. Änderung des Bebauungsplars wüice nicht der Genehmigungs

ptl-clt unterliegen. Dies istjedozh nur möglich, wen, die Yoiaussetzunger rrir

Anwendung des § fla BuuGB vorliegen. Dies ist nur teilweise geprüft worden. Die

Begrundung ist um das Ergebnis der Prüfung zu erganzen, dass gemäß § 13a
Abs. 1 Satz 4 BauGB durch den Bebauungsplan keine Vorhaben zugelassen wer

den, die die einer Pflicht zur Durchführung einer umwelteerträglictikeitsprürung

unterliegen.
3. Die städtebaulichen Zielsetzungen werden mitgetragen. Es bestehen grund 3. Es wird zur Kenntnis genommen.

satzlich keine Oedenken zur Planung.
4. Auf der Planunterlage sind jeweils die angewendeten Fassungen des Bauge- 4. Dem Hinweis wird gefolgt,

setzbuchs und der Baunritzungsverordnung anzugeben.

5. Nach Punkt 8.1 des fest lleil B) ist an der südöstlichen Grenze des wohnge. 5. Dem Hinweis wird gefolgt. Demzufolge wird in der Pianzeichnung (Teil A) die

bietet eine Lärmschutzwand mit 2,50 m Höhe zu errichten. In der Planzeichnung zeichnerische Festsetzung für die Lärrnschutzrnaßnahme ‚Vw. der testlichen

ljeil Ah fehlt eine entsprechende Festsetzung. Dagegen ist in der Planzeichnung Festsetzung deutlicher dargestellt.

an der südöstlichen Grenze des Geltungsbereichs der 1. Anderung Isudostlich der

nordöstlichen Mischgebietsfläche) ein Planzeichen enthalten welches Jedoch in

der Planzeichenerklärung nicht enthalten ist. Damit ist das Planungsziel nicht

erkennbar. Sollte es sich eventuell um die zu errichtende Schallschutzwand han
deln, ist der Widerspruch zwischen der Planzeichnung und den textlicben Fest

setzungen auszuräumen und die Planzeichenerklärung zu ergänzen. -

6. Füi die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist das Planzeichen 15.13 der 6. Der Anregung wird gefolgt und entspiechenci in die Planzeichnung eingear

PlanzV anzuwenden, Bei dem verwendeten Planzeichen fehlt die dunne durchge- beitet.

hende Linie, welche für die rechtseindeutige Abgrenzung verantwortlich ist, Dar.

über hinaus handelt es sich um ein Flächenplanzeichen und ist auch als solches
in der Planreichenerklänung darzustellen. Zur unterscheidung der Abgrenzung

des Ausgangsbebauungsplans zur 1. Anderung ist laut Planzeichenerklarung der

Geltungsbereich der 1. Änderung in der Farbe rot auszutühren. Dies ist zuiassig

und wird auch betürwortet. Bein, tibersichlsplan ist dies beiücksichtigl: in der

u,‘%wns.‘iz:a-u.Hmsvslj c‘e rsa :. 1. Ä—ceti.i ces was 91 r ‘kaufsia‘ii‘Jni Giimei Straße -
Seite 4
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Aage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 - Einkaufszentrum Grimmer Straße —

der Universitäls- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffenilichkeits‘ und Behördenbetailigung zum Entwurf

Lf. Sie llu ngna hme Abwäga ngsvorsch lag
5.,.

Planzeichnung (Teil A) er‘olgtjedoch eire Darstellung in der Farbe schwarz. Der

WLderspruch ist auszuräumen.

Hinweis:

Das Baugesetzbuch wurde zuletzt durch Gesetz vom 20. Juli 2017 (0001. 15. Dem Hinweis wird gefolgt. Enisprechend wird die Forrnul:erung in 0er Präambel

2808). die Gaunutzungsverordnung un.d die Planzeichenvernrdnung wurden zu- geärdert.

letzt durch Gesetz vorn 04.05.2017 10001. 1 S. 1057} m.W.v. 13.D5.2017 geän

dert. Ich bitte, dies im weiteren Verfahren zu beachten. Denkbar wäre bei der

Angabe der Rechtsgrundlage beim Sarzungsbeschluss auch eine Formulierung in

der Form: ...i n der zum Zeitpunkt des Sutzungsbeschtusses geltenden Fas

sung,. - -

2.2 SO Naturschutz

Der Überpianung der Fläche wurde grundsätzlich zugestin‘nt.

Da es sich um eine Planung nach § 13a dauGB handelt, ist die Erarbetung eines

Umweltbenchtes nicht erforderlich.

Belarge des gesetzlichen Gehölzscbutzes

Im Pssderungsbereich befindet sich ein Gehälzbestznd. Dieser Guhölzbestand ist Dem -linweis wird gefolgu Demzufolge wurde eine Eingriffs. und AusgIeichsb

mit einem Anpfianzgetot rechtlich festges&zt. larzierung ergänzend erstellt und der Unteren Naturschutzbehörde zur Pnfung

In Unisetzarg cer planeniscl-er Ziele ist durch den Plenungsträger der Nachweis urd Bestatigurg vorgelegt. Die Bestätigung liegt vor. Die Ergebr-sse werden in

zu fuhren, wie mit den festgesetzten Gehölzanpflan.zurgen umzugehen ist, die Begründung übernommen

Da in 0er vorliegenden Planung keine Darstellung ard textliche Auseinance-set

zu‘ig mit ciesens belang erfolgt sind die Lrterlager zu überarbsiter und der Na

turschutzbehärde erneut vorzulegen.

Da die Belange voi, Naturschutz und Landschaftsc1lege im Rahmen der Bauleit- Als IKompensations-isaßrahme wird ein Dkckorto herangezogen. Die Abbu

planung vollständig und ahschIieend abgearbeitet senden -rnusser., sind auch chung ist erfolgt und nachgewiesen

verbindlich verfugbare Pflanzsiandorte nachzuweisen bzw. zuzuordnen. Es sind

deshalb geeignele Pflanzstandorte innerhalb bzw. außeifsaib des Plangebietes

nachzuweisen und zu sichern,

Vevemrals- e Harssesiadl GleIswala. 1 Arzerrg des B-Plars Nr.91- Einknsfszentram Grrsmri Straße - Seite 5
Asrägurg sec 5 1 Abs. 7 SauCe



Nilage 1 zum Beschluss Nr. vom

1. Änoerung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße —

der Universitäls- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentiichteits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag

Nr.

Belangs des spezieller Alelischutzes

Aus der eingereichten Unteriagen wiro progpost‘ziert. dass hie, fur das Schtitzgur Eine ergänzende Urterlage zur Einstufung der Avifauna wurde der UNS sorge-

Fauna! speziell Avifauna nur Allerweltsaiten‘ betroffen sind. Dies kann für den legt.

Bereich der Gehdlzstrukturen nicht nschvollzogen werdee. Es sind der Natur

schutzbehorde die entsprechenden F?ohdaten zur Verfugung zu stellew Auch

durch Vorhaben aufgrund von Planungen im Verfahren geniäß § 13a BauGs kon- Aufgrund der ökologischen Bestandsaufnahmen werden keine Verbotstatbe

nen Verbosstatbestände ausgelöst werden. In diesem Fall stunden der umset- stände ausgelöst.

zuiig ihrer Planung zwingende Vollzugshindernisse entgegen.

3. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung, SO Abtaliwirtschaft) Boden-

schutz

Die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde stimmt dem Vorhaben unter Beruck

siciitigungtotgender Auflagen und Hinweise zu:

Auflagen

Walirend der Baumaßnahme auftretende Hinweise uuf Altlastverdachtstlachen Den Hinweisen wird gefolgt. Diese werden teilweise in den Bebauungsplan (Teil

(vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grund- ßl unter Pkt. „Hinweise sowie in die Begründung aurgenommen.

wassers. u. ä.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Vorpom

mern-Greifswald (Standort Greifswald) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gege

benenfalls zu unterbrechen.

Im Rahmen der pianerischen Abwägung sind die Zielsetzungen und Grundsatze

des Bundes Bodenschutzgesetzes )BBodSchG) vom 17. März 1998 BGB1 1,5.

5D2l in der zuletzt gültigen Fassung und des Landesbodenscbutzgesetzes

)LBodSchG MV) vom 04. Juli2011 (GVOBI. M-V. 5. 759) zu berücksichtigen.

Danach haben eile. die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den

Boden einzuwirken, sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveranderungen.

insbesondere boderischadigeede Prozesse. nicht hervorgerufen werden- Mii dein

Boden ist sparsam und schonend umzugehen.

Flachenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen,

__________________________________________________________________

Um-eis ats a a‘um:ad: G ‘efsisaic. t taarC >a—s Nr au - E rsa,faiertiam 0-mine- St-aSs -
Seite 6
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Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimiaer Straße —

der liniversitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur öffentlichkeits- und Behördenbeteitgung zum Entwurf

Elf. Stellungnahme Abwägungsvorsch lag
Hr.

____________________________________________________

Tieter viät‘nend den Baumaßnahme ube,schussböden auf oder ist es rotwerdig.
Fremcböcen auf oder elrzubringen, so haben entsprechend 7 BBocSchG die
Pflichtigen Vorso:ge gegen das Enltlehen schadlicher Bc.cenveränderurgen zu

• treffen.

Die Forderunger der § 9—12 der Dundes-Bcdenschutz- und Altlaslenverordnung
• BBocSchVt vom 12. Juli 1999 IBGBI. 1.5. 15541 in tier zuletzt gültigen Fassung

sind zu beachten. Dabei sind insbesondere die Anforderungen der DIN 19731

Ausgebe 5/98 zu berucksichtigen.
Bei der Verwertung des arfallende‘, Booenaiishubes und anderer mireralischer

Abfal!e sir-d die Ani‘orderungen an ci:e sro‘fliche Verwertt.ng von nireralischen

Resrst«feri/Ab!ällen —Technische Regeln- der Mitteiturgen der Länderarbeits

ge:neirschaftAbfall LAGA 20t von 11/ 1991. 11121)33 und 11/2004 zu beach

1er‘.

Dazu zählt auch eine Dektarationsanalyse, um den zulässigen Verwertungsweg

bestimmen zu können. Beachten Sie bitte, dass eine Verwertung außerhalb der

zugelassenen Anlagen nur dann ordnungsgemäß ist, wenn sie gemäß 7 Abs. 3
KrWG auch im Einklang mit anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht.

Vor Baubeginn ist die Stellungnahme des kommunalen Entsorgungsträgeis des

Landkreises Vorpommern-Greifswald, der Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH,
oorfstraße 36,17495 Karlsburg einzuholen. (Tel.: 038355/69514)
Hinweise

Im Planungsgebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlasten (Altabla‘ Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

gerungen, Altstandorte) bekannt

SG Wasserwirtschaft
Die untere Wasserbettörde stimmt dem Vorhaben unter Berücksichtigung folgen

der Auflagen Al und Hinweise (Hl zu:
Oberflächengewässer

Den nördlichen Abschluss des OPiangebietes bildet der Vorfluter 22 Z1002 (die Dem hinweis wird gefolgt und entsprechend in der Begründung korrigiert.

‚eis,a.s j HaiaadI Ge7swahl L kneajrgdrs 5 Pa‘is %‚. 91. fl‘aoSze‘in.n Utmeen Stete - Seite?
Arwagj‘g rad § 1 Als. 7 BajoB



Anlage 1 zum Beschluss Nr. vorn.

1. Anderung des Bebauungsptanes Nr. 91- Einkaufszentrum Gnimmer Straße

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentltehkeils- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

1 Geeässerbezeichnung ist in der Begründung des Entwurfs der 1. Anderung des 8-

Planes unte‘ Punkt 4 ru korrigieren:. der im nordwestiicher feil verrohrt st. 1i

ndr die vorgesehene Öffnung des Vcrtljters ist gemäß § 68 Absatz 2 des

Wasserhausfsaitsgesetzes (WHG) eine Plangenehniigung bei der unteren Wasser

Behörde des ..andkreises VG zu beantragen. (Af

Die Unterhaltung des Vorfiuters kann nur vom sudostiichen ufervorgenommen

- werden. Der Gewässerunterhul:urgsstreifen soll 5 m ab eoschtngsoberkar.te

betragen, sodass die urterr‘aitungste-chnik des Wasser- und Bodenverbardes an

dat Gewässer ge:argen kann. Er ist vor iegl.cher Bebauung urd Bepfbnzurg

freizutialter. im Teceil Teil 8) des Satzungsentivur‘es ist dw Formulierung unter

lv. Hinweise‘ Punkt 3. entsprechend zu ändern IAI

Im B-Plangebiet befinden sich keine weiteren Oberfiäctmengewässer im Sinne des
WHG und des Landeswassergesetzes ([WaGt. (H)

frinkwassen/Trin kvdasserschutz
Das B.Plsngebiet liegt außerhalb von Trinkwasserscliut,gebieten oder Vorrangs

bzw. Vorbehaltsfläcimen zur Trinkeaseersicherung. (H)

Grundwasser

Eine Versickerung des Niedevschlugswassers ist aufgrund der im Plangebiet vor

handenen schwer bzw. nicht versickerungsfähigen Böden und des oberflächen-

nahen Grundwusserstandea nicht möglich. Im Testteil (teil B) des Satzungsent

wurfes ist die rormuserung unser IV. Hinweise Punkt 1-entsprechend zu ändern.

lAf

Die Entnahme von Grundwasser im Rahmen einer Grundwasseiba]tung bze.

ebsenkung ist gemäß 8.9 des WhfG der urteren Wasserbeborde des Lardkrei

sas VG anzuzeigen. (Af

rar die Errichtung von Erdwarmesor‘eranlagen lWä‘ntepurrpe) ist eine Erlaubnis

zur Benutzung Ges Grtrdwassers gemäß § 8,9 des WHG bei der unteren Was

1 serbehörde oes Landkneises VG erforderlich, tAt
Schnutzwasserbeseitigurg

Der Hinweis w rd zur Kenntnis genommen. Sei der Offnung des Vonfuters ist cie

erforderliche Genehmigur.g eir‘zjhoier.

Der Hinweis wird bereits durch die Ausweisungen der Abstandsflsche Im 8 Plan

berücksichtigt. Entsprechend w,rd die Formulierung unter IV. Hinweise. Punkt 3

geandert

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag

Nr.

Den hinweis wird zur Kenntnis genonimen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Dem Hinweis wird gefolgt, Entsprechend wird die Formulierung geändert.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Den hinweis wird zur Kenntnis ger.oinm.er.

u- e-, Um- u. rarses:act G,etsa d. 1 A-ds-.-gdra B.msw. r,i 91- Ei,kai.iszsriisinGi,,r S:‘ste

Azeägurtrac514r,s lBajGf
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Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 - Einkaufszentrum Grimmer Straße —

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lf. Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

Das S.°argebiet ist an die offentliche Schrnuuwasserlvanalisation enzuschfie
Ben. tAt Die Hir.we.se waden zw lKenntnB genommen.

• Die Abwsserbeseitigungssatzung der universtäts- urd hansestadt Greifswald ist
‚ zu beacFten (Ei)

‘1 ;ederschlagswasserbeseit igu ng
rür oie Einleitung ces au‘ der versiegelten Grur.dstücks- rrd der Straßenniachen
anfallenden Niederschlagseassers über einen neugeplanten Regenwasserkanal
in den Vorfluter 22 Z1002 ist eine wasserrech:liche Erlaubnis bei der unteren
Wasserbehörde des andkre‘ses VG zu beantragen. Die hierfür einzurerchenden Der Hinweis wirc zur Kenntnrs genornr:en
Unterlagen müssen eire qualtative um quantitative Bewertung des abzuleiten,
den Niederschlagswasser auf Grundlage des DWA-egelwerks Merkb:att OWAM
153 •Handlunempfehlungen ‚uni Ungarg mit Regenwasser‘ enthalten

Wassergefährdende Stoffe

Der Umgang mit wassergetährdenden Sloffen z.B. Herzolanlagen, Trafostatron) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und entsprechend in der Begrundung
ist gemäß § 40 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefäbrden‘ erganzt.
den Stoffen IAwSV) der unteren Wasserbehorde des Landkreises VG anzuzeigen.
(A)

Itataster und Vermessungsarnl

Die Planzeichnung bat nicht den ltlaßstab 1.1000, wie in der Legende angege‘ Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Katasterkarte wurde in aktueller
ben. Fassung eingelesen und auf das Bezugssystem UTMS gekürzte Fassung einge‘
Somit ist eine Prüfung nicht möglich, stellt. Fehler konnten nicht festgestellt werden.
Weitere Belange des IKataster- und Verniessungsnmtes sind von dero.g. Planung
nicht betroffen.

Beschluss der Bürgerschaft Der Stellungnahme wird gefolgt. Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

LG (11*) Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU), Stralsand
Stellungnahme vorn 04.08.2017

Upetranats- r.. I-iar.naladt Orers-*aro. 1 kren.nscrs 5 Peru Nr.91- E‘,sa..iszertrrnor erner stra&

Aowäg.rg ‚ach § 1 acs 7 eatoe
Seite 9



Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des ßebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße -

der lJniversitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag

Nr.
Auf der Grundlage dci vorgelegten Unterlagen wird testgestelll. dass durch das Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Vorhaben keine ‘aturschutz- und boderschutzrecb:lichen Belange. cia durch das

Steetlicie Amt ‘ür Larcwirtschaft und UnweIt (SLALUl Vcrponirrern zu vertreten
sind, berührt werden. Kustenschutzaregen oes Landes MV im Sinne des § 83

Abs. 1 LWaG werder durch die 1. Änce‘jrgdes HP Nr 91- Einkaufszert,um Die Hinweise werder zu Kenrtre genonmen. Dieser beriihrt nicht die Belange

1 Grimmer Straße in Greifswald nicht berührt, der 1 Anderung des Bebauungsplans.

Küsten- urd -iocliwasserschctz
Entsprechend der Richtlinie 2.5/2012 .Bentesscngshochwasserstund und Re‘e

renzhochwasserstard des Regelwerlcs Küsterschutz MV betragt der Benes

sungshDchwasseistsrc BFW) ‘ur den Greifswalder Boccer in Sere.ch Greift-

wald 2,90 m NHt&
Dieser Wasserstand stellt einen Ruhewasserspregel dar und berücksichtigt nrcht

den mit Hochwasser einhergehenden Seegang.

Das Sturmflutschutzsystem für die Hansestadt Greifswald wurde für einen Hoch-

wasserstand von 2.90 m HN lca. 3.05 m NHN) geplant und errichtet.

Das Schlitasystem besieht aus der Absperrung der flyckrnündung (Sperrwerk)

und Linienbauwerken zu beiden Seiten der Boddenküste, den Deichen Wieck,

Eldena und Ladebow.

Der Schließwasserstand des Sperrwerkes beträgt 0,71 m NHN 10,56 m HN) unter

Berücksichtigung der Vorhersage eines Hochwasserscheitels von > 1,15 m

NHN 11,0Dm HN).

Auch nach Fertigstellung des gesamten Schutzsysierns können bei geschlosse

nern Sperrweik im Extremfall Wasserstände von ca. 1.35 m uber NHN 11,2Dm

über 1-IN) irnerhalb ces Ryck nicht arwgeschlossen werden.

Allerdings ist dies nur beim Zusammentreffen erl-er außerordentlich lang anhal

. tender Sturm‘lL‘t md gleichzeitiger sehr hoher Birnenabflüsse,, des Rvck text
! remer Niederschlag oder Schneeschrretze) möglich.

Lt. den Höhenangaben der Unterlagen (Plan Stand 2006) weist oerÄnoerungsbe

reich fast ausschließlich Geländehöher unter im HN ach

Urne‘s ses- -J Harsestazi 0 ‘esssax 1. Äiae‘jrw des 5-5 a—sk‘ 91- E rka,.iaze‘it‘J n 0-mine St‘sße -

Atssas.igrac-i‘5 lAss, 7Bv.SB
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Anlage 1. zum Beschluss\r. vorn

1. Änderung des Seoauungsplanes Nr.91- Einkaufszentrum Gnirnmer Straße —

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Dffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Über das Schutzniveau der am Ryck oberhalb der Eisenbahnbrücke befindlichen
Deiche des Wasser- und Bodenverbandes liegen hier keine Erkenntnisse vor.
Bei Gelündehöhen unlerbalb 1,35 m Über NHN sind hinreichende Schutzmaß
nahmen, welche ggf. eine nicht vorliegende Eignung des Baugrundstückes in]
Sinne des § 13 LBauO MV kompensieren sollen, notwendig.
In diesem Fall sind zum Schutz der geplanten Wobnbebeuung gegen schädliche
Einflüsse Schutzmaßnahmen (Z.B. Getändeerhöhung. Höhenlage der Fußboden-
oberkante und Verzicht auf Unterkellerung) festzulegen.
Ich rege die entsprechende Festsetzung zumindest der Fußbodenhöhe gern. § 9
Abs. 3 BauGB,
Des Weiteren sind die Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh
rungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Siche
rungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, im B-Plan zu kenn
zeichnen 19 Abs. 5 Nr. 1. BauGB).

Aus der Sicht der von meinen] Amt zu vertretenden Belange des Immissons
schutz- und Abfaltrechts bestehen zur o. a. Planungsabsicht keine grundsatzit
chen Bedenken.
Sei der weiteren Planung sollten folgende Hinweise beachtet werden.
Laut Schallgutachten vcni 07.03.2017 des Hermann und Partner Ingenieurbüro
lBerich:-Nr. 173-3E/ 2D1S kommt es ar einiger lmrnlesion,sorten tags und
nachts ru Ubeischreitungen der gütigen tnimissionsrichtwerte (15W).
m Gutachten wird empfohlen den Standort von J-fo!lis Hundekita‘ zu veilagern

- urn Gie Lärmimmissionen zu senken.
Da dtese privatrechtliche Vereinbarung eine wichtige Voraussetzung für die Ein-

- haltung der gültigen lW ist. muss diese getroffen und umgesetzt weRten bevor
der Bebauungsptan rechtskraftig wird.
Das Gutachten we;st allerdrgs rect-rerisch nicht nach, dass nach Um-setzung
aller festgesetzten und empfohlenen Maßnahmen die Einhaltung der tRW wirklich

Urivu-s‘tits- j. Harsatadt Greilswaic 1 Atderulg des B-P.ars ‘1‘. 91‘ te.ai.lszert‘?, Grimme stae
At,.agrg rath 1 5w 7 Bai,06

Der Hinweit wird berücksIchtigt.

Die derzeitige Geländehohe liegt sowohl unterhalb als auch oberhalb dieses
Wertes, Eine weitere Festsetzungwird als Punkt 10 (Textteil Bl ergänzt.

Die Festsetzung zur Fußbodenhöhe mit einer Mindesthöhe von 1.35 m NHN
wird ergänzt.
Durch Sicherung gegen Hochwasser mittets der Festsetzung der Mindest
Fußbodenhöhe sind keine baulichen Vorkehrungen zu treffen,

Der Anregung wird nicht gefolgt, da hier keine Betroffenheit außer uarmbelas
tung erkennbar ist.

Fur die Verlagerung der Hurdeidta liegen bereits prisatrechtliche Vereinbatun
gen vor.

In der ergärzenden Tabelle mit den anteiligen Betirteilungspegeln wird beispiel
haft lur die am höchsten betroffene Geschoßebere an den lirmissionspurakten
IPOI urd P08 eikennbar, dess es sich bei hollis hundekita um die bestim
nienda Gerüuschquelle hendelt und cie tRW nach Wegfall dieser Quelle einge
halten weroer.

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorsehlag
Nr.

Seite 11



Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße

der universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Offentlichkeits. und Behördenbeteiligung zum Entwurf

If. Stellungnahme Abwägungsvorschlag

Nr.

sichergestellt ist-

Auch t nreht eindeutig erlvernbar was mit ‚errem we 5er enterrteq Sanoo,t fur 0er reue Sturdrt für de t-undekita st nicht tercann:. wird aber in seir.er Ent

die Hundekita geneirt ist. fernung keine Auswrkungen auf der Bebauungsplan haber.

Eir entsprechercer Nachweis sollte ert‘ach: werder und die Verlagerung der

Hundekita klarer definiern wrden (z.B Mirdestabsiaid)

Darüber hinaus ist die sie Lärmschutzmaßnahrne in der Begriiroung auf Seite 16 Dem 1-irweis wird nicht gefolgt. Die erforcerliche Lärrnscht.tzrraßrahme wird in

argetünrte Lärmschulzward im südostlichen Teil der 1 Änderung des Bebau- der Dlanzerchrung Teil A) mit der zeichenerklärur.g Nr. 15.6 oeijriirher oarge.

ungsplans in der Planre chriurg Teil Ai darzustellen. steliL

Weiterhin sind nie Anforderungen an das Mndeslscnalloärn-maß ttir die Lrit

schutzwand im südostlichen feil und entlang der Oabnschienen im Teatteil (Teil 0) Dem Hinweis wird gefolgt. Die schalltechnischen Anforderungen für die zu er-

festzuschreiben. richtenden Lärmschutzwäride werden entsprechend im Tast (feil 0) geändert

Scballdämm-Maß ö LA.R,Str 3d dOfAl

Scrrallahsorption A LA,a,Str 24 dBfAr

Es wird empfohlen die Festsetzung Nr. 8.3. im featteil umzuformufieren. Es geht Der Anregungwird gefolgt und die testliche Festsetzung entsprechend geändert.

nicht eindeutig hervor, dass hier eine schaflabschirniende Glasfassade gemeint

ist.

Auch hier sollte das benötigte Schulldämmniaß, wenn nütigformuliert werden.

Das Schallgutachten vom D7.ü3,2d17 des Hermann und Partner Ingenieurbüro Der Anregung wird gefolgt und entsprechende Festsetzung getroffen.

Bericht Nr. 1 73-3E 2015) setzt auf der Seite 5 voraus, dass die Fahrgassen

zwischen Pazkpiätzen der Hausbewohner in einer schailtechnisch günstigen Aus

führung aus Asphalt hergestellt werden.

diese Ausführung sollte ebenfalls im Textteil festgeschrieben werden, da dies

eine Vo‘aussetzurg f:.ir die ungestellte Berechrurg darstellt.

Die im o.g Gutachten dargestellter Lagepläne entsprechen r:cht der tntsächii Der Anregung wird nieht gefolgt. Der irr Gutachter verwendete Lageplan

chen Planung, laut Plarze chnung Teil 4) des vorliegenden Bebauungsplans be- .OildOt-273-3E Lageplan ini‘niss:Önspunkte stellt das .Miscngeb er im südli.

findet sich Gas geplante Mischgebiet im südlichen feil ges Plangebiets und nicht cher Teilung das .Ai gemeine wohrgehier im nördlichen Teil des Bebauungs

wie im Lageplan des Gutachtens dargestellt im westlichen Teil. plangebietes dar.

Das Gutachten sollte dahingehend überarbetet werdeit

L‘rweis :5w.- Hawm:adi 6,etw,aid 5 Äcr‘rrg dm B.Pia“s ra. 91 5 kai.iszenitjri One‘ sra -
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Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Eirikaufszentrum Grimmer St‘aBe —

der tjriiversitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentiichkeits- und Behördenbeteiligang zum Entwutf

Lf. Stellungnahme Abwägungsvorschlag

Die Plausibililät der Einschatzung des vorhandenen Gewerbelärms kann nicht Dem Hinweis wird gefolgt. Der Verweis im Bericht Nr. 173/2015 vom
abschließend geprüft werden, da hierfür im Bericht Nr. 173/ 2015 vom 10.12.2015 auf das Gutachten Nr. 167/2015 wurde entfernt, da er überflüssig
10.12.2015 auf ein Gutachten verwiesen wird (Nr. 167-20151 welches nicht zur ist und keine Auswirkung auf den Emissionsansatz hat.
Prüfung vorlag.
Das Schallgutachten sollte entsprechend der o.g. Punkte überarbeitet und er- Entsprechende Unterlagen wurden ergänzt bzw. angepasst und dem StALU
ganzl werden. Der Bebauungsplan ist dahingehend ebenfalls anzupassen und vorgelegt. Nach kurzfristiger Prüfung gab es durch das StaLU Hinweise. Diese
erneut zur Stellungnahme vorzulegen, wurden in die vorliegenden Unterlagen eingearbeitet.

Beschluss der Bürgerschaft Den Hinweise und Anregungen werden teilweise gefolgt.
Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

17 (14‘) Polizeiinspektton Anklam, Sachgebiet Polizeiliche Verkehrsaufgaben
Stellungnahme vom 14.09.2011

Geger die 1. Änder.jng zum oa. Bebauungsplan bestehen seiters des Sachbe Die Stellungnahn-e wird zur Kenntnis geno-nnmer.
- reiches Verkehr cc‘ Dc1ze:inspektion Anklarn ke:re Einwsnde.

Beschluss der Bürgerschaft Die Stellungnahnne wird zur Kenntn;s genommen.

1.8 (15‘) Deutsche Telekom AG. T-Com
Stelungrabre vorn -32.08.2011

Die Telekom Deutschland Ginb1 (nachfolgend Telekcn genarnt::
- als Netzeigen- Die Hinweise werden zur Kenntnis ger.ornner.

tunierin und Nutzur-gsberechtigte .5v. § 62 Abs. 1 TKG- hat die deutsche Tele
korn Technik GmbH beauftragt und bevollmechtigt, alle Rechten und Pflichten der Die Telekommunitvationsleitungen liegen an der nordwesllrch der Grimmer Stra
Wegesichelung wahrzunehmen sowie alle Pianverfahren Dritter entgegenzuneh. Be sowie innerhalb der inneren Erschließungsslraße im Geltungsbereich der 1.
men und dementsprechend die ertorderlichen Stellungnahmen abzugeben. Änderung des Bebauungsplans.
Gegen die 1. Änderung des o.g. B-Ptanes gibt es prinzipiell keine Einwände. In
Ihrem Planungsbereich befinden sich hochwertige Telekomn,unikationslinien der
Telekom.
Sollte durch die zukünftigen Bauherren die Herstellungeiner Anbindungan das

universilatt- a Harsentadt Greiiswatd, 1. Ärderang des 0-Plans Nr. 91 - rirsaalazenirum Grimmer Straße - - Seite 13
Abwagurgnact § 1 Ass. 7 BaaGB



Anlage 1 zum Beschluss Nr,vom.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße -

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Stellungnahme

Telekommunikationspeha gewunscbl werden, muss die Antragslellung separat

uber den Bauherrenservice. Rufrummer 0800 330 1903. erfolgen. Wetere Hin

weise fiien Sie auch im Internet ‚ufer ‘.nn.telekom.de/umzug/bauf‘erren

W:n-Öch:en Sie bitten, den Vcrhabertnäger auf diesen unkt aufr.erksam zu

macher.

Beschluss der Bürgerschaft

Abwägungsvorsch lag

Hinweise weiden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Erschließungs

planung berccksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtscbaftlichkeitskrite‘

rien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubau-

gebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neuhaugebiete in Ver.

bindung:

Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Neubaugebiete KMu

Südwestpark 15

90449 Nürnberg

Neuba unebiete.de@vodafone.com

Bitte legen Sie einen flrschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei,

U- .eia:sis- .u Ha‘ sauwa: Owiswau, 1 s‘ide‘.recss 6-Rar‘s ‘1, 91- ti‘kai.iszerf-ummn“rerStrase -

Aw,ägj‘igsar-iflaru 7SauüB

Die Hinweise werden zur Kenntnis genoninien und bei der weiteren Erschlie‘

ßungsplanung berucksichtigt.

Lt.

Nr.

1,9 - (16) Kabel Deutschland Vertrieb und Service Gmbh
Stellungnahme anm 16.08,2017

Beschluss der Bürgerschaft --

Die Stellungnahme-wird zur Kenntnis genommen.

Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

1.10 20*) E.ON e.dis, Regionalzentrum Wolgast
Srellungrahme vom 19.07,2017

Es befiroet sich im angegeberen Planmum kein Aniagenbestand ursares Unter- Der H.rweis wird zur Kenntnis genommen

‚ nebmens. daher gibt es unsererseits keine Einwärde gegen Ihre P anungen. wir

erteilen dazu unsere grundsätzliche Zustimmung.
Eine weitere Einbeziehung unseres Unternehmens an der o.g. Maßrabme ist

Seite 14



Anlage 1 zum Beschluss Nr.vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 - Elnkaufszentnum Grimmer Straße —

der universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

11E Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

somit nicht mehr notwendig.
Beschluss der Bürgerschaft Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Ein Beschtuss ist nicht erforderlich.
1.11 (22) Stadtwerke Gre fswald GmbH

Stellurgnahrre vom 25.08.2017

Auf Grundlage der Konzessionsvereinbarungen für Wasser. Strom. Gut betreibt Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Erschlie
und unterhält die Netzwirtschaft der Stadtwerke Greifswald GmbH Versorgungs- ßungsplanung berücksichtigt.
netze, die eine Versorgung von Letztverbrauchenn sicherstellen muts. Die zu ent
wickelnden Flächen beirden sich irr Konzessionsgebfet der Stadtwerke Greifs
wald GmbH, die Errichtung und der Betrieb von Versorgungsnetzen fu‘ oie Versor
gong von Letztverbrai,chern in dem 8-Plan Gebiet 91 ist damit eine Kernaufgnbe
der Stactwerke Greifswald Gmbh. m Rahmen des Debauungsplanes st darauf
hir2uwirken. dass geeigneter iuonzessiensraum für die Errichtung 0er Versor
gungsnetze zur Verfügung gestellt wird. Öffentlicher Konzessionsraum wie Stra

. Ben, Wege. Plätze ist in den Planuragsprämissen vorzusehen.
Im. Plangebiet und in den Ranabereicl‘e,, befinden sich Anlagenbestänce. So‘ern
eine Lageanceru‘ng dieser oder ähnliches erfolgen soll, ist vorher eine techrsct‘e
geeigr.ete (imverlegung zu Lasten des Erschließurgsträgers zu vereinbaren.

i Das DVGW-Regelwerk GW 125 sagt bezüglich der Abstände von Baumpfianzur.

1 gen zu bestehennen Versorgurgsteitungtn fclgerces aus:
‘ Abstande über 2,50 m 4keire Schjtzr‘anahmen erforderIb
- Abstände von t,0O m bis 2,50 m 4iri Atliärgigkeit vor Baum urd Leitungsart

ist der Einsatz von Schutzn‘atten zu oruien

• Abstände unter 1,00 m 4eine Baumphanzurg ist im Ausna“me‘eli unter Ab
viagung der
Risiken möglich: Schutzmaßnahmen sind zu vereinbaren.
Die Prämissen zu den Abständen von Baumpfianzungen sind in den Bebauungs
plan aufzunehmen.

Vase‘s ‚laie ii. Flasuwiast Greisivals, 1 Anderurg das B-Piara Nr.91- Einkasfszentriimorimm r‘ Stste - Seite 15
Abiiägsag nach § 1 Abs. 7 beuGe

-



Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebnuungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße -

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur &fentlichkeils- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

LT. Stellungnahme 1 Abwagungsvorschlag

Nr.

\eD Strom:
Fr die gep arte Bebauung ist eine reje elektrotechnische Erscrließurg zu pla- Die ‘lir.weise werder zur Kein:n.s genommen und bei cer weiteren Erschl,e

r.en und ourchzt.fuhren. Die techtische ..bsung ist abhangig von den tatsächli- ßungspianung berücksichtigt.

cf‘en elektrisrhen Lerftungsbedarf. Im Rahmen des Bebauungsplanes ist darauf
1 hinzuwirken, dass geeigneter Konzessionsraum für die Errichtung Mitteispan

. nurgs-, kiedersparnungs- unc ln‘ormarionskabelnetzen. Slandorte für Kabelver

tnilnrschränkn und Siancorle fü rlrsrsforratoren zur Verfügung gestellt eire.

Jeglicher Flachenbedarf lur Re Erdchtung ober und unterirdischer Mlager dci

nicht aut Konzessiorstlächen zur Verfügung gestellt seicer kanr ist vorab min

destens durch eine personlich beschränkte Dienstbarkeit zu Gunsten des Verson

gungsunternehmens entschädigungsros zu bewilligen

Erschießung Trinkwasser

Für die geplante Bebauung ist eine neue Trinkwasser Erschließung zu planen und Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Erschlie

durchzuführen, Die technische Lösung ist abhängig von dem tatsächlichen Was- ßungsplanung berücksichtigt.

serbedarf. In, Rahmen des Bebauungsptanes ist darauf hinzuwirken, dass geeig

neter Konzessionsrauri, für die Errichtung Tninkwasserversorgungsanlagen zur

Verfügung gestellt wird.

Jeglicher Flächenbedarf für die Errichtung ober- und unterirdischer Anlagen der

nicht auf Kon,essionsflächen zur Verfügung gestellt werden kann ist vorab mm

destens durch eine personlich beschränkte Dienstbarkeit zu Gunsten dts Versor

gungsunternehmens entschädigungelos zu bewilligen

Erscnließjig Gas

Für die geplante Bebauung ist erna neue Gas trschließurg zu plaren und durch- Re Hinweise werden zur Kenntnis geronmen urd bei der weiteren Frscf‘lie

zuführen. Die techrische Lösung ist abhängig von den, tatsächlichen Les:ungs- ßurgsplanung berücksichtigt.

bedarf. Im Rahmen des Bebauungsplanet ist darauf hinzuwirken, dass geeigne

her Kcnzessions‘auqr ‘ür die Enrchtung Gasversoigurgsaniagen zur Verfugung

u,seis-täts- u. Ha-amts tO,etsi,a‘o. 1. A-te --rg sec f5- a‘m‘,i - 91 - E ‘akajsumi‘im 0‘ mIs-‘ srrate- Seite 16
s1csg5_zs:9 §14w 7 taGT



Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße -

der Universitäts und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Offentechkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

gestellt wird. Jeglicher Flächenbedarf für die Errichtung ober- urd unterirdischer 1
r Arlager- cer richt auf ßorzessilrsfläcber, zur Vertugurg gestelt weide, kern ist
L vorab mindestens durch eIne pe‘sön:ich beschränte Dienstoalkeil zu Gunsfen

des Versorgungsunternehrrens enlsrhädgungslos zu bewilligen.
‚

Beschluss der Bürgerschaft Die Stetlungnahme wird zur Kenrtnis genommen.
Ein Beschluss ist nicht erforcerlich.

1.12 (28*) Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern
Grejswalo mbH
Stellungnahme vo‘n 31.O1.2ü11

urter Punkt 15 Abfallwirtscnah wird aufgeführt, dass
al die Beseitigung des an‘a enden ‘laus‘ntills durch eis städ:ische Müllabfuhr

erfolgt

b) An der öffentlichen geplanten Verkehrsfläche Sudwestlich des 1. Anderungs
bereichs wird elli Standort für eine We,lstoffsammelstelle festgesetzt.

cl Eventuell anfallender Sonderabfall ist einer den gesetzlichen Vorschiiften
entsprechenden Entsorgung durchzufuhren.

Anmerkung Stellungnahme zu
u) die Beseitigung des aefallenden Heusmülls erfolgt nicht durch die städlwche Die Hinwerse werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird im Ab-

Müllabfuhr sondern durch die Entsorgungsgesellschaft Vorpommern- schnitt 14 entsprechend ergänzt.
Greifswald mbH (kreiseigene Gesellschaft).

öl An der öffentlichen geplanten Verkebrstläche Südwestlich des 1. Anderungs
bereichs wird ein Standort für eine Wertstotfsummelstelle festgesetzt Dies
wird seitens des öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger (drEi sehr begrüßt.

Das Nachfolgende ist zu berücksichtigen:
Zufahrt zum Behälterstandolatz

Damit der Mülltonnenstandplatz voni Mtillfabrzeug angefahren werden kann,

müssen folgende Kr[terien erfullr sein:

- Die Zufahrt muss so angelegt sein, dass Aückwärtsfehren (außer kurze Ran-

u, e,s-,ais. 0. Haraa0t cierswa,u. 1 Ärdensg zw P‘a‘w ‘1. 91 Eiika-lszeri Je 0‘ mli,, sae SeIte 11
Az.Je,ngracr § lAtja 7



Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 Ernkuufszentrum Grimmer Straße -

der Llniversitäls- und Hansestadt Greifswald

Abwägung dei Stellungnahmen zur Dffenllichkeits- und Hehördenbeteiligung zum Entwurf

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag

Nr.

g:ervorgänge nicht erforderlich ist- Bei Sackgassen muss tOr die 3-uchs!gen

Sammelfahrzeuge die Mäglichkeis bestehen, an Erde der Straße zu wenden.

- Die Hohe der Zufairt fur das Mullfahizeug muss rind. 4.00 m betrugen.

- Der wendekre scurcnrtesser ues Müll‘ahrzejges 1 egt bei 22,20 m.

- Die Zu‘ahrt verläi2t nicht auf Fuß‘ und Rsc‘egen.

ratrbahnert ohne Gegegrungsverkehr mit geraden Verlauf müssen eine

3reite von mincestens 3,55 m at‘weisen Die Mindestöreite von Fahrbahner

mit Fahrzeug-Gegenserkehr oder Fat‘rbahren die gleichwertig als Rad- und

Fußweg dienen, betrAg: 4.75 in. Bei rahrbahnvers;bwerkungen liegt jeweils

ein bohener Platzbedarf vor

. Des Müllfahrzeugdarf hort durch perkerde rubrzejge. abgestellte Geger

s:änoe oder in die Zufahrt ragende Gewachse beb ndert werder. Bitte sorgen

sie ggf. tur ein Park-/Halteverbot.
‚

- Die Tragfähigkeit ces untergrundes muss nachweislich für mindestens 28

Tonnen Gewicht ausgelegt sein.

- Ein Entleeren der Bebalter am Mulltalirzeug in der Schräge darf nicht erfol

gen.

Grundsätzliches:

Der Landkreis Vorpo:nern‘Greifswalo als o“ertlich rechtlicher Entsorgungst‘ä

ger ist für die Entsorgung von Abfallen zuständig. Die Vw‘ und Entsongungsgeselt

schaft dus Vorco‘rnernGreVswald nibH IVEVGI als beauftragter

Dritter nimmt für den Lardkre‘s die Au‘gaben ‘suhr. GeniuS der gelterden Sat

zung übei die Verne dLrg. Verwerting und Entsorgung von Abfällen im Landkreis

Abfuliwrrtscbaftssatiung — AwS) und Abfallgebuhrensatrung lAgS) und der gel

terden Landes und 3undvorschriften wiio die Abfulwiilscl‘att im Lurdeskreis

Vorpornun-ernGreifswalo organis-ert.

Die Eigentumer von Grundstücken im Landkreis. auf denen nach Maßgabe dieser

Satzung i Abs.lt Abfälle aus privaten Huushalten oder Abfälle zur Deseitigsing

aus anderen herkurt‘tsbereichen als privater Heusnalten urteIlen körner. sind

Seite 18u-. vr‘s ai& u. -ia,sts!aci 0w Iswa 1 1 de ‘-ing des R wrs Nr 91 E rka..tszr‘itjrn Gii‘ii‘ve‘ St-uSa -

A1-aäai,sansch 51 Acs. 7 Rad5



Anlage 1 zum Beschluss. vom.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszenlrurn Grimmer Straße —

der Liniwersiläts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlichkeils- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lt. 1 Stellungnahme Afiwägungsvorschlag
Nr.

verpflichtet, ihre Grundstücke an die Abfallentsorgung anzuschließen lAnschluss
zwangl. insbesondere die notwendigen Voraussetzungen für die salzungsniäßige -: -

Gestellung und Vorhaltung von Abfallbehällern auf dem Grundstück nach den
. -.

Bestimmungen dieser Satzung zu schaffen. Die Anschlusspflictrtigen nach Aos, 1 . -

und alle anderen Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus privaten Haushalten
. .

.

(Haupt- und/oder Nebenwohnungf und von Abfällen zur Beseitigung aus anderen
. .

. . -

Herkunftsbereichen als privaten Haushalten (Gewerbe, öffentliche Verwaltung
. . - . -

and Einrichtungen, Selbstständige u.a.), für eine Überlassungspflicht nach § 17 . . .

l(rWG besteht, sind verpflichtet, dem Landkreis die Abfälle zu überlassen und die
. . - . . .

Abfallentsorgung nach Maßgabe dieser Satzung zu benutzen (Benutzungszwang). . .

Dies gilt auch für gewerblich genutzte Grundstücke, insoweit Anfälle mit haus
mültähnlrcliem Charakter anfallen.

.

Der Anschlusspflichtige und leder andere Abfallbesitzer, für den eine Überlas-
‘

sungspfiitbt bestent. st verp‘lichte:. die üffentche .Abfallentsorgcng des Sann-

kreises Vorpommenr-Greiswald nach Maßgaoe eec geier-den Satzung zu berut- .

ren (BenLtztngszeargl. Der Landkreis best.nrr,-t nach Maßgabe dieser Satzung

Art. Große und Zweck der Abfallbeh&ter zur Erfüllungder Entsorgurgspflich:,
sowie die Art und Weise der Abfalirrennung, die Häufigkeit und den Zeitpunkt 0er
Abfuhr.
Bei Errichtung von beubehen Anlagen sind abfallwirtschaftliche Anforderungen zu
beachten Lrd zu: berücks:chtiger. Der Grundstückseiger.tümer hat unsere Beach
tung der estseuung äber cer Standplatz Lno nie häufigkeit der Entsorgung . -

Abtallhehälter in solcher Anzahl und Große anzuforciern, dass sie entsprechend

ihier Zweckbestimmang ausreichen, den auf dem Grundstück anfallenden Abfall

aufzunehmen. Dafür ist ausreichend Platz vorzuhalten, so dass jeder Grund

stuckseigentümer Platz für einen oder mebiere Restabfallbehalser ID‘. 80 1, . -

12D 1, 240 1, liDO 1 / grundsätzlich j4.tgl. Entsorgung‘ grundsätzlich vonzuhal

tendes Volumen 10 1 je Einwohner und Woche), Papiere, Pappe, Kartonagen (PPIK) -

Behälter/grundsätzlich 28-tfl Entsorgung, Behälter für 050 Abfälle (gelbe Tonne
. . . ..

univsrsitäis.u Harsestaal Greifswald, 1- Adelung des e-piara Nr. 91-Einkaufuzertrem ürimmer straee - - - - Seite 19
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB



Anlage 1 zum Oeschluss Nr-vom

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.91- Einkaufszentrum Grimmer Straße -

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Aowögung der Stellurgnahnen zu‘ Offenl ichkeits- und Sehördenbeteiligung zum Entwarf

Stellungnahme Aowägungsvorsctttag

btn. Werlstofflonne/grurdsatzldn 14-tgl. Entsorgungl vorzuhalter hat Ferrei

eire auf die neue GewAbfV. oie zum 01. August 2017 in Kraft tritt, verwiesen.

Diese fEil für Abrallerzeuger zu erwe;terter Getrerr.Es.a‘rmlurgs- und Doetirren

tationspriichteri. Im Sereich der gewerblichen Siedlungsabfälle nassen nunmehr

neten Papier. Pappen. Kartonagen, Kunststoffen, Glas und Metallen auch Holz.

Testilien und särwtlicbe Bionbfälle getrennt erfasst werden.

Die Mulltonrien müssen (dralle Anschlussptlichtigen leicht erreichbar und au.

gänghch sein. Für Mijllgroßbehälter mit einem Volumen von 1.100 Litern müssen

befestigte Standpiatze vorgesehen werden.

Ferner ist zu berucksichtigen, dass am Abfuhrtag dies. g. Abfallbehälter tur die

reibungstose Abfuhr der Abfallbehälter zum Tag der Abfuhr auf einen Stellplatz so

zu postieren sind, dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert werden. Ge

leerte Ahtallbehälter sind am Entsorgtingstag unverzüglich aus dem offentlichen

Straßenraum zu entfernen und an ihren gewöhnlichen Standplatz zuruck2ufuh-

ren. Gleiches gilt für Sperrmüllabfuhren bzw. Grünschnittsammlungen. Standplät

ze nt Freien müssen befestigt sein.

Sei der Errichtung von Müliräurnen oder Müllbehälter-Standplätzen ist darauf zu

achten, dass Müllraum/Betiälter-Standflächen und Außengelände auf gleichem

Niveau liegen und weiter zur Straße lMtillfahrzeug-Halteplall) eine stufentreie

Wegfubrung für den Müllbehallertransport vorbnnden sein muss; dazu gehurt

auch eine entsprechende Rancisteinabsenkung für Großbehälter. Erforderliche

Rampen konnen eine Länge von masimal 5 Metern und eine Neigung von hochs

sens 8 Prozent aufweisen,

Sei Einsatz von Müllboxen ist darauf zu achten, dass der Abstand von Unterkante

Doxeniür ztim Außengelände 10cm nicht überschreiten darf (für 80/120 1 —

Mulltonnenl. Bei Mulltonnen mit 240 1 und mehr Inhalt darf zeischen Muiltonnen

- Standplatz und Außengelände keine Stufe vorhanden sein. Ist der MLIII.

raurit/Müilbehälter lind Tonnen am Abholtag fruhzeitig auf Veranlassung des

Hauseigentunters an der Straße zui Entleerung bereitzustellen.

Lr vera ars- u. hai-sestact Grr.tawa 1 Ändnagcsa Sears k. 91 E,‘i.iaufszr‘i;‘,rn 0-irrer 5:rase . Seite 20
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klage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung ces Oebauungsplares Nr.91- Einkau(szentrum Grimmer Scraße —

der tlniversitäts. und Hansestadt Greifswald

Abwegung der Stellungnahmen zur öffentlichkeils‘ und Behördenbeteiligeng zum Entwerf

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

Alerneine Aneaben und Anforderungen an Müllräumen und Müllbehälter
Standolätze sowie an transnnrtwegen für die Abfallbehälter
- Aes Brandscbutrgründnn und um Geruchsbelästigung und Ungezieferbefall

von Abstand zu nächstgelegenen Fensteröffnungen im Gebäude aufzustellen.
(Frühere OauD: Abstand zwischen Müllbebälter-Standplätzen und Offniengen
von Aufenthallsraumen mmd, 5 m end zu Nachbarsgrenzen mmd. 2 m, mög
lichst schattiger Standort)

- Neben dem Platzbedarf für die Abtallbebälter sind in Müliräurnen zwischen
den einzelnen Tonnen und zu Seitenwänden jeweils 20cm Abstand einzupla
nen. Die Gassenbreite bei 2-zeitiger Anordnung sollte 1,5 m nicht unter
schreiten.

- Müllräume und Transpiirtwege sind ausreichend zu beleuchten: Lichtschalter
müssen leicht und gefahrlos zu erreichen sein. Die Durchgangsbreite beim
Einsatz von Mülrgroßbehältern solJte 1,50 m nicht unterschreiten.

- Die Transportwege für Müllbebälter sollen eben und trittsicher sein, versehen
mit einem Belag. der rotschhemmend ist und durch Benutzung nicht glatt
wird. Als Ourchgangshöhe sind mmd. 2.00 m, als Wegbreite 1.50 m erforder
lich.

. Fu, den Transport der Müllgroßbehalfer zu Stratte lMüllfahrzeug-Halteplatz)
ist die notwendige Ranüsteinabserlkung zur Fahrbahn mit Plattenbelag über
vorhandene Baun‘gräben und unterbrechung vor Parkbuchtenl beim Saure
feral. Abt. Tie‘bau zu beantragen.

.

- Soll das Mülifarirzeug zum Entleeren von Mu::behäterr in ein Grundstück
hineinfahren, dann ist diese Planung der VEVG zur Ertschekiting und Zu
slimmungvorrulegen.

Daten rand ums Mufahrzeue
- Länge bis 11.00 m/Bieite 2.55 in‘- + AußeqspiegeliHö,e b 3.40 m

WendetreedLrchmesser = 22,20 m

i zulässiges Mulltahrzeug-Gesamtgewrcht = 261: masimale Einzelachslast — list

ur:ee Wtäta‘ a. Banstadi Gre-lwab. 1 Andrang des a-pars Vgt- 1 rka aaze‘itunGrt‘nmr Stute
Atiwagung -nach § tAte. 7 taiGa
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Anlage 1 zum 3etchlussNr. vorn

1. Änderung oes Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrurr9 Grimmer Straße —

der Universitais- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zui Öffentl.chkeits- und Behörcenbeteiligung zum Entwurf

Lt. Stellurignahm e Abwägungsvorschlag

j

Ertorderkhe Durchfahrtshöhe = 4.00 m

Ertcederhche
Fahrbnhnbreile = 3.5-0 m

Die Entsorgung er‘olgt entsprec“erd cern gükigen Ab‘allkalender. Im 0,nline.

Kalender fur die universitäts- und Hansestadt Greifswald (lJhGWl finden Sie die

Entsorgurigstermirre für die UHGW, Grimrter Straße

http://w-ww.vevgkarlsburg.de.)stadt-greifswald-urigw.btrnll.

1.13 (31*) Landesamt für Gesundheit und Soziales MV, Abteilung Arbeitsschutz und

technische Sicherheit Stralsund

Stellungnahme iioni 11.07.2017

hietniit teile rch Ihnen mit. duss es zu dem o.g. Bebauungsplan derzeit keine Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Bedenken gibt. Vorliegende Bauanträge von Antragstellern für gewerbliche Be

triebe und Einrichtungen können dem LAGuS MV, Dezernat Stralsuncl. vor Beginn

der Baun,aßnahme durch den Antragsteller eder deren Beauftragte zur Stellung‘

nahriie zugeleitet werden.

Beschluss der Bürgerschaft Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

1.14 (39*) Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und

Kalasirophenschufz M-V

Stellungnahme vom 22.08.2017

Als Träger der in der Zuständigkeit des Landes liegenden Belange von Brand- und

Katastronfrenschutz wird wie folgt Stellung genommen:

Aus der Srcht der landesrelevunten Gefahrenubwehr bestehen beim Brand- und Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Katasirophenschutz keine Bedenken.

um gleichnamige kommunale Belange im Verfahren berücksichtigen zu können. Der Landkreis wurde beteiligt.

sollten Sie (edoch die sachlich und örtlich zuständige Kommunalbehötde beteiligt

haben. Außerhalb der offentlichen Belange wird darauf hingemieseri, dass in

Meckienhuig-Vorpommern Munilionsfunde nicht auszuschließen sind.

U-r,varsi:äis- .i hsrsm:sd: G‘s tasse 1 A-icrn.-is ces Dpa-str - E,ikacfsze—f-.-r-Op-rnr- erste

Ar-.aaz-.i‘ira‘., § 1 am. 7 SauG9
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Anlage 1 zum Beschluss rir. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrun, Grimmer Straße —

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lf. Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

F Gemäß § 52 LBauQ ist der Bauherr tür die Eir.l-ialtung der öffenllich-nechllicher 1 Die Hinweise werden zu, ßenntnis genomnlen. Diese betreffen die Pflichten
• Vorschriften verantworlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherrn.

Bauherr hingewiesen. Gefahraurgen für auf 0er Baustelle nrbeilende Personen
so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch cie Pflicht geidren. vor

. Baubeginn Erkundurgen uber eine mögliche Kampfmiffeibelasturg Ges Bw,fei
Ges einzuholen.
Konkrete und aktuelle Angaben eber die Kampfmittelbelastueg Kamofmieteibe
lasturgsauskunft) der in Rece stenei‘den Flüche erhalter Sie gebührerp‘iichiig
beim Munilonsbergungsdier‘si des LBK MV-
Ein ertsprechendes Auskunftsersucher w‘rd rechtzeitig vor Bauausfuhrung e.rnp- 1
felten.

Beschluss der Bürgerschaft Der Stellurgrafl‘na wurde gerolgt.

Ein Beschluss ist nicht erforderlich.
1.15 117*) Deutsche Bahn AG. DB Immobilien — Region Ost

Srellungnahme vom 30.03.2017

Die DB Services Immobilien GmbH ist Dienstleister des DB-Konzerns für den Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen
Immobilienbereich und nimmt alt IDD%ige Tochter der DB AG die Koordinierungs
funktion wahr. Sie leitet die verrahrensrechtlichen Schritte zur Bewertung von
Maßnahmen Dritter auf und im Näherungsbereich von Bahnanlagen ein.
Grundsätzlich richtet sich das Interesse darauf, dass alle von der Deutschen
Bahn AG im Einzugsbereich dieses Planverfahrens wahraunebmenden Belunge
prinzipiell Berücksichtigung finden.
Gemäß Artikel 1 § 2 Eisenbahnneuordnungsgesetz -ENeuOG vom 27.12.1993
(BGGL. 1 5
2378)- ist die Deutsche Bahn AG uber die Liegenschaften der Deutschen Reichs
bahn verfügungsberechtigt. Es istdavon auszugehen, dass alle Grundstucke und
Grundstückskeile. über die die Deutsche Bahn AG gemäß Artikel 1. § 22 ENeuOG .A

verfügungsherechtige ist, im allgemeinen dem besonderen Eisenbshnzweck die-

-J‘e‘sa:s- L ‘Iamwtrct Dr-lasso 1 A‘en.-‘g:es SPant‘ 91- Ei‘isaAszrnirjrncrra‘ir state - . Seile 23
4rn,agi.rg‘ac?51A.7eaaGe
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Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Stimme, Straße -

der Universitäts‘ und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffenllichkeits- und Behördenbeteiligang zum Entwul‘f

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag

Nr.

‘ nen und die entsprechenden baulichen Anlagen gemäß Artikel 5 § 13 ENeuOG

als plnnfestgestellren Bahnanlage zu verstehen sirc. die nicht überplan: Werder

dü«en. Die Pixrungsnctieit uber dse Grundsrücke liegt beim Eisenbahrburi

Bei Planungen ist grundsätzlich zu sichern, dass es zu keirer Ubererngirg von Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese be:re‘fer d °tiichter des

1 Abstandsflächen gemäß § 6 der LBauO M-V komml Bauherrn im Zusammenhang mit der Bauausführung.

Weiterhin darf aus cern o g. Vorhnben urd allen dazu ger-orenden ZusammeN

hargeniaßrat-‘nen zu keiner Zeit die sichere Durchführung des Eisenbahnbetrie

bes gefäbrcel weiden. „och dünen sich negative Auswirkungen auf den betrebs

sicheren Zustand der Bahnanlagen ergeben.

Einer Übenplanung eventuell vorhandener Anlagen der Deutschen Bahn AG lz ft

Kabellagen) wird nicht zugestimmt.

Beleuchtungsanlagen und Werbeeinrichtungen sind so zu gestalten, dass eine

Blendung des Eisenhahnpersonals und Verwechselung mit Signalbegniften der

Eisenbahn jederzeit sicher ausgeschlossen werden. DLes ist besonders bei der

Parallelführung der Straße zu den Bahnanlagen zu prüfen.

Für Be- und Entwässerungsleitungen sind eigene Anlagen zu errichten. Gleiclnge

lagerte Anlagen und Bahngräben der DB Netz AS dürfen nicht genutzt werden

oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden,

Wir weeen darauf hin, dass gemäß der 16. verordnung zur Durchführung des

Bundes- lmmissionasclnulzgesetzes (Verkehrsiarmschutzverordnungl durch die

Deutsche Bahn AS keine weiteren Lärmschutzmaßnalnmen erforderlich werden,

Auswirkungen, die durch Erschütterungen und Verkebrsfärn, eintreten können.

sird ggf. bet der Pianurg zu benücksicrtiger.

Der An:rags:e er ha, Lärriteiastigungen aus dem Zugverkehr (auch rachtsl zu

dulden, Auftretende Gebauceschaden aus der‘ Bahn bzw. Baubetneb gehen

nicht zu Laster oes verursacters. Eine finarzielle Enrschad.gur-g sertens der

Deutschen Bahn AG erfolgt nicht.

Soihe es Forderungen h;nsic[‘tlicl‘ der Abgrenzung zum Behngeiänoe (z. B. Zäune

th ve‘s‘:äcs- a. Ha-ss€act Gte *sia 1 1 Änder.,‘i es B-‘s vr SIE .A4tsze.:‘ ‚.‘n G“n‘rm s:-a5e Seite 24
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Anlage t zuri Beschluss Nr.vorn.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimrrer Straße —

der Universitäts. und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligurig zum Entwurf

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

0. ä.l geben, sind diese duich den Vorhabenträger zu realisieren und zu finanzie
ren.
Die Ableitung von Tiauf- und Regenwasser hat grundsätzlich bahnabgewandt zu
erfolgen.
Für Bepflanzungen patallel zu Bahnstrecken sind u, a. die Bestimmungen des DB
Netz AG Handbuches 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskon
tnolle zu beachten.
Das Handbuch kann käuflich erworben werden unter folgender Adresse:
DB Kommunikationstechnik GmbH
Medien‘ und Komniunikationsdienste
Logistikcenter - Kunclenservice
Kriegsstraße 136
76133 Karlsruhe.
Grundsätzlich gilt folgendes:
An Streckenebschnitren, die nut Geschwindigkeiten bis 160 km/(h befahren wer
den:
• Mindestabstände zur Glejsniitte des äußeren Gleises für klein‘ und mittelwüch
sige Straucher 8.00 ril, für bochwüchsige Sträucher 10,00 m. und für Baunie Die OPlangrenze befindet sich ca. 13 m von der Gleismitte des nächatliegen‘
12.00 m. den Greises. Die Abstandsregelungwn werden damit eingehalten,
• Kleine Pflanzungen innerhalb der ei Modul 882.0220 genauer definierten
Rückschniltzone hieidurrh kornen im Einzelfall cie 0. g. Mirdeslabstänce be
trach:lich erhohen).

• Ausschließlich Pflanzung geeigneter Geltolze, ;•‚e in der Moduren 852.0331
und 882.333A01 beschiieben.
An Streckenabschnitten. die mit Geschwindigkeiten über l6Okm/h be‘ahren
werder lSchnlltaltrstrecken):
• Mindestabstand zum ‚ichtrauirprofil Profil 2,50 ‘ei ab Gleismitte des äuße
ren Gleisesl entspricht maximal erreichDare Wccl‘sröhe der Gehölze im Alter.
• Mindeslabsland auch fur kleinwüchsige Gehölze 8,0Dm von der Gleismitte

ui,ves‘:ws- u. earsmiart G‘eixws‘d 1 Arse‘..gcrs 8.Pia,s N‘. 91- Ei,..ai.fs,ert‘j‘norim nie‘ s:rase . . Seite 25
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Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 . Einkaufseentrum Grimmer Straße

der Universiläts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlichke Is- und Behördenboteiligung zum Entwurf

Lf. Stellungnahme Abwägungsvorschlag

Nr.

des äußeren Gleises.

Zt.satzl.ch gegebenenfalls Beachtung 0er Vorgaber aus Modul 882.0220 zur

Rückschr,iltzone.

Im Namen der der OB Kommunikationstechnik GmbH möchten wir Ihnen folgen

des mitteilen:

Parallel zur Gleisanlage befindet sich im Näberungsbereich folgende Telekon,niu

nikationsanlage der DB Netz AG

Streckenfernmeldekabel LWL F 5824, 60, in einer Rohrtrasse verlegt. babnlinks

Streckenfernmeldekabel F 2900, 104. erdverlegt, bahnlinks

Bahnhofsfernmeldekabel FB 1625,6, erdverlegt. bahnlinkt 0

Die annähernden Kabellagen sind den beigefügten Bestandsplanen Anlage ii zu

entnehiwen. Entsprechend des Lageplans befinden sich die Leitungen außerhalb des Sei-

Die aber!asseneri Urterlagen bleiben Eigentum der DB Netz AG arc mrd vertrau- tungsbe-eicbs der 1. Ärdert.rg ces debauurgsplans. parallel zur Bahnenlsge

ich zu behandeln. Es ist nur demjenigen Einsicht in die äne au gewahren. der Weitere Hirwe-se werden zur enntnis geronnen.

ein berechtigtes lnte‘esse nachweisen kam.

Die Kabelanlagen sind zurAufrechrerbeltting des Eisenbahnbetriebes noteenoig

urd dürfen durch die geplante Maßnahme In Lage und Funktion n:cht beeinträch

tigt weroer

Es isl immer davon auszugeben, dass unterbrechungen urd Beschacigungen

betriebliche Auswirkungen haben. Wahrend cergesamten Maßnahme ist die

Zugängiichkeit und Funktionstüchtigkeit fggf. durch Provisorien) der Ka

bel/Anlagen zu gewährleisten. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind zu veran

lassen um Beschädigungen auszuschließen.

Erfolgt im Rahmen der Realisierung des Bauvorhabens eine Kabelannöherung,

wird seitens der OB Kommunikationstechnik GmbH vorsorglich eine örtliche Ein.

weisung der bauausfijhrenrjen Firma durch einen Mitarbeiter der OB Kommunika

tionstechnik gefordert.

Für die Einleitung der örtlichen Einweisung bittet die DB Kommunikationstachnik

Ur‘;-estats- c. Hansestadt G.e‘lnwa‘d 1, Atads-u-ag ass a maos Nr. 91-t,‘rsa‘isaeni‘u‘, G,i“a‘aae, stete
-
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Anlage 1. zum Beschluss Nr.vor].

1. Änderung des Bebauungsolanes Nr. 91 - Elnkaufszenlrum Grimmer Straße —

der Universitäls- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Olfenllichkeils- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lt Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

GmbH um rechtzeitige schriftliche Information (mindestens 7- 10 Arbeitstage voi
Baubeginnl mit Angabe des Zeichens der DB Kommunikationstechnik
GmbH2OlY-019148 an die an Mailadresse DB.KT.Ookumentationsservice
Hannover@deutschebahn.com

-
-

-

Die erfolgte Einweisung ist zu protokollieren. -

Bei Einhaltung der genannten Forderungen stimmt die DB Kommunikationstech-
nät GmbH vom Grundsatz dar geplanten Maßnahme zu.
Die DB Kommunikationstechnik GmbH möchte ausdrücklich darauf hinweisen, -

-

dass die DB Kommunikationstechnik GmbH für die Beschädigungen an Tele
kommunikationsanlagen. die auf übermittlungsbedingte Planungenauigkeiten
zurückzuführen sind, keine Haftung übernimmt, Im Fall von Plangenauigkeiten
oder Zweifel an der Plangenauigkeit darf mit der Baumaßnahme nicht begonnen
werden, bevor diese durch die OB Kommunikationstechnik Gmbh ausgeräumt
sind,
Diese Stellungnahme gilt nicht als Zustimmung für Bau-, Kreuzungs- oder Nahe
rungsmaßnahmen Dritter auf OB AG-Gelände und berücksichtigt ebenfalls nicht
die Belange von Bundesbehärden wie dem Eisenbahnbundesamt und dem Bun
deseisenbah neermägen.
Fur Kreuzungen und Näherungen von Versorgungs-, informations- und Verkehrs
anlagen mit Bahnaniagen oder sonstigen Eisenbabngrundstücken sowie sonstige

• Baumaßnahmen im L.rmirtelbaren Näherungabereich der Bahnarlage. die im
Zuge die Realisierung von Bauleitplanungen erfordedich sind, müssen besordeie

Anträge mit Bahnlegepiäner Maßstab 1:1000 und entsprecherde Eiläuteiurgs

berichte

an die
Deutsche Bahr AG. DB mmobilien. Reg;on Ost, Bgentumsmanagement
Caroline Michaeiis — Straße 5 — 11, 10115 Berlin
in md. 4 -fächer Ausfertigung gestellt werden.

. Oie Lagerung von Baumaierial, das Ablegern und Einbringen vor- Ausnub- cder

1 Bauschuttmassen sowie cie sonstige Nutzungvon Eisenbahnfiachen für das

ui ‘am bis- u Hansest: Gseiss.ad 5 -jrg des B-Pes N. 91- Erkaurseent‘.. mG‘:m.rer Sz‘ase - Seite 27
Atwagung rank 1 Als. 7 esse



MlagelzumßeschlussNr. vcnr

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91. . Einkaufszentrum Grimmer Straße -

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

lt Stellungnahme . Abwägungsvorschlag

Nr.

___________________________________________________________

Errichten und Betreiben von baulichen Anlagen ist auszuschließen. Ausnahmen

dazu bedürfen den ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung durch

die DB AG. Babngelände darf nicht betreten werden.

Es ist zu gewährleisten, dass der Betrieb und die unterhaltungsäruitlicher Anla

gen der Deutschen Bahn AG in diesem Bereich nicht beeinträchtigt oder gar ge

fährdet werden. Beeinflussungen und Beschadigungen der Anlagen der Deut-

schen Bshn AG sind auszuschließen.

rür alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, die aus der Vorbereitung.

dsr Bauausführung und dem Betrieb abgeleitet werden können und sich auf

Eisenbuhntlurstücke und aut darauf befindlichen Suchen auseirken, hattet der

Bauherr.

Die Sta‘sdscherhea und rurk:ionstel‘igkeit aller direkt c-der indirekt durch cie

geplarte Sebauu-ig und das Cetreiben von beulehen Anluger beeinträct‘tgeri

oder beanspruchten Bahnarlegen -St slänoig und ohne Eirtsohrärkurgen, auch

insbesondere während der Baudu‘ct‘tut‘rung zu gewährleister. Bahadämme

dür‘er r:cht ab- oder untergraber werden, auch nicht die geradlinige Fortsetzung

des Dammes unterhalb der jeweiligen Gelandeoberfläche.

Schadensersatzansprüche an cie Deutsche Bahr AG für den Pell, dass dem An

Vagstelltc Bauherrn, Grundstückseigentümer oder -nutzer durch den gewohpli

chen Bahnbetrieb in seinerjeweitigen Form Schaden an Ergentums- oder Pacht-

tischen oder an Sachen auf dieser entstehen- tonnen nicht abgateilet werden.

- Insbesondere gilt für ;mmissionen 55 Erschütterungen. Län‘nbeläsiigurgen.

Funikentleg oder vergleichen, d:e von Bahna1ilagen und dem gewöhnlicher Bahn

betrieb ausgehen. der Ausschluss leglicher Ansprüche.

Nach Uberprüfung des Gelcungsbereicttes des 5-Planes Nr. 98 bitten wir uni Er‘

weiterungdes Geltungsbereicbes uni die Flächen, din wir im beiliegenden Lage
plan (Anlage II) rot markiert haben.

Die Stellungnahme der DB Netz AG liegt uns leider noch nicht vor. Sobald wir

— diese erhalten, werden wir diese an Sie weiter leiten.

uaversitss-a.Hanssstadr Breirswsld. 1. Ändrrurg des e-plens Nr.91- Ernkuutszertrumviimmer straße- Seite 28
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Ariage 1 zum Beschluss Nr.vorn.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszenl‘um Grimoner Straße -

der Lniversitäts- und Hansestadl Greifswald

Atwägung der Stellungnahmen zur Offentlrchkeits- und Behördenbeteiligung zum [niwurf

Lf Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

Wir bitten um Ubergabe des Abwägurgsergebnisses
Satten Sie in diesem Zusammerhang Rückfragei-n raben. stehen wir Ihnen gerne Dem Hinweis wiid gefolgt. De‘ner.tsprecber,a wiid das Abwägtngsergebnis zur
unter der o.g. Ru‘numrner zu Verfugung. gegebenen Zeil Cbergeben

Beschluss der Bürgerschaft Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Ein Bescrlu.ss ist richt erforderlich

116 t329 Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald
Stellungnahme vom O8.08.2D18

Bezügtch der 1. Anoerung des B‘Plars Nr. 91- EZ Grinmer Straße -teile ich Die Stellungnahme wird zur enrtnis genommen.
lt‘nen mit- dass die Ernst-Moritz-Arnct.Univemität Greifswald. KÖR, keine Einwän
de gegen den Entwurf der 1. Äiiderung des Bebauurgsplanes Nr.91. Einkaufs.
zentrum lGri‘i‘riter Straße‘ der Universitäs- und Hansestadt Grei‘swald gern.
Irrem Schreiben vom 07.07.2017 erklärt.
Da im wei:eren Verfahren diesseitige Belange von der Planung grurasötzlich
betroffen sein könnten, bitte ich die Ernst. oritz.Arndc.Uriversität Greifsweld.
KOR. Im Ptanungsverfahren weiterhin ze berücksichtigten.
Diese Stellurgnah‘ne erhalten Sie neben der Scrriftform auch per E-Mail in ei

nertn Microso‘t®afice Wwd - fähigen Format zur e.eiteren Bearbeiturg.
Beschluss der Bürgerschaft Ein Beschluss ist nicht erfordedich.

! 1-11 (35*) Wasser- und Bodenverband Ryck — Ziese
: Stellungnahme vom 11.08.2018

. Das ausgewiesene B-mlangebet grenzt im rördlicf‘en 3ereict an den Graben 22 Die Stetungnahne wird ztr Kenn:n‘s gendriimen.
7/002 an, der sich in unseier Unteitaltunlnst befindet. Da der Unteihaltungs.
streifen 15 m ab Böschungsoberkante) und die Zuwegting zum Graben In, Plan
gesicherl ist, bestehen aus der Sicht des Wasser- und Bodenverbandes .Ryck
Ziese nach den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen keine Bedenken.

urniersiars- u. Hanseirall Gretswald. 1. Änderung aus ß-prsrs Nr.91- E‘nkaers,eniruinnorirnmei Stufe -

Aswägurgracit 1 Abs. 7 ßaLiGn
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Anlage 1 zum Beschluss Nr. von.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 . Einkaufazentrum Gnimmer Straße —

der UniversLtats- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Offentlichkeifs- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lt. Stellungnahme
Nr.

Abwägungsvorschlag

1.18 154*) Einzelhandelsverband Nord ev. Geschäftsstelle Neubrandenburg
Stellungnahme vom 14.07.2018

Gegen den Entwurf der 1. .Anderung des Bebauungsplanes Nr. 91 - Einkaufszent

rum Grimmer Straße- der ljniversitäls- und Hansestadt Greifswald erheben wir
grundsätzlich keine Bedenken.
Allerdings halten wir es für notwendig, die in den ie,dlichen Festsetzungen Teil 8)
1.3 getroffenen Festlegungen zum Ausschluss von Einzelhandel in den Miscisge- Der Anregung wird gefoigl und entsprechend geändert.

bieten in Ut-ereirstim-i‘rrg mit der Entwr.rfsbegrundung (Pkt. 8.1) zu bringen und

bei der Aufzählung der ausgescfaioaseren Nutzungen Lir-zeihandei für Lebens‘

mitter durch .EirzeiriandeL zu ersetzen.

Beschluss 8er Bürgerschaft Ein Beschluss is r:cht erforoeriich.

2. Nactsbargemejnden

Nie 1-ünwe se Inc Stetir.ngral-nen sind bei Becart an d:e zuständigen Steiler weitergeleitet wbrden.

= Nr. der Seteiugungsäsle

un!uersrtäns. u. Hansestadt Gre tswald 1 Aneerung des 0 Plans Nr.91- E‘ekaurszertru m Grimaer Straße‘

Abwägung nach 5 1 Abs. 7 BeuGt -

Beschluss der Bürgerschaft Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

Seite 30



Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer StreBe -

der liniversitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlichlveits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

2.1 l4l)Gemeinde hhnrichshagen
Stellungnahme vorn 02.08 201?

Mit der Plarungder universitäls- und Hansestadt Greifswald werden keine Be- Die Stellengrahme wird zur Kennln genommen.

lange der Gemeinde -linrichshegen berührt.

Beschluss der Bürgerschatt Hr Beschluss ist nicht erforderlich.

2.2 (42*) Gemeinde Diedrichshagen
Stellungnahme vom 11.09.2017

Mit der Planung der unlversitäts- und Hansestadt Greifswald werden keine Be- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

lange der Gemeinde Diedrlchshagen berührt.

Beschluss der Bürgerschaft Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

2.3 (43*) Gemeinde Neuenkirchen
Stellungnahme vom 26.09.2017

Mit der Planung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden keine Be- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lange der Gemeinde Neuenkirchen berührt.

Beschluss der Bürgerschaft Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

24 (45*) Gemeinde Weitenhagen
Stellungnahme vom 21.09.20].?

Mit der Planung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden keine Bei Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lange der Gemeinde Weitenhagen berührt.

Beschluss der Bürgerschaft Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

2.5 (46*) Gemeinde Levenhegen

L1,trsnals- ei Hrwestact Ge ls,a 1. ‚lc ejrgcns e P-as tsr. 91 r rsafsn.ij m 6--arne- StiarSe

rar ii § 1 Abs. 7 Soße
Seite 31



Anlage 1 zum Beschluss Nr. vorn.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer StreBe —

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlicllkeils- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Lt. Stellungnahme Abwögungsvorachlag

Nr.
Stellungnahme vom 13.09.2017

. Mit der Planung der Lniversitäts- twa Hansestadt Greitswslc werden keire Bw Die Stellungrahn-e wird zur Kenntnis ge‘iorrner-.

large der Genieinde Levenhagen berthrt.

Beschtuss der Bürgerschatt Ein Beschluss & nicht ertorder:ich

2.6 (47) Gemeinde Kemnilz
Ste.lungnahme vOm 19 09.2017

.l : der anurg der Uriversiläls- und bartes:aot Grei‘swald ‚eiden keine 3e- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

lange der Gemeinde Kemnitz berührt.

Beschluss der Bürgerschaft Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

Hinweis: Die Gemeinde Wackerow hat keine Stellungnahme abgegeben.

3. Stellqngnahmen der ÖffenfliGfllejt

Jurislische Person

Ui wis.:as- j. vw-weist G,e:si.a‘. r-J-g es ßR Nr. 91 . E nkajiwrriism G-üiri anregt- Seile 32
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Anlage 1 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße —

der universitäls- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Offenthchkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

LE. Stellungnahme Abwägu ngsvorschlag
Nr.

3.1 Bürger
Stellungnahme sii 10.08.2017

Die nördliehen Grundstücksbereiche der 9urstücke 24.25 und 26 vettenvo‘ Die l-inrvorgetragenw °roblematik hängt nicht mit der geplanter 1. Anderurg

stadt. Gemarkung ii bilden, bedingt durch das höhere Geländenivear. des REWE- des B-Plans Nr.91 zusammen- Die Entwässerungder genannten. privater

‘arkpiatze im Norden. des Gieisdamms im Osten und der Grininer Str. hr Sudeii Grundstucke ist formell Aufgabe des Gnindstückseigentümers.

eine Senke. Bei bestimmten Witterungsereignissen kann es in diesem tiefertie- Die Problematik enirde dennoch im Rahmen des Abwägungsverfuhrens noch

genden Geländebereich zu Üherstauungen kommen. Nicht zuletzt, da dies den ‘rel gepruft urd bewertet.

Gehölzbestaed der Grundsrucke sctnadigen kann, sind solche temporäre Te:cht,l- Demzolge wurde rt Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG und des Abwas

dungen urerwünscti serwerkes Greifswald festgestellt, dass die zweigleisige Barirstrecke durch ein

Traditionell wird die Geländeentwasserurg der drei Gnjndstücke von einen baltn- eigenes Entwässerungssystem der Bahnanlage entwässert wird und keine Was

parallel
geführten Graben in den Vor‘iuter lan der Nord-.vestecke des B‘Ptan Ge- serniengen der Bahr über die seitlichen Boschungen in Gwände abge‘uhrt

bietes geierstet. weicher sich zwischen der Betonrrauer des Rewe- bzw. Aidi- werden. Dieser Gw!ärdebereich wird auch nich: vorn Wasse‘- und Bodenverbard

parkplatzes und dem Gleisdamm beSedet Im Bereich des B‘Plans N. 91 rwv ‘Ryck Ziese‘ bewirtschaftes.

schen Aidiparkplatz und Vortltiter / auf dem an der Nordostkante des B‘ Letztendlich handelt es sich hierbei um private Grundstücksentwässerungen.

Plangebietes vorgesehenen Grunstreifenl sind auf den Planungsunteriagen zwar bei denen vom Oberrainer IFlurstucke 24, 25 und 26) an den unterraine, lEin
Böschungen dargestellt, die den Graben andeuten, der Graben selbst wurde aber zeihandeisbereich) Geländewassei abgegeben wird. Der Unterrainer ist ver

zwischenzeithch verfüllt, so dass die Geländeentwästerung der oben genannten pflichtet diese Wassermengen ordnungsgemaß weiterzuleiten, durch den Unter‘

Grundstücke nicht mehr gewährleistet ist, Obgleich die Grabenbereiche zwischen rainer wurde in der Zwischenzeit eine oidnungsgemäße Entwässerung im Ge‘

Parkplatzmauer undBahndamm pflegebedürftig sind, ist der Erhaltungszustand ländetiefpunkt entiangder Bahrianlage hergestellt, hierdurch können die anful‘

dieses Grabenabschnitts gut. Er ist in diesen, Bereich nicht verfüllt. landen Wassermengen vom Oberraieer abgeführt werden. Bei weiteren bauli

Eine Vorsprache n,einerseics beim ‚.Planungsbüro OST‘ am 09.03.2017 bat erge chen Veranderungee ist Im nahmen möglicher Baugenehmigung auch beim

ben, dass sich das Grabensystern tatsächlich auf Gelände befindet, welches vom Oberrainer darauf zu achten, dass die Entwässerungsanlagen so hergestellt

B-Plan 91 geplant wird. Vorher war bereits Herr Bandt, ein zuständiger Mitarbeiter werden, dass die Abfuhrung des Gelandewassers ordnungsgemäß erreicht wer

der DB Netz AG, nach einem Ortsterwin zu der Ansicht gelangt, dass sich der den kann.

Graben nicht auf dem Bahngrundstuck befindet, Herr Brandt hat sich mir gegen- Inzwischen wurde einvernehmlich eine nohleitung im Abschnitt zwischen dem

über telefonisch auch dahingehend geäußert. Unterrainer und dem Vorfluter zur Abführung des anfallenden Wassers verlegt.

Der Unterzeichnende vertritt die Ansicht, dass der Graben in der gesamten uänge
vom hinteren Bereich des Flurstücks 25 & 26 bis zum Grabensystem der Unteren

u,ss‘s lars- u. Flai‘seataci 0-eIswad 1 te“.‘g des 5 warst- 91- F-,‘adsze-‘in, “i 6-0,in‘ ss‘aSe - Seite 33
asaagerf ‘ih § 1 Ass,‘ BajGB



Anlage 1 zum Beschluss ritt. vom.

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße -

der ljniversitäts- und Hansestadt Greifswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Öffentlichkeils- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Ii. Stellt ngna hme Abwägu ngsvorsch lag

Wasserbehörde often gehalten werden und funknonstüchtig sein muss. bzw. eine 1
adäquate Geländeentwasserung geget.e‘ien‘alIs Verrohrurgl den oben gerann

ter Grundstücke sichergestellt werder muss. terner wäre zu pruen ob der Gra

ben bei der Inventur richt übersehen wurde und in den Bestanc der Unteren

Wasserbehörde aufzunehmen ist.

Beschluss der Bürgerschaft Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Eii Beschluss St nich: erforderlicfr

3 2 Bürger

Stellungrabron vom lü.OB.2017

Die nördlrchen Gruridstucksbereiche der Flurstücke 24, 25 und 26 Ihettenvor- Die hier vorgetragene Problematik hangt nicht mit der geplanten 1. Anderung

stadt. Gemarkung 1) bilden, bedingt durch das hohere Geländeniveau des REWE. des S-Plans Nr.91 zusammen. Die Entwässerung der genannten, privaten

Parkplatze im Norden. des Gleisdamms im üsten und der Grimmer Str. im Süden Grundstucke stformell Aufgabe des Grundstückseigentümers.

eine Senke. Bei bestimmten Witterungsereignissen kann es in diesem tieferlie- Die Problematik wurde dennoch in, Rahmen des Abwägungsverfabrens noch

genden Gelandebereich zu Uberstnuungen kommen. Nicht zuletzt, da dies den na! geprüft und bewertet.

Gehdlzbestand der Grundstücke schädigen kann, sind solche temporäre Teichbil- Demzufolge wurde in Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG und des Abwas

dungen unerwünscht. serwerkes Greifswald festgestellt, dass die zweigleisige Bahnstrecke durch ein

Traditionell wird die Geländeentwässerungder drei Grundstücke von einen behn- eigenes Entwässerungssystem der Bahnanlage entwässert wird und keine Was-

parallel gefuhrten Graben in den Vorfluter (an der Nordostecke des ß‘Plnn Gebin- sermengen der Bahn über die seilhcben Böschungen in Gelände abgeführt

test geleistet, welcher sich zwischen der Oetonmnuer des Rewe- bzw. Aldipark‘ werden, Dieser Geländebernich wird auth nicht vom Wasser- und Bocienverband

platzes und dem Gleisdanim hefindet. Im Bereich des B-Pians Nr.91 (zwischen ‘Rsck Ziese‘ bewirtschaftet.

Aldiparkplat.z und Vorfluter / auf dem an der Nordostkante des OPlangebietes Letztendlich handelt es sich hieibei um private Grundstücksentwasserungen,

vorgesehenen Grünstreifen) sind auf den Planungsunierlagen zwar Böschungen bei denen vom Oberrainer (Flursiücke 24, 25 und 26) an den unterrainer Ein.

csrgestellt. die der Graben ance,iten. der Graben selbst wurde aber zwischen zeibandelsbeeich) Gnländewasser abgegeben wird. Der Unterrainer ist wr

zeitlich serfüllt. so dass die Gelärdeentwässerung der oben genannten Grund- p‘l-cf-tet diese Waaaemengen ordnungsgemäß weiterzuleiten. Durch den Unter

stücke nicht mehr gewährleistet ist. Obeich de Grabenhereiche zw-scher 2ark- J rainer wurde in der Zwischenzeit eine ordnungsgemäße Entwässerung im Ge‘

platzmsuer urd Bahnoamm p‘legebedtrftig srnc, ist cer Erhaltungszusterc die- länderiefpurkt entlang der Dahnanlage hergestellt. Hierdurch können die apfel

[ ses Grabenabschnitts gut. Der Graben ist in diesem Bereich nicht verfüllt. lenden Wassermengen vom überrainer abgeführt werden. Bei weiteren bauli

. Eine Vcrsprache nieines \‘achbarn —errn Lenk bein, .Planurgsbüro DST‘ am chen Veranderungen ist rn Dahinten nioglicher Baugerehmigung auch beim

u‘aeis,ra:a- s. Hawem: ne lasse. 1. Ände‘j‘ig des BP a —str. 91- E n‘,a..rsrmni.,m Gri‘-irs‘ StreBe -

Seite 34
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Anlage 1 zum Beschluss Nr.vom.

1. Aqoerurg des Bebauungsp!anes Nr. 91‘ Einkajfszeritrum Grimmer Straße —

der Universiläls- und Hansestadt Greilswald

Abwägung der Stellungnahmen zur Offentlichkeits- und Behördenbeleiligung zum Entwurf

Lt. Stellungnahme Abwägungsvorschlag
Nr.

09.03.2017 hat ergeben, dass sich das Grabensystem tatsächlich auf Gelände Oberrainer darauf zu achten, dass die Entwässerungsanlagen so hergestellt
befindet, welches vom B‘Plan 91 geplant wird, werden, dass die Abführung des Geländewessers ordnungsgemäß erreicht wer-
Vorher war bereits Herr Bandt, ein zuständiger Mitarbeiter der DB Netz AG. nach den kann.
einem Ortstermin zu der Ansicht gelangt, dass sich der Graben nicht auf dem Inzwischen wurde einvernehmlich eine Rohleitung im Abschnitt zwischen dem
Bahngrundstück befindet, Herr Brandt hat sich (Herrn Lenk gegenüber) telefo- tinterrainer und dem Vorfluter zur Abführung des anfallenden Wassers verlegt.
nisch auch dahingehend geäußert.
Der Unterzeichnende vertritt die Ansicht, dass der Graben in der gesamten Län
ge, beginnend vom hinteren Bereich des Flurstücks 25 & 26 bis zum Grabensys
tem der unteren Wasserhehörde offen gehalten werden und funktionstüchtig sein
muss, bzw. eine adäquate Geländeentwässerung Igegebenenfalls Verrohrungl der
oben genannten Grundstücke sichergestellt warden muss. Ferner wäre zu prüfen
ob der Graben bei der Inventur nicht übersehen wurde und in den Bestand der
unteren Wasserbehdrde aufzunehmen ist,
Beschluss der Bürgerschaft Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

4. Der Oberbürgermeister wird der Öffentlichkeit sowie den Behörden Und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, die Anregungen vorgebracht haben,
von dem Beschluss der Bürgerschaft unter Angabe der Gründe in Kenntnis setzen.

Laiversitats‘ und Har.seslsdl Greifswald, Juni 2018

uz:e‘aratau. [taisesrac: Gre-is‘a ic 1 »ide‘aig aes O,Rais I-. 91‘ Eiiejtszen:ri. Gr‘nnc‘ spaSs - Seite 35
Alwägi.‘gnacl § lAbs. 7 SaGe



univnns‘nats- ii. Hansestadt Grejsssald. 1. Anderunig des B-Plans Nr. 91 . Ein naufstentre es Gniminser Straße . Seite 36
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Anlage 3 zum Beschluss Nr. vom.

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91
— Einkaufszentrum Grimmer Straße —

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB ohne Umweltbericht

Begründung

Bearbeitung durch die lngenieurplanung-Ost GmbH (IPO)

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Stadtbauamt, Abt. 60.2

-
Stadtentwicklung! untere Denkmalschutzbehörde

Bearbeiter: Jafar Akrami
Tel.: 03834/ 8536 4233

Stand: Juni 2018
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Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91 - Einkaufszenlrum Grimmer Straße -

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 4

Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplans (B-Plan)

1. Anlass und Ziel der Planung

Die anhaltende Nachfrage an Wohnraum innerhalb der Stadt Greifswald macht die

Neuausweisung von Wohnstandorten in geeigneter Lage immer mehr zur Notwendigkeit. Die

Flächen innerhalb der Stadt sind zum größten Teil bebaut und bereits genutzt. Somit stehen

diese Flächen keiner weiteren Entwicklung zu Verfügung. Aufgrund dessen herrscht ein hoher

Bedarf an alternativen Wohnbaustandorten. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, soll kurzfristig

entsprechender Wohnraum mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91 - Einkaufszentrum

Grimmer Straße - festgesetzt werden. Der Flächennutzungsplan der Universitäts- und Hansestadt

Greifswald weist für den Geltungsbereich gemischte Bauflächen aus. Um die Wohnnutzung im

Sinne einer städtebaulich sinnvollen Nachverdichtung und Innenentwicklung zu entwickeln, soll

der Bebauungsplan solche bauliche Entwicklung zulassen. Die 1. Anderung des Bebauungsplans

Nr. 91 - Einkaufszentrum Grimmer Straße - konkretisiert insofern die übergeordneten

städtebaulichen Zielstellungen.

Der Bebauungsplan Nr. 91 ist seit dem 28.06.2006 in Kraft. Diser setzt im südöstlichen Teil ein

Sondergebiet (SO) für Einzelhandelseinrichtungen fest, die bereits zum größten Teil realisiert

wurde. Für den nördwestlichen Teil ist ein Mischgebiet (Ml) festgesetzt. Das Planungsziel wurde

jedoch baulich bisher nicht verwirklicht.
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald beabsichtigt, angesichts konkreter

Entwicklungsabsichten eines Vorhabensträger die bisher brachliegende Fläche im Mischgebiet zu

entwickeln. Im nördlichen Teil des Änderungsbereiches sollen 4 dreigeschossige

Mehrfamilienhäuser entstehen. Weitere Gebäude (3- bis 4-geschossig) zur Wohn- und

Gewerbenutzung sollen auf der restlichen Fläche entstehen. Durch diese Maßnahmen werden die

städtebaulichen Missstände im Plangebiet beseitigt. Jedoch entspricht dies nicht dem

ursprünglichen Planungsziel des B-Plans. Um planungsrechtliche Voraussetzungen hierfür zu

schaffen, ist die Änderung des B-Plans Nr.91 erforderlich.

2. Gesetzliche Grundlagen

Baugesetzbuch (BauGS) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. IS.3634)

Baunutzungsverordnung(BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. IS.

3786)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung - PIanZV) Vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 1 5. 58) zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. IS. 1057)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. IS.

2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBI. 1 5.

3434) sowie das Landesnaturschutzgesetz (LNatG M-V)

Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) vom 23.02.2010,

zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 27.05.2016 (GVOBI. M-V 5. 431, 436)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-tmmissionsschutzgesetz -

BlmSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. 1 5. 1274). zuletzt

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30- November 2016 (BGBI. 1 5.2741)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15Oktober 2015 (GVOBI. M

V 5. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vorn 13. Dezember 2017 (GVOBI. M-V 5. 331),
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Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr.91 - Einkaufszentrum Grimmer Straße -

der Universitts- und Hansestadt Greifswald

3. Geltungsbereich der 1. Änderung des 8-Plans

5

Der Geltungsbereich der Planänderung umfasst das Mischgebiet im nordwestlichen Randbereich
des Plangebietes, zwischen dem Bahngelände im Nordosten, dem Sondergebiet und der
öffentlichen Erschließungsstraße im Südosten sowie dem angrenzenden Gewerbegebiet im
Westen. Der Änderungsbereich ist in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet.

Der Geltungsbereich beinhaltet die Flurstücke 1/2, 21/3, 21/4, 22/3, 22/6, 22/27, 23/11,
23/14, 23/15, 23/21, 23/22, 23/18, 23/19. 23/20, 23/23, 23/24, 23/25. 23/26, 23/27 und
23/28 der Flur 1, Gemarkung Greifswald und umfasst rd. 1,15 ha.

4. Bisherige Zielstellung des 8-Plans

Der 8-Plan sieht die Entwicklung eines Mischgebietes im 1. Änderungsbereich vor. Hierfür hat der
8-Plan die Errichtung von Wohngebäuden, Geschäfts- und Bürogebäuden zugelassen. Jedoch
wird der Bau von Einzelhandeisbetrieben, Schank- und Speisewirtschaften, Gartenbetrieben,
Tankstellen sowie Vergnügungsstätten über 150 m2 ausgeschlossen. Weiterhin soll an der
nordöstlichen bzw. südwestlichen Grenze ein breiler Grünstreifen hergestellt werden. An der
nördlichen Seite wurde der Verlauf des Grabens 22 Z/002 im B-Plan nachrichtlich übernommen.
Er drainiert die umliegenden Flächen zwischen der Grimmer Straße und diesem Vorfluter. Dieser
endet am Schöpfwerk “Grimmer Vorstadt. Zu den Festsetzungen des 8-Plans gehören ein
Spielplatz, eine Versorgungsanlage (Elektrizität) sowie eine Fläche für einen
Wertstoffsammelplatz südwestlich des Plangebietes (siehe Abb. 1).

Der 1. Änderungsbereich des B-Plans stellt sich derzeit teilweise als Brachfläche und
Wohnbaufläche mit Gebäudebestand dar Nördlich des Plangebietes grenzt ein Hundeplatz (Hollis
Hundekita) an, der mittelfristig verlagert werden soll. Auf der Grundlage des bisherigen
Baurechtes sowie der formellen Planreife gemäß § 33 BauGB sind bisher vier
Mehrfamilienhäusern gebaut worden. Diese befinden sich an der südlichen und nordöstlichen

—

Abb. 1: Bereich der 1. Änderung des B-Plans Nr.91



Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91 - Einkaufszentrum Grimmer Straße -

der Universilts- und Hansestadt Greifswald 6

Grenze des Änderungsbereichs. Weitere Häuser sollen nach Änderung des B-Plans errichtet

werden. Die erforderliche innere Erschließungsstraße ist inzwischen hergestellt.

Im Mischgebiet auf der südwestlichen Seite soll demnächst ein Büro- und Wohneinrichtung

errichtet werden. Die nordöstliche Grenze berührt das Gelände der Deutschen Bahn. Hier fahren
täglich Personen- und Güterzüge auf der Strecke »Stralsund-Berlin“. Die Usedomer Bäderbahn

beansprucht ebenfalls die Gleisanlage für die Strecke zwischen Stralsund und Swinemünde. An

der südwestlichen Ecke befindet sich ein kleines Trafohaus. Die südliche Seite des

Änderungsbereichs grenzt an zwei Sondergebiete (SO 2) mit der Zweckbestimmung “Gebiete für

Einkaufszentren“. Auf dieser Fläche stehen zurzeit Märkte wie ehem. Aldi, KiK und REWE sowie

ein lmbissstand. Eine großräumige Parkplatzanlage rundet hier die bauliche Situation ab. Das

Gebiet ist über die innere Erschließungsstraße namens Grimmer Straße an die
Hauptverkehrsbindung Grimmer Straße angebunden. Die Dachlandschaft ist im Plangebiet und

im nahen Umfeld heterogen. Bisherige Bebauungen stellen 1- bis 4.geschossige Bauobjekte mit
unterschiedlichen Dachformen und Dachneigungen dar.

5. Neue Zielstellung

Ausgehend von den o.a. Baumaßnahmen bilden folgende wesentliche Planungsziele das

Grundgerüst der 1. Änderung des Bebauungsplans:

- Bildung Kleinteiliger Bereiche zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbefläche

- Anordnung der neuen verkehrlichen Anbindung innerhalb des 1. Änderungsbereiches

- Einbindung des Baugebietes durch Festsetzungen zur baulichen Gestaltung in Anpassung

an die vorhandene Siedlungsstruktur

- Sicherstellung der Belange des lmmissionsschutzes durch Maßnahmen zum
Immissionsschutz (aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen)

- Sicherstellung der vorhandenen öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. -anlagen

6. Übergeordnete und örtliche Planungen

6.1 Rahmenplan

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Fettenvorstadt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Im

Jahr 2010 wurde für den Stadtteil ein Entwicklungskonzept erstellt (siehe Abb. 2).
Eine Weiterentwicklung wurde im Zusammenhang mit dem Einzelhandelsstandort an der

Grimmer Straße für den Planbereich mit einer Mischung von Wohnen und Gewerbe

vorgeschlagen.

Abb. 2: Ausschnitt Rahmenplan
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6.2 Flächennutzungsplan

7

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verfügt seit dem 24.08,1999 über einen teilweise
rechtswirksamen Flächennutzungsplan. Dieser Plan weist das Plangebiet als gemischte Fläche
aus. Nordöstlich dieser Fläche entlang der Bahnlinie wird ein Streifen zum Lärmschutz
dargestellt. Die im Flächennutzungsplan ausgewiesene Nutzungsart entspricht teilweise dem Ziel
des Bebauungsplans (siehe Abb. 3). Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13 a Abs. 2, Nr. 2 im
Zuge der Berichtigung angepasst.

Der Landschaftsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
als Gewerbegebiet mit Maßnahmen zur Umfeldverbesserung aus.

6.4 Verbindliche Bauleitpläne

von 1995 weist das Plangebiet

Im Umfeld des B-Plangebiets liegen im Süden die B-Plangebiete Nr.64 „Wohnpark Brauerei und
Nr. 70 - Gärtnerei Soldmannstraße - und im Westen das B-Plangebiet Nr. 80 - Nördlich Grimmer
Straße-.

6.5 Plan ungsalternativen

Planungsalternativen haben sich im vorliegenden Fall nicht ergeben. Durch das Vorhaben werden
die städtebaulichen Missstände im Plangebiet beseitigt. Es wird mit der Realisierung von 4
Mehrfamilienhäusern der derzeitigen Nachfrage nach neuen und modernen Wohnräumen
geboten. Diese weisen neben ihrer verkehrsgünstigen Lage über die Grimmer Straße am
Randbereich der Stadt auch in Hinblick auf die vorhandene Nahversorgung im Umfeld erhebliche
Potenziale auf.

7. Erläuterung der 1. Änderung des B-Plans

7.1 Bemerkungen zum Verfahren

Die 1. Änderung des Bebauungsplans ist nach § 13a BauGB -Bebauungspläne der
Innenentwicklung— im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung
durchzuführen.
Vor Beginn des Änderungs-/Aufstellungsverfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplans
sind die Voraussetzungen hach § 13a Abs. 1 BauGB geprüft worden. Festgestellt wurde, dass
diese gegeben sind; Ausschlussgründe nach § 13a BauGB wurden nicht gesehen.

rrs

Abb. 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan

6.3 Landschaftsplan
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Die Änderung betrifft eine Maßnahme der Innenentwicklung i.S.d. des § 13a BauGB. Die Fläche

des Änderungsbereichs (11.500 m2), und damit auch eine zulässige Grundfläche, umfasst

bedeutend weniger, als die im § 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB angeführten 20.000 m2.

Für die bauliche Entwicklung im 1. Änderungsbereich wurde eine Einzelfallprüfung gemäß § 13a

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 UVPG durchgeführt. Die Prüfung der Voraussetzungen nach

§ 13a Abs. 1 Sätze 4 und 5 BauGB ergab, dass durch die Änderung des Bebauungsplans keine

Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer

Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder

nach Landesrecht unterliegen. Ebenfalls bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung

der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter; im Plangebiet und in der

näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine Natura 2000-Gebiete im Sinne des

Bundesnaturschutzgesetzes.

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans sind zeichnerische und textliche Festsetzungen

dargestellt bzw. ergänzt worden. Diese wurden in der Planfassung zur 1. Änderung mit X“

gekennzeichnet. Alle anderen zeichnerischen Festsetzungen der Planzeichnung (Teil A) und die

gesamten textlichen Festsetzungen des Textes (Teil B) des in Kraft getretenen Bebauungsplans

Nr. 91 — Einkaufszentrum Grimmer Straße — bleiben weiterhin gültig.

8. Städtebauliche und Verkehrsplanerische Konzeption

Das städtebauliche Konzept sieht eine Bebauung vor, die im 1. Änderungsbereich des B

Plangebietes an die vorhandenen Baustrukturen der Grimmer Straße anknüpft. Das konkrete

Vorhaben stellt ein Gesamtensemble aus gleichem Gebäudetypus mit teilweise differenziert

gestalteten Fassaden dar, die eine städtebauliche Vielfalt entwickeln. Diese sollen technisch und
energieeffizient auf dem neuesten Stand errichtet werden. Kernelemente des städtebaulichen

Konzeptes sind dabei die Schaffung von 4 Mehrfamilienhäusern zur Wohnnutzung und teilweise

Gewerbenutzung.
Die Planung sieht 4 Gebäude, jeweils dreigeschossige, nach Südosten ausgerichtete Baukörper

inkl. Staffelgeschoss für das 3. Geschoss, umlaufenden Dachterrassen. flach geneigten Dächern

und hellen Putz- und Klinkerfassaden in zwei Reihen vor. Sie besitzen eine Architektur im

gleichen Stil mit unterschiedlichen Grundrissen mit ca. 50-90 m2 Wohnfläche pro Wohnung. Mit

offener Bauweise ist jedem Haus eine Parkplatzanlage zugeordnet. Nebenanlagen wie

Abstellräume sind im Randbereich vorgesehen (siehe Abb. 4). Die freien Restflächen sollen privat

gärtnerisch genutzt werden. Die Anfahrbarkeit ist aus der vorhandenen Zufahrtsstraße über die

Grimmer Straße möglich, so dass eine direkte Anbindung an diese innerörtliche

Erschließungsstraße besteht. Ferner besteht eine fußläufige- und Radwegverbindung aus dem

inneren Stadtgebiet durch die Unterführung zwischen dem Karl-Marx-Platz und der Grimmer

Straße.
Die OPNV-Anbindung des Plangebietes wird an der Grimmer Straße über die Buslinie 1 an der

Haltestelle “Fettenvorsladt“ im 30-Minuten-Takt sichergestellt. Weiterhin liegt südöstlich des B

Plangebietes der Bahnhof in einer Entfernung von weniger als 500 m. Mit der neuen Bebauung

werden somit eine Neuordnung und eine städtebauliche Aufwertung des Gebietes erreicht. Der

Projektstandort ist - trotz der zurückgesetzten Lage zur Grimmer Straße - durch eine gute

innerörtliche verkehrliche Erreichbarkeit gekennzeichnet.
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Die geplanten Gebäude haben eine Höhe von max. 9,00 m - 12,0 m. Die Gebäudefassaden
werden durch differenziert gestaltete Fassaden (Putz, Klinker) in ihren einzelnen Bausteinen
abgebildet. (Beispiele siehe Abb. 5 und 6)

Um Lärmbeeinträchtigungen durch den Bahn- und Anlieferungsverkehr zu vermeiden, soll
nördlich des Plangebietes zur Bahnanlage sowie an der südöstlichen Grundstücksgrenze eine
Lärmschutzwand errichtet werden. Die Lärmproblematik im Änderungsbereich wird im Kapitel 13

Abb. 4: Bebauungskonzept

Abb. 5: Beispielbebauung Ansicht Nord-Süd
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ausführlich erläutert. Westlich des 1. Änderungsbereiches ist geplant, ähnliche Bautypen zu
errichten, die sich dem Ensemble im Osten mit Südost- Ausrichtung angliedern. Die 3 bzw. 4-
geschossigen Baukörper, inkl. Staffelgeschoss, umlaufender Dachterrasse und flach geneigten
Dächern werden mit hellem Putz und einer Klinkerfassade geplant (siehe Beispielbebauung Abb.
5 und 6).

9. Erläuterung der textlichen Festsetzungen

Aufgabe des Bebauungsplans ist es, die bauliche und sonstige Nutzung sowie die Sicherung der
Erschließung vorzubereiten und zu leiten.

9.1 Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet
Der nördliche Teil des Plangebietes wird als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO mit
zwei Baufeldern in WA1 und WA2 festgesetzt.
Diese sollen ausschließlich dem Wohnen dienen, da sich das Baugebiet im Randbereich des
Stadtteils Fettenvorstadt mit einem großen Anteil an Wohnbebauung befindet. Sämtliche gemäß

§ 4 Abs. 2 und 3 BauNVO zulässige bzw. ausnahmsweise zulässige Nutzungen sind
ausgeschlossen. D.h., für beide Teilgebiete sind die der Versorgung des Gebiets dienenden
Läden, Schank- und Speisewirtschaften unzulässig. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen werden ebenso nicht zugelassen, um die städtebauliche Zielstellung in diesem
Teilgebiet umsetzen zu können. Diese ausgeschlossenen Nutzungen sind im Umfeld und im
Stadtgebiet realisierbar.

M ische biet
Zur Sicherung der derzeitigen Nutzungsmischung von Wohnen, Gewerbe- und Dienstleistungen im
Plangebiet und dessen Umfeld werden 2 Mischgebiete (Ml 1 und 2), nach § 4 Abs. 2 und 3 an der
südlichen Grenze des Anderungsbereiches ausgewiesen.
Im süd- und südwestlichen Teil des 1. Änderungsbereiches sollen einzelne Bebauungen mit
gemischter Nutzung errichtet werden. Zugelassen werden hier Wohngebäude, Geschäfts- und
Büroeinrichtungen, Schank- und Speisewirtschaften und Beherbergungsbetriebe i.V.m. Wohnen,
Kleinere Anlagen für Verwaltung, kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche oder sportliche
Zweckbauten sind zulässig. Hier werden Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten,
Einzelhandelsbetriebe, die gern. § 6 Abs. 2 und 3 BauNVO zulässig sind, ausgeschlossen, um das
Nutzungsgefüge insgesamt nicht zu stören.

9.2 Maß der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet
Für den Großteil des Wohngebietes wird eine offene innenstadtnahe Bebauung mit 3 bis 4
Vollgeschossen angestrebt. Dabei werden die Obergrenzen des § 17 BauNVO hinsichtlich der
Grundflächenzahl (GRZ 0,4) im gesamten Wohngebiet festgeschrieben, weil im Rahmen des
flächensparenden Bauens eine optimale Ausnutzung des Plangebietes erreicht werden soll.

Mit zunehmender Geschossigkeit nimmt die Parkierung einen immer größeren Anteil an der
Grundstücksfläche ein, so dass die Wohnqualität durch den ansteigenden Grad der Versiegelung
zu schwinden droht. Die Obergrenze des § 17 BauNVO in Verbindung mit § 19 Abs. 4 BauNVO
lassen für allgemeine Wohngebiete eine Obergrenze für die Versiegelung von 60% für Garagen,
Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen zu, so dass sich die maximal bebaubare Fläche erhöht.
Die Freiflächen verteilen sich auf umlaufende Grünflächen (private Flächen) für die Bewohner,
darunter die nach § 8 Abs. 2 LBauO M-V bei Mehrfamilienhäuser erforderlichen Spielplätze für
Kleinkinder. Das Maß der baulichen Nutzung wird somit über die Grundflächenzahl und die
zulässige Zahl der Vollgeschosse festgelegt. Die zulässige Höhe der Gebäude wird im WA 1 auf
max. 9,0 und im WA 2 auf max. 12,0 m festgesetzt. Hier sind II — III bzw. 111-1V Vollgeschosse
geplant, da in diesem innerstädtischen Quartier eine gute Ausnutzung der lnnenbereichsfläche
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erzielt werden soll. Das oberste Geschoss kann in jedem Teilgebiet als Staffelgeschoss
ausgebildet werden. Als Höhenbezugspunkt gilt die mittlere Höhe der Oberkante der öffentlichen
Verkehrsfläche (Fahrbahnmitte), an die das Grundstück grenzt. Maßgeblich ist die Höhe der
Straßenachse rechtwinklig zu dem Grundstück.

In der Plandarstellung wurde auf die GFZ verzichtet, weil durch die Festsetzung einer maximalen
Grundflächenzahl und einer maximalen Gebäudehöhe die zulässige bauliche Kubatur auf den
einzelnen Baugrundstücken hinreichend bestimmt wurde. Lediglich auf dem Ml 2 wird eine
Geschossflächenzahl von 1,8 ausgewiesen. So ist eine optimale Ausnutzung der Flächen durch
eine sich anpassende städtebauliche Morphologie zu gewährleisten.

Aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen zur Anrechnung von Bauteilen wird die
Geschossfläche pro Geschoss immer geringer als die Grundfläche des jeweiligen Geschosses
ausfallen. Während in die Grundfläche sämtliche zur Hauptanlage gehörenden Bauteile eingehen,
bleiben bei der Ermittlung der Geschossfläche auch Teile der Hauptanlage wie Balkone, Loggien,
Terrassen sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig
sind oder zugelassen werden können, unberücksichtigt.

Mischgebiet
Die zulässige Obergrenze der GRZ von 0,6 wird für die Mischgebiete entsprechend des § 17
BauNVO ausgeschöpft.

Erlaubt sind für die Errichtung von Hauptgebäuden in den beiden Teilgebieten 11-111 bzw. III- IV
Vollgeschosse. In Anlehnung an die umliegende Bebauung werden somit 2 räumliche
Dominanten bis zu III plus Staffelgeschosse zugelassen. Die max. Gebäudehöhe liegt bei 12,00
m. Als Höhenbezugspunkt gilt die mittlere Höhe der Oberkante der Planstraße, die an das
Grundstück grenzt.

9.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO ist eine offene Bauweise in
Anlehnung an die geplante Wohnbebauung und die umgebende Bebauung festgesetzt.
In Verbindung mit der Festlegung der überbaubaren Grundstücksfläche soll die Realisierung der
Planungsziele gesichert werden. Gleichzeitig wird eine zu massive Bebauung des Plangebietes
verhindert. Die Festsetzung der offenen Bauweise soll eine aufgelockerte Bebauungsstruktur
entsprechend dem neuen städtebaulichen Konzept sichern.
Beeinträchtigende Auswirkungen auf die Umwelt sind angesichts des derzeitigen Zustandes der
Flächen und wegen der angrenzenden Freiflächen nicht zu erwarten. Der etwas höhere
verdichtete Bereich des Mischgebiets ist zu gering, als dass es im Quartier negative
Auswirkungen auf den Verkehr und die Anwohner hervorrufen könnte.
Die Nutzungsschablone enthält die Werte über das Maß der baulichen Nutzung und gilt für alle
überbaubaren Flächen.

9.4 Verkehrsflächen

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die bestehende Stichstraße (Grimmer Straße), die
an die Grimmer Straße angeschlossen ist. Die ursprünglich festgesetzten verkehrlichen
Maßnahmen in dem Bebauungsplan Nr. 91 Einkaufszentrum Grimmer Straße- betreffend des
Anschlusses an die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße -

sieht eine Anbindung mit einem Wendehammer vor. Diese Maßnahme wird bei der Entwicklung
des Mischgebietes im südwestlichen Teil umgesetzt. Die innere Erschließungsstraße mit
Anbindung an die vorhandene Stichstraße wird im Planbereich als öffentliche Verkehrsfläche mit
entsprechender Zweckbestimmung als Straßenverkehrsfläche, verkehrsberuhigter Bereich
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, dargestellt und festgelegt.
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9.5 Flächen für Garagen, Carports und Stellplätze

Im B-Plan Nr. 91 sind auf der südwestlichen Seite eine Parkplatzfläche festgesetzt worden. Auf
der Grundlage des o.a. Bauvorhabens dürfen bestimmte Bereiche entlang der inneren
Erschließungsstraße als Stellplätze errichtet und im B-Plan festgesetzt werden. Daher wird die
Parkplatzfläche auf der südwestlichen Seite im 1. Änderungsbereich entfallen. Garagen und
Carports können innerhalb der Baufelder gebaut werden, wenn sie mit den Hauptgebäuden eine
Baueinheit bilden. Gemäß § 12 Abs. 4 BauNVO ist es auf dem südwestlich gelegenen
Mischgebiet (Ml 2) auch möglich, in der Erdgeschosszone zu parken, da die neue städtebauliche
Situation auf die umliegenden Strukturen reagiert und vorbehaltlich zusätzliche Stellplätze
vorsieht.

9.6 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

An der östlichen Grenze des Änderungsbereiches ist ein Pflanzstreifen festgesetzt und als Fläche
zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ ausgewiesen
(Pflanzliste im Anhang). Abgesehen von ökologischem Aspekt soll diese als
Sichtschutzmaßnahme zwischen der Bahnanlage und dem Wohngebiet fungieren. Im Gegensatz
zum ursprünglichen B-Plan wird auf solche Maßnahme an der westlichen Seite verzichtet, um
eine spätere Erweiterung des westlichen Teilgebietes über die Plangrenze hinaus zu ermöglichen.

9.7 Geh-, Fahr- und Leitungs recht (GFL)

Zur Sicherung der Regenentwässerungsleitung und zur Erreichbarkeit des Grabens Nr. 22 Z/002
wird im nordwestlichen Teil eine Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. Im
Kurvenbereich der Zufahrtsstraße ist dadurch auch eine Wendemöglichkeit für Löschfahrzeuge
zu gewährleisten.

9.8 Flächen für Versorgungsanlagen

Im Gegensatz zum ursprünglichen B-PIan wird der festgesetzte Standort für die Elektrizitätsanlage
und die Wertstoffbehälter auf die Südwestseite an die öffentliche Erschließungsstraße,
Teilflurstücke 21/3 und 21/4 verlagert. Aus privatrechtlicher Sicht hat hierfür die Zustimmung
des Grundstückseigentümers anhand einer Grunddienstbarkeit zu erfolgen. Nach derzeitigem
Kenntnisstand hat der Eigentümer der Verlagerung zugestimmt. Die Erreichbarkeit der beiden
Standorte ist über die vorgenannte Straßenanbindung gegeben.

9.9 Grünordnung, Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung

Im beschleunigten Verfahren gelten bei einer zulässigen Grundfläche von weniger als
20.000 m2 (hier ca. 11.500 m2) Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu
erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (vgl. § 13 a (2) Nr. 4
BauGB). Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7
Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. Es wird von einem Umweltbericht abgesehen.
Die Bebauung und Versiegelung wird durch Festsetzung der zulässigen Grundfläche auf das
erforderliche Maß begrenzt. Stellplätze und Zufahrten sind bei der Berechnung der zulässigen
Grundfläche entsprechend § 19 (1) und (2) BauNVO berücksichtigt. Durch Festsetzung der
Gebäudehöhe wird eine Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild gewährleistet. Zulässig sind
jedoch offene Einfriedungen zur Einzäunung der Grundstücke. Um eine grüne Pufferzone an der
nordöstlichen Plangebietsgrenze zur bestehenden Bahnanlage zu schaffen, ist als
Sichtschutzmaßnahme auf dem Baugrundstück ein 4 m breiter Streifen parallel zur
Lärmschutzwall/-wand für das Pflanzen von Sträuchern und Bäumen festgesetzt.
Aufgrund des ungünstigen Standortes des Spielplatzes im ursprünglichen B-Plan und der
notwendigen Inanspruchnahme der Flächen durch den Eigentümer wurde hierfür ein neuer
Standort auf dem Flurstück 18/5 gesucht. Der neue Standort soll voraussichtlich westlich,
außerhalb des B-Plangebietes angelegt werden. Der private Investor wird dies finanzieren und der
Stadt unentgeltlich zur Verfügung stellen.
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9.10 vermeidung, Minimierung und Ausgleich

Eingriffe in Natur und Landschaft sind so weit wie möglich zu vermeiden oder zu minimieren.
Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen. Unter Vermeidung ist jedoch nicht der
Verzicht auf das Vorhaben als solches zu verstehen. Anzustreben ist jedoch die Vermeidbarkeit
der Beeinträchtigung durch einzelne Teile und die jeweils mögliche Verringerung der
Auswirkungen auf die Schutzgüter.
Außer einem Pflanzstreifen auf der nordöstlichen Grenze des Bebauungsgebietes sind keine
weiteren Maßnahmen für Natur und Landschaft innerhalb des 1. Änderungsbereiches
festgesetzt. Bei der Überpianung der bislang als Grünflächen vorgesehener Bereiche entlang der
Bahnanlage für eine Lärmschutzwand kommt es aber durch den Verlust von Biotopfläche zu
einem Kompensationsbedarf von 293 KFÄ. Der Kompensationsbedarf von 293
Flächenäquivalenten wird durch die Ersatzmaßnahme „Okokonto Naturwald Dönnie“ vollständig
ausgeglichen.

9.11 Artenschutz

Zur Vermeidung von baubedingten Tötungen/Verletzungen oder Störungen sowie der
BeschädigunZerstörung von Niststätten von Gehölz-, Frei- und Bodenbrütern durch
Gehölzentnahme und Entfernung von Ruderalfluren im Rahmen der Baufeldfreimachung ist eine
Bauzeiteinschränkung vorzusehen. Daher werden folgende Festsetzungen getroffen:

- Es ist verboten Bäume, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis
30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.

- Die Baufeldfreimachung sowie die Entfernung der Ruderalfluren sind nur zwischen dem 1.
Oktober und dem 28. Februar des Folgejahres durchzuführen.

9.12 Hochwasserschutz

Entsprechend der Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU)
vom 04.08,2017 zum B-Planentwurf weist der 1. Änderungsbereich fast ausschließlich
Geländehöhen unter 1 m HN auf. Ferner wird auch ausgeführt, dass nach Fertigstellung des
gesamten Schutzsystems bei geschlossenem Sperrwerk im Extremfall Wasserstände von ca. 1,35
m über NHN (1,20 m über HN) innerhalb des Ryck nicht ausgeschlossen werden können. Dies ist
allerdings nur beim Zusammentreffen einer außerordentlich lang anhaltenden Sturmflut mit
gleichzeitigen sehr hohen Binnenabflüssen des Ryck (extremer Niederschlag oder
Schneeschmelze) möglich. Deshalb werden bei Geländehöhen unterhalb 1,35 m über NHN
hinreichende Schutzmaßnahmen empfohlen. Demzufolge wird im B-Plan eine Fußbodenhöhe mit
einer Mindesthöhe von 1,35 m NHN für Gebäude zum Schutz von Hochwasserereignissen
festgesetzt.

10. Örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung

Durch örtliche Bauvorschriften wird eine gestalterische Ausprägung der Bebauung in Anlehnung
an die vorhandene Bebauung im Umfeld angestrebt.
Im Hinblick auf die Südausrichtung der Baufelder bietet sich die Nutzung von Sonnenenergie auf
den Dachflächen an.
Eine Dachneigung, Firstrichtung und Gestaltung der Fassaden ist nicht geregelt, um den
Bauherren Gestaltungsspielraum zu ermöglichen.
Für die Zulässigkeit von Werbeanlagen sind folgende Bestimmungen maßgebend:
Zulässig sind Werbeanlagen an den Fassaden der Gebäude bis zur Höhe der Dachtraufe (bzw.
Attika). Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zulässig.
Die Ausbildung des obersten zulässigen Vollgeschosses als Staffelgeschoss ist im Gesamtgebiet
zulässig. Vollgeschosse sind gern. § 2 Abs. 6 LBauO M-V Geschosse, die über mindestens zwei
Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben.
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11. Altlasten/ Ablagerungen

Das Plangebiet ist nicht als Altlastverdachtsfläche oder kampfmittelbelasteter Bereich bekannt.
Gleichwohl können derartige Bodenfunde nie ausgeschlossen werden, so dass Bauarbeiten mit
entsprechender Vorsicht durchzuführen sind. Für den Fall von Funden sind die entsprechenden

Bestimmungen zu beachten und die zuständigen Behörden zu benachrichtigen.

12. Denkmalschutz, Archäologie

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Bodendenkmale im Plangebiet bekannt. Für den Fall
von Funden sind die entsprechenden Bestimmungen zu beachten und die zuständigen Behörden
zu benachrichtigen. -

13. Ver- und Entsorgung

13.1 Leitungsbestand

Innerhalb und außerhalb des Änderungsbereiches liegen Ver- und Entsorgungsleitungen.

Zwischen dem Graben und der Erschließungsstraße liegt eine Regenwasserleitung DN 900, für
die das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des Ver- und Entsorgungsträgers festgesetzt
wird. Die darin vorhandene Leitung ist durch den Versorgungsunternehmer privatrechtlich mit
dem Erschließungsträger/Grundstückseigentümer zu sichern.
In der neuen Erschließungsstraße befinden sich eine Hochdruckgasleitung sowie Strom-, Trink-
und Abwasserleitungen. Das Leitungsrecht ist hier zugunsten des Versorgers zu beachten.

Das DVGW-Regelwerk GW 125 ist bei Baumpflanzungen hinsichtlich der Abstände zu
Versorgungsleitungen zu beachten:

• Abstände über 2,50 m Elkeine Schutzmaßnahmen erforderlich

• Abstände von 1,00 m bis 2,50 m Cm Abhängigkeit von Baum und Leitungsart ist der
Einsatz von Schutzmatten zu prüfen

• Abstände unter 1,00 m Leine Baumpfianzung ist im Ausnahmefall unter Abwägung der
Risiken möglich; Schutzmaßnahmen sind zu vereinbaren.

13.2 Löschwasserversorgung

Nach dem Arbeitsblatt W 405 (Fassung 02/2008) des Deutschen Gas- und Wasserfaches e.V.
(DVGW) ist für die WA/Ml unter Voraussetzung einer kleinen Brandausbreitungsgefahr
(mindestens feuerhemmende Umfassungen; harte Bedachungen) ein Löschwasserbedarf von 48
m3/h anzusetzen. Die Löschwasserversorgung muss über einen Zeitraum von mindestens 2
Stunden sichergestellt sein. Hydranten dürfen untereinander und zu Gebäuden einen Abstand
von max. 140 m aufweisen. Zwei Hydranten sind bereits in der Erschließungsstraße vorhanden.
Diese werden die erforderliche Löschwasserversorgung des Plangebietes übernehmen. Es ist
anzumerken, dass der Auslaufdruck am Hydranten zur Beseitigung von Löschwasser 1,5 bar nicht
unterschreiten soll.

13.3 Grundwasser

Die Entnahme von Grundwasser im Rahmen einer Grundwasserhaltung bzw. -absenkung ist
gemäß § 8,9 des WHG der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen.
Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Heizölanlagen, Trafostation) ist gemäß § 40
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) der unteren
Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen.

13.4 Erdwärme

Für die Errichtung von Erdwärmesondenanlagen (Wärmepumpe) ist eine Erlaubnis zur Benutzung
des Grundwassers gemäß § 8,9 des WHG bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG
erforderlich.
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13.5 Schmutzwasserbeseitigung

Es erfolgt der Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation. Die Abwasser
beseitigungssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist zu beachten.

13.6 Niederschlaqswasserbeseitigunq

Für die Einleitung des auf den versiegelten Grundstücks- und den Straßenflächen anfallenden
Niederschlagswassers über einen neugeplanten Regenwasserkanal in den Vorfluter 22 Z/002 ist
eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehärde des Landkreises VG zu
beantragen. Eine Abstandsfläche von mmd. 5 rn ist zwischen der Oberkante des Grabens und der
festgesetzten Wohnbaufläche gern. WHG § 38 Abs. (3) vorgesehen.

14. Immissionsschutz

Zur Beurteilung der Geräuschsituation für die verschiedenen Nutzungen wurde die DIN 18005-1
— Schailschutz im Städtebau — herangezogen, die Grundlagen und Hinweise für die Planung und
schalltechnische Orientierungswerte enthält (siehe Anlage). Mit der 1. Anderung des B-Plans
sollen verschiedene Baugebiete festgesetzt werden, für die die DIN 18005 folgende
schalltechnische Orientierungswerte vorsieht:
Allgemeines Wohngebiet tags 55dB nachts 40dB bzw. 45dB,
Mischgebiet tags 60 dB nachts 45 dB bzw. 50 dB.

Zur Berücksichtigung des Gewerbelärmes für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind die
lmmissionsrichtwerte der TA-Lärm, 1998 herangezogen worden. Oiese weist folgende
Orientierungswerte aus:
Allgemeines Wohngebiet tags 55dB nachts 40 dB,
Mischgebiet tags 60dB nachts 45dB.

Die lmmissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV stellt für allgemeine Wohngebiete
Immissionswerte von 59 dB tags und 49 dB nachts und für Mischgebiete Immissionswerte von
64 dB tags und 54dB nachts dar.

Neben den schalltechnischen Orientierungswerten gibt die DIN 18005 — Schallschutz im
Städtebau — die Hinweise, dass sich in vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener
Bebauung und in bestehenden Verkehrswegen, die Orientierungswerte oft nicht einhalten lassen.
Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten
abgewichen wird, soll möglichst ein Ausgleich durch andere Maßnahmen vorgesehen und
planungsrechtlich abgesichert werden.

Zu berücksichtigen sind die Lärmpegelbereiche (siehe Anlage Schallgutachten) sowie die daraus
resultierenden Schalldämmmaße gemäß AbschnittS der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau):

Schall- Maßgeblicher 1 Raumarten
pegel- Außenlärm- Bettenräumein. Aufenthaltsräume Büroräume 1und

bereich pegel Krankenanstalten in Wohnungen. ähnliches
dB(A) und Sanatorien Ubernachtungs

räume in Beher
bergungsstätten,
Unterrichtsräume

und ähnliches

_________ _____

Erf.RwrdesAußenbauteiSindB

l 1 - _ö
.

II J30 30

III 61-65 f 40 30-o
. 1 40
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1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen
ausgeübter Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine
Anforderungen gestellt.

2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Erf. R‘wres = erforderüches resultierendes Schalldämm-Maß

Zur Beurteilung der Lärmbelastung der Eisenbahnstrecke wird die Berechnung nach Schall 03
[16. Verordnung zur Durchführung des BlmSchG Berechnung des Beurteilungspegels für

Schienenwege (Schall 03) in der letzten Änderung vom 02. Juli 2013] zu Grunde gelegt.

Mit der Vorliegenden Untersuchung sind die von außen auf das Plangebiet einwirkenden

Geräuschimmissionen ermittelt worden. Diese beziehen sich auf den Hundeplatz und die

Betriebe auf der östlichen und südlichen Seite des Plangebietes. Es wird in einem

privatrechtlichen Vertrag festgelegt, dass die gewerbliche Einrichtung „Hollis Hundekita an einen

entfernteren Standort verlagert wird. Hierfür ist eine Genehmigung erforderlich.

Aus der Untersuchung sind wesentliche Ergebnisse abzuleiten;

- Immissionen aus Schienenverkehrslärm
Innerhalb des Plangebietes entstehen durch den Schienenverkehr auf der in nordöstlicher

Richtung vorbeiführenden Bahntrasse Geräuschimmissionen, die im Tag- und Nachtzeitraum

oberhalb der zugrunde gelegten Orientierungswerte liegen. Die höchsten Beurteilungspegel für

den Schienenverkehr wurden mit 68,0 dB(A) am Tag und 67,3 dB(A) in der Nacht an der östlichen

Baugrenze ermittelt. Hierbei ist eine Überschreitung der Orientierungswert bis zu 7,8 dB(A) am

Tag und bis zu 17 dB(A) in der Nacht zu verzeichnen.

- Immissionen aus Gewerbelärm
Unter Berücksichtigung der Geräuschemissionen von den vorhandenen Gewerben und deren

Anlieferung liegen die Beurteilungspegel der auf das Plangebiet einwirkenden

Gewerbelärmimmissionen im Tagzeitraum oberhalb der in Ansatz gebrachten schalltechnischen

Orientierungswerte.
Für den im Nachtzeitraum einwirkenden Gewerbelärm wurden Beurteilungspegel ausgewiesen,

die bis 3,5 dB(A) über dem angesetzten Orientierungswert von 55 dB(A) für allgemeine

Wohngebiete liegen.
Der Straßenverkehrslärm von der Grimmer Straße wird durch die bestehenden Gebäude

abgeschirmt und eine bedeutende Überschreitung wurde nicht festgestellt.

Das Gutachten führt weiter aus, dass die Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen dabei für die
ungünstigste Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel erfolgte und dass bei der Vielzahl

der Betriebsflächen sich die Geräuschimmissionen zu einem Pegel summieren, der aufgrund
unterschiedlicher Betriebsweisen und Ereignishäufigkeiten die Geräuschbelastung in der
„ungünstigsten Nachtstunde° überbewertet.
Im Ergebnis der Gutachten wird deutlich, dass innerhalb des Bereiches der 1. Änderung des B

Plans der angestrebte Orientierungswert aus dem Schienenverkehrslärm im Tag- und

Nachtzeitraum und aus dem Gewerbelärm im Nachtzeitraum für die beabsichtigten

Flächennutzungen (WA und Ml) überschritten wird, so dass von Geräuschbelastungen

ausgegangen werden muss, die zu Beeinträchtigungen und Störungen der zukünftigen Bewohner
führen können.
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- Immissionen aus Kundenparkplätzen
Die Geräuschimmissionen der Parkplätze werden durch die Berechnungsalgorithmen der
Bayrischen Parkplatzlärmstudie, 3. Auflage ermittelt. Demnach ist die entstehende Lärmsituation
noch verträglich.

Um die Lärmbelastung durch den Schienenverkehr und teilweise durch den Lieferverkehr im
Nachbarbereich zu reduzieren, sind passive und aktive Lärmschutzmaßnahmen im Randbereich
erforderlich. Diese können durch geeignete Lärmschutzfenster und durch die Errichtung der
Lärmschutzwände umgesetzt werden. Da eine Lärmschutzwand im 2. DG keine Wirkung mehr
zeigt, werden hier (2. OG, Räume zur Bahnanlage ausgerichtet) Lärmpegelbereiche in Verbindung
mit einer kontrollierten Lüftung nach DIN 4109 festgesetzt (Pegelklassendastellung siehe
Anlagen). Aus den Lärmpegelbereichen sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung von
Außenbauteilen entsprechend abzuleiten.
Zur Abschirmwirkung von Lärmschutzmaßnahmen aufgrund des bestehenden Gewerbes und des
Bahnverkehrs im nahen Umfeld wurde die Dimensionierung der erforderlichen Maßnahmen in
einem Gutachten mit Stand vom 18.01.2018 dokumentiert (siehe Anlage). Die Berechnungen
weisen darauf hin, dass mit der Errichtung einer Lärmschutzwand (mmd. 2,50 m Höhe) im
südöstlichen Teil der 1. Änderung des B-Plans eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der
Lärmminderung erreicht werden kann. Die Aufstellung einer Lärmschutzwand mit 3,50 m Höhe
entlang der Bahnstrecke wird ebenso als Schallschutzmaßnahme festgesetzt. Da diese optisch
kein positives Bild in der Landschaft darstellt, soll sie möglichst in Kombination mit einer
Wallanlage errichtet werden. Die Räume, die dem ständigen Aufenthalt von Menschen in oberen
Geschossen dienen, die in Richtung Bahnschiene ausgerichtet sind, sind mit Lüftungsanlagen
nach DIN 4109 auszustatten.
Die zu errichtenden Lärmschutzwände müssen die folgenden schalltechnischen Anforderungen
erfüllen:

Schalldämm-Maß ß L.A,R,Str 30 dB(A)
Schallabsorption LA,a,Str 4 dB(A)

Die Fahrgassen zwischen Parkplätzen der Hausbewohner sind in einer schalltechnisch günstigen
Ausführung z.B. aus Asphalt herzustellen.

- Immissionen aus Erschütterungen durch Bahnverkehr
Ein Erschütterungsgutachten wurde nicht erstellt. Die Fahrgeschwindigkeiten sind aufgrund der
Nähe des Bahnhofs und der bestehenden Bebauung südwestlich und östlich gering.
Fahrende Züge erzeugen Erschütterungen durch die Einwirkung der Fahrzeugmasse über die
Räder auf den Oberbau in der unmittelbaren Umgebung der Gleise (Emissionsbereich). Sie
werden in Form elastischer Wellen durch die Bodenschichten in die Nachbarschaft des
Schienenweges (Transmissionsbereich) weitergeleitet und dabei den Bodeneigenschaften
entsprechend abgemindert, bevor sie mit unterschiedlicher Stärke auf die Fundamente und
Decken benachbarter Gebäude (lmmissionsbereich) einwirken. Sie können von den dort
befindlichen Menschen über den Tastsinn wahrgenommen werden.
Eine mögliche Einwirkung von Erschütterungen aus dem Schienenverkehr auf Gebäude wird in
den meisten Richtlinien und Gutachten nicht berücksichtigt, indem man annimmt, dass „Eine
direkte Beeinträchtigung oder Schädigung der Gebäudesubstanz - zum Beispiel durch Risse im
Mauerwerk oder Putz - durch die vom Schienenverkehr erzeugten Kärperschallwellen ... auch bei
sehr dicht an der ßahnstrecke stehenden Gebäuden nicht zu befürchten“ ist [Quelle: Schienenverkehr
und Erschütterungen. DB AG,

h_oberhausen_erschuetterungen.htm#top.

Es wird davon ausgegangen, dass keine Beeinträchtigungen durch Erschütterungen durch
Schienenverkehr erfolgen. Aus folgenden Gründen wurde kein Erschütterungsgutachten erstellt;
der Abstand der Baugrenze zum Gleis beträgt ca. 20 m, die Flächen sind durch
Böschungsbereiche voneinander getrennt. Die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Züge ist
aufgrund der Ortslage und der Ein-/ Ausfahrtsbereiche zum Hauptbahnhof Greifswald (ca. 500 m)
reduziert.
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- Schutz von Bahnanlagen
Beleuchtungsanlagen und Werbeeinrichtungen sind so zu gestalten, dass eine Blendung des
Eisenbahnpersonals und Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn jederzeit sicher
ausgeschlossen werden.

15. Artenschutzrechtliche Belange

Ein Bebauungsplan verliert seine Planrechtfertigung, wenn seiner Umsetzung dauerhaft
zwingende Vollzugshindernisse entgegenstehen. Diese können sich u. a. aus den
artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ergeben*. Um
Planungssicherheit zu erlangen, ist im Rahmen des Verfahrens eine artenschutzrechtliche
Prüfung erforderlich. Diese soll:

- durch das Vorhaben verletzte artenschutzrechtliche Verbote ( 44 Abs. 1 iV.m Abs. 5
BNatSchG) und

- die betroffenen Arten aufzeigen,

- zur Verhinderung von Verbotsverletzungen Vermeidungsmaßnahmen oder

- vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festlegen und

- gegebenenfalls Möglichkeiten einer Ausnahme von den Verboten ( 45 Abs. 7 BNatSchG)
erörtern.

Die Bearbeitung erfolgt unter Berücksichtigung des Leitfadens Artenschutz in Mecklenburg
Vorpommern“ (LUNG (Hrsg.) 2010).
*BVerwG Beschl. vom 25.08.1998 - 4 NB 12.99, NuR 1998, 135

15.1 Wirktaktoren

Die maßgeblichen Wirkungen der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 91 „Einkaufszentrum
Grimmer Straße beruhen auf der Inanspruchnahme von Gebüschstrukturen, Hochstaudenfluren
und Freiflächen. Mit der Umsetzung des Vorhabens kann es somit zu einer temporären, aber
auch dauerhaften Beeinträchtigung bzw. Zerstörung von Lebensräumen und dem Verlust von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie der Tötung oder Verletzung gesetzlich geschützter Tier-
und Pflanzenarten kommen.

15.2 Baubedingte Wirkfaktoren

Zur Herstellung der Baufreiheit für die neue Bebauung gemäß der Planung werden großflächig
Hochstaudenfluren und Gebüsche in Anspruch genommen. Verletzungen oder Tötungen von
Pflanzen und Tieren oder deren Entwicklungsformen sowie Beschädigungen oder Zerstörungen
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten können dabei nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt
für die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lager- und Arbeitsflächen.
Durch den Eingriff in den vorhandenen Graben 22 Z/002 kann es zu Tötungen oder Verletzungen
von Amphibien oder deren Entwicklungsformen (Laich, Kaulquappen) kommen. Auch Tötungen
oder Verletzungen von Brutvögeln sind bei Arbeiten in Grabenbereichen mit begleitender
Vegetation nicht ausgeschlosser.
Während der einzelnen Bauphasen kann es für potentielle Vorkommen von Tieren in den an die
Baustelle angrenzenden Lebensräumen zu optischen und/oder akustischen Störungen durch
Baulärm, Bauarbeiter. Baufahrzeuge etc. kommen. Nachhaltige, d. h. populationsbeeinflussende
Beeinträchtigungen sind dadurch aber nicht zu erwarten, da die baubedingten Störungen
räumlich und zeitlich beschränkt sind. Erschütterungen mit nachhaltiger Wirkung oder
Barriereeffekte durch die Baustellenabschnitte werden nicht auftreten.

15.3 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Der baubedingte Lebensraumverlust wirkt mit der Errichtung neuer Gebäude und der Anlage von
Verkehrsflächen dauerhaft fort. Die bauzeitlich beanspruchten Bereiche stehen aber nach kurzer
Entwicklungszeit wieder zur Verfügung, so dass insgesamt keine nachhaltigen
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Beeinträchtigungen und Barrierewirkungen durch den
Baukörper sind nicht zu erwarten.
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15.4 Betriebsbedirigte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Die Nutzung des B-Plangebiets
entspricht der umgebenden Siedlungsstruktur. Da die Verkehrsflächen als Zufahrtswege ohne
Durchgangsverkehr angelegt sind, kommt es zu keiner wesentlichen Erhöhung der
Verkehrsbelasturig mit entsprechender Erhöhung der Beeinträchtigung oder des Kollisionsrisikos.

15.5 Bestandserfassung und Potentialanalyse

Im Plangebiet sind vorwiegend anthropogen geprägte Biotoptypen vorhanden. In den
Randbereichen des Plangebiets sind großflächige ruderale Staudenfluren und vorwiegend aus
Brombeeren zusammengesetzte Gebüsche vorhanden. Die bisher unbebauten Baufelder im
nordwestlichen Plangebiet werden überwiegend von vegetationsfreien Freiflächen eingenommen.
In den Randbereichen zur Bahntrasse, nach Südwesten und nach Nordwesten wird das Gebiet
von Gehölzen begrenzt.
Da sich das Vorhabensgebiet im Siedlungsbereich befindet und starken Vorbelastungen
ausgesetzt ist, wird keine Kartierung vorgenommen, sondern die Zusammensetzung der
Artenvielfalt anhand einer Potentialanalyse abgeschätzt (vergl. auch Anhang B „Begründung zur
artenschutzrechtlichen Einschätzung“).
Da laut Bundesamt für Naturschutz (mündlich) die aktuelle Fassung der BArtSchV keine Arten
gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG enthält, werden in der vorliegenden Prüfung ausschließlich
die FFH-Arten sowie die europäischen Vogelarten berücksichtigt.
Aufgrund der Lage des Plangebiets innerhalb von Siedlungsflächen mit entsprechender
Vorbelastung aus der umliegenden Bebauung und der angrenzenden Bahntrasse Stralsund —

Berlin sind keine empfindlichen Arten zu, erwarten. Die zu erwartenden Arten setzen sich
voraussichtlich vor allem aus Kulturfolgern und typisch urbanen Arten zusammen. Im nördlichen
Umfeld schließen sich landwirtschaftlich genutzte Offenbereiche an, deren
Artenzusammensetzung sich randlich auf das Plangebiet auswirken kann. Auch hier sind eher
robuste Arten zu erwarten. Die Zusammensetzung der potentiellen Habitate im Plangebiet lassen
keine betrachtungsrelevanten Pflanzenarten nach Anhang IV-FFH RL erwarten. Bezüglich der
Vorkommen und Habitatansprüche von betrachtungsrelevanten Tierarten gemäß nach Anhang IV
FFH PL sind lediglich Vertreter der Artengruppen Fledermäuse, Amphibien sowie Vögel zu
erwarten.

Die potentiell betroffenen Artengruppen werden im Folgenden betrachtet:

Fledermäuse

Der Gebäudebestand im Umfeld des Plangebiets setzt sich zum Teil aus älteren
Wirtschaftsgebäuden zusammen, die potentiell Quartiere von Fledermäusen darstellen können.
Bäume im näheren Umfeld des Gebiets weisen kein entsprechend hohes Alter für die Entwicklung
von Höhlen und sonstigen potentiellen Fledermausquartieren auf. Somit sind von der Planung
keine Fledermausquartiere betroffen. Das Plangebiet ist jedoch als potentielles Jagdgebiet
geeignet. Angesichts der Habitatzusammensetzung im Umfeld des Gebiets kommt es zu keinen
wesentlichen Veränderungen, die die Jagdgebietseignung beeinträchtigen würden. Die potentiell
vorkommenden Fledermausarten sind an die Nutzung von Siedlungsgebieten angepasst und
können die geringen Beeinträchtigungen, die aus der geplanten Bebauung entstehen, tolerieren.
Somit ist von keiner wesentlichen Beeinträchtigung von Fledermäusen durch das Vorhaben
auszugehen.

Avifa u na

Das Plangebiet spielt als Pastgebiet für Zugvögel durch die Lage innerhalb von Siedlungsflächen
keine Rolle. Somit sind lediglich Brutvögel betrachtungsrelevant. Die vorhandene Biotopstruktur
setzt sich vor allem aus anthropogen gestörten Siedlungsbiotopen zusammen. Sie umfassen vor
allem Ruderaltluren, Freifläöhen und besonders im westlichen Bereich Brombeerhecken. Diese
stellen potentielle Bruthabitate für Frei- und Bodenbrüter dar. Für die stark vorbelasteten Gebiete
im Betrachtungsraum sind als Brutvögel vorwiegend häufige, ungefährdete Vogelarten zu
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erwarten (sogenannte „Allerweltsvogelarten‘). Bei Entfernung der genannten potentiellen
Bruthabitate sind keine nachhaltigen Beeinträchtigungen für die lokalen Populationen zu
erwarten, ein Ausweichen auf im Umfeld vorhandene Habitate ist leicht möglich. Darüber hinaus
ist eine zukünftige Wiederbesiedlung des B-Plangebiets möglich, wenn sich entsprechende
Strukturen durch Grüngestaltungsmaßnahmen entwickeln. Allerdings ist durch die Entfernung der
potentiellen Bruthabitate eine Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44
Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG möglich, indem Brutvögel, ihre Entwicklungsstadien und Brutstandorte
beschädigt werden. Um dies zu verhindern ist folgende Vermeidungsmaßnahme festzusetzen:

Vi Bauzeiteinschränkung zum Schutz von Brutvögeln

Zur Vermeidung von baubedingten Tötungen/Verletzungen oder Störungen sowie der
Beschädigung/Zerstörung von Niststätten von Gehölz-, Frei- und Bodenbrütern durch
Gehölzentnahme und Entfernung von Ruderalfluren im Rahmen der Baufeldfreimachung
ist eine Bauzeiteinschränkung vorzusehen.
Gemäß dem BNatSchG § 39 ist es verboten Bäume, Hecken, Gebüsche und andere
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu
setzen.
Um die Beschädigung/Zerstörung von Neststandorten zu vermeiden, ist die
Baufeldfreimachung zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar des Folgejahres
durchzuführen. Für die Entfernung der Ruderalfluren gilt der gleiche Zeitraum.

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahme sind keine wesentlichen
Beeinträchtigungen der Avifauna zu erwarten.

Amphibien

Im nordwestlichen Randbereich des B-Plangebiets befindet sich ein Graben, der als
Gewässerbiotop ein potentieller Lebensraum für Amphibien ist. Dieser weist jedoch keine für
Amphibien geeignete Struktur auf und ist fast vollständig von Brombeerhecken und anderen
hochwachsenden Pflanzen überwuchert. Somit weist er keine Eignung als Amphibienhabitat auf.
Auch im näheren Umfeld des B-Plangebiets sind keine Gewässer oder sonstige geeignete
Amphibienhabitate vorhanden, womit Wanderbewegungen auszuschließen sind. Von einer
Gefährdung von Amphibien ist somit nicht auszugehen.

15.6 zusammenfassung

Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind für das geplante Vorhaben keine Beeinträchtigungen zu
erwarten. Die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden nicht berührt bzw. können unter
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme Vi artenschutzrechtlicher Konflikte im Sinne des §
44 Abs. 1 BNatSchG vermieden werden. Das Plangebiet stellt für FFH-Arten einen Lebensraum
mit geringer Eignung dar, die zu erwartenden Eingriffe verursachen keine erhebliche, nachhaltige
Beeinträchtigung potentiell vorkommender, betrachtungsrelevanter Arten. Zur Vermeidung von
Tötungen und Verletzungen von Vögeln sowie deren Entwicklungsformen wurde eine Maßnahme
formuliert, die einen zeitlichen Rahmen für die Bauphase bei tatsächlicher Betroffenheit von
Anhang 1V-Arten vorgibt.

16. Abfallwirtschaft

Die Beseitigung des anfallenden Hausmülls erfolgt durch die Entsorgungsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald mbH. Eventuell anfallender Sonderabfall ist einer den gesetzlichen
Vorschriften entsprechenden Entsorgung zuzuführen.
Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf Altlastverdachtsflächen (vererdete
Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u. ä.) sind der
unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort Greifswald)
sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen.
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Im Rahmen der planerischen Abwägung sind die Zielsetzungen und Grundsätze des Bundes
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBI. 1, 5. 502) in der zuletzt gültigen
Fassung und des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) vom 04. Juli 2011 (GVOBI. M-V,
5. 759) zu berücksichtigen.
Danach haben alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den Boden einzuwirken,
sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen, insbesondere bodenschädigende
Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam und schonend umzugehen.
Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Treten während der Baumaßnahme Überschussböden auf oder ist es notwendig, Fremdböden
auf oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen Vorsorge gegen das
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.
Die Forderungen der § 9 — 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
vom 12. Juli 1999 (BGBI. l,S. 1554) in der zuletzt gültigen Fassung sind zu beachten. Dabei sind
insbesondere die Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) zu berücksichtigen.
Bei der Verwertung des anfallenden Bodenaushubes und anderer mineralischer Abfälle sind die
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen —Technische
Regeln- der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA 20) von 11/1997,
11/2003 und 11/2004 zu beachten.
Dazu zählt auch eine Deklarationsanalyse, um den zulässigen Verwertungsweg bestimmen zu
können. Beachten Sie bitte, dass eine Verwertung außerhalb der zugelassenen Anlagen nur dann
ordnungsgemäß ist, wenn sie gemäß § 7 Abs. 3 KrWG auch im Einklang mit anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften steht.
Vor Baubeginn ist die Stellungnahme des kommunalen Entsorgungsträgers des Landkreises
Vorpommern-Greifswald, der Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Dorfstraße 36, 17495
Karlsburg einzuholen. (Tel.: 038355/69514)

17. Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien

Die Umsetzung eines energieeffizienten Wohn- und Mischgebietes erfordert in der Regel keine
besonderen Festsetzungen oder eine absolute Südausrichtung aller Gebäude, sondern eine
individuelle Auslotung der planungsrechtlichen Festsetzungen und der konkreten Planung des
Gebäudes hinsichtlich energieeffizienter Heizungssysterne, der Optimierung des
Energieverbrauches und der Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am
Primärenergieverbrauch. Bei den planungsrechtlichen Festsetzungen sind nicht nur energetische
Gesichtspunkte, sondern auch alle anderen städtebaulichen Belange gem. § 1 Abs. 5, Satz 2
BauGB zu berücksichtigen. Dieser Bebauungsplan zielt dennoch darauf ab, höchstmögliche
Energiestandards bei den einzelnen Gebäudetypen zu verwirklichen bzw. geltende Standards zu
unterbieten Mit der Südostausrichtung der Teilgebiete bestehen gute Möglichkeiten zur Nutzung
von Solarenergie, dennoch wurde auf die Festsetzung von Firstrichtungen verzichtet.
Im Hinblick auf die Dachformen und Neigungen der Dächer ist die Inanspruchnahme der meisten
Dachflächen durch Anordnung von Solarthermie oder Photovoltaikanlagen zur aktiven
Sonnenenergienutzung realisierbar. Durch moderne Montagegerüste ist heutzutage möglich,
Solar auf den Flachdächern zu installieren.

Große Potentiale bestehen in der Reduzierung des konventionellen Heizenergiebedarfs. Im
Rahmen der Energieversorgungsplanung sind Reduktionspotentiale mit der Bedarfsdeckung
durch erneuerbare Energie erreichbar. Prinzipiell stehen eine Reihe anderer Möglichkeiten zur
Nutzung erneuerbarer Energien zur Verfügung, wie die Energiegewinnung durch aktive
Sonnenenergie, Wärmepumpen, Geothermie, die Nutzung von Solarelementen an der Fassade
etc.
Bei der Bebauung im Wohngebiet wird seitens des lnvestors beabsichtigt, Luftwärmepumpen auf
den Hausdächern einzusetzen. Hierbei wird die erwärmte Luft über ein Lüftungssystem an die
Wohnräume abgegeben. Ein effizienter Einsatz ist daher nur in luftdichten Gebäuden
gewährleistet.
Im Falle der Nutzung von Solarenergie im Mischgebiet kann den Eigenbedarf betreffen und sich
auch auf die Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz beziehen. Dient der erzeugte Strom
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der Selbstversorgung, handelt es sich um eine der Hauptnutzung dienende ausnahmsweise

zulässige Nebenanlage gem. § 14 Abs. 2 BauNVO. Wird der Strom verkauft, handelt es sich um

eine gewerbliche Nutzung.
Gemäß § 61 Abs. 2b LBauO M-V sind Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an

Dach- und Außenwandflächen sowie Gebäude unabhängig mit einer Höhe bis zu 3 m und einer

Gesamtlänge bis zu 9 m innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bei Einhaltung der

festgesetzten Grundflächenzahl verfahrensfreie Bauvorhaben.

Im Gesamtgebiet können auch Niedrigenergie- und Passivhäuser errichtet werden. Im Vergleich

zum derzeitig üblichen Baustandard lassen sich durch Niedrigenergie-Bauweise bis zu 40 %

Heizwärme und durch Passiv-Bauweise bis zu 85 % einsparen.

Gemäß Anlage Nr. 7. Wärmenetze - zum Erneuerbaren Energien Wärmegesetz (EEWärmeG)
ergibt sich, dass auch gelieferte Wärme den Anforderungen des EEWärmeG entspricht. Im
Plangebiet befinden sich keine Anlagen der Fernwärme Greifswald GmbH und es ist gemäß
Fernwärmesatzung der Universitäts- und Hansestadt nicht Bestandteil des Versorgungsgebietes.

Der Betrieb eines BHKWe und eine Kraft-Wärme-Kopplung sind seitens des Erschließungsträgers

aus Kostengründen nicht vorgesehen.

18. Flächenbilanz

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des B-Plans hat eine Fläche von rund 1,15 ha.
Er gliedert sich wie folgt:

Flächenart Flächengröße Flächengröße

(in m2) (in %

Wohngebiet 4.050 35

Mischgebiet . 3.860 34

Grünflächen 620 5

Verkehrsfiäche
1.045 1(privat u. offentlich)

Private Verkehrsfläche
684 6

(Stellplätze)

Versorgungsfläche 60 1

Graben 1.155 10

Gesamt 11.474 100

19. Kosten

Im Zuge der Aufstellung der 1. Änderung des B-Plans Nr. 91 „Einkaufszentrum Grimmer Straße“
entstehen für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald keine Kosten. Die Kosten sind seitens

des Investors zu tragen.

Greifswald, den

Der Oberbürgermeister
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Anhang

A - Pflanzenliste

Für die Pflanzgebote sind heimische, standortgerechte Bäume und Sträucher, entsprechend
nachfolgender Pflanzliste zu verwenden:

Baumarten:
Acer campestre - Feld-Ahorn
Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn
Alnus glutinosa - Schwarz-Erle
Betula pendula - Gemeine Birke
Corylus colurna - Baum-I-lasel
Fraxinus excelsior - Esche
Prunus padus - Trauben-Kirsche
Quercus petraea - Trauben-Eiche
Salix alba - Silber-Weide
Salix viminalis - Korb-Weide
Sorbus aucuparia - Eberesche
Sorbus intermedia - Schwedische Mehlbeere
Ulmus laevis - Flatter-Ulme

Obstgehölze:
Juglans regia - Walnuß
Malus in Sorten - Äpfel
Prunus in Sorten . - Pflaume
Prunus in Sorten - Sauer- bzw. Süßkirsche

Straucharten:
Carpinus betulus - 1-lainbuche
Camus sanguinea - Blutroter Hartriegel
Corylus avellana - Gemeine Hasel
Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare - Gewöhnlicher Liguster
Malus sylvestris - Wildapfel
Prunus avium - Vogel-kirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Ribes rubrum - Rote Johannisbeere
Rosa canina - l-lunds-Rose
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Salix caprea - Sal-Weide
Salix cinerea - Grau-Weide
Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball
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B - Begründung zur artenschutzrechtlichen Einschätzung

Der Bereich der B-Planänderung des Bebauungsplans Nr. 91- Einkaufszentrum Grimmer Straße -

wurde im August 2016 vor Ort auf Grundlage einer Potentialanalyse eingeschätzt. Eine Kartierung
der Fläche wurde aufgrund der geringen Größe, Intensität der Vorbelastungen und der

Habitatstruktur als nicht sinnvoll erachtet. Die vorgenommene Analyse basierte auf den zum

damaligen Zeitpunkt tatsächlich vorhandenen Strukturen und den örtlichen Gegebenheiten! die
einen Rückschluss auf das potentiell vorkommende Arteninventar zulassen. Dabei wurde
festgestellt, dass auf besagter Fläche zum Zeitpunkt der Begutachtung keine Gehölze vorhanden
waren. lediglich in den Randbereichen zur Bahntrasse und nach Nordosten am Rand des
Nachbartlurstücks sind größere Bäume vorhanden, die von der Planänderung nicht beeinträchtigt
werden.
Der Änderungsbereich war zum Zeitpunkt der Kontrolle mit Ruderalflur und Brombeergestrüpp

bewachsen, darüber hinaus waren vegetationsfreie Rohbodenflächen vorhanden! die vor allem

durch die regelmäßige Befahrung/sonstige Beeinträchtigung freigehalten wurden. Im

nordöstlichen Randbereich war ein Graben zu finden, der vollständig mit hoher Vegetation
überwachsen war. Weiterhin waren bereits mehrere Wohngebäude fertiggestellt und bewohnt.

Laut Luftbildern von 2014 war auf der gesamten Fläche Gehölzaufwuchs zu verzeichnen. Dieser

war zum Zeitpunkt der Begutachtung jedoch nicht mehr vorhanden. Somit waren die vorher
vorhandenen Gehölze nicht Gegenstand der Potentialeinschätzung, da die

Artenzusammensetzung lediglich auf den vorhandenen Biotoptypen basiert.
Neben der vorhandenen Vegetation spielen in der Potentialanalyse die Vorbelastungen der

Fläche eine maßgebliche Rolle. In erster Linie sind dabei die optischen und akustischen

Störungen der Bahntrasse zu nennen, die durch die hohe Befahrungsfrequenz einen nicht

unerheblichen Einfluss aufweisen. Weiterhin sind Störungen aus der Nutzung der angrenzenden
Flächen als Parkplatz und Einzelhandelsstandort zu nennen. Auch die bereits vorhandenen und

bewohnten Wohngebäude im Änderungsbereich sind als Vorbelastungsquelle zu nennen, dazu

kommen die andauernden Baumaßnahmen an Gebäuden und Verkehrswegen.
Insgesamt wurde der Standort also als anthropogen geprägter Bereich mit relativ hoher

Vorbelastung eingeschätzt, der gestörte und eher strukturarme Biotoptypen umfasst. Aufgrund
dieser Einschätzung waren von vornherein störungsanfällige Arten auszuschließen, lediglich
störungsresistente Kulturfolger waren zu erwarten. Diese besitzen eine deutlich höhere Toleranz

gegenüber Lärm und optischen Beeinträchtigungen bzw. eine höhere Adaptionsfähigkeit an

vorhandene Störfaktoren. Somit kommen bei diesen Arten geringere Effektdistanzen zustande,

die in Verbindung mit geringen Ansprüchen auch auf andere Umweltbedingungen dazu führen,

dass sie auch störungsintensive urbane Lebensräume besiedeln. Das führt zur

umgangssprachlichen Bezeichnung als ‚Allerweltsvogelarten“. Typische Vogelarten, die in diese
Kategorie eingeordnet werden, sind z.B. Amsel (Turdus merula), Grünfink (Chloris chloris) oder
Haussperling (Passer domesticus). Diese können das unmittelbare Anderungsgebiet auch

bauzeitlich als Nahrungsfläche nutzen, die angrenzenden Bereiche können bauzeitlich weiterhin

als Bruthabitate dienen, sofern geeignete Strukturen in einem gewissen Abstand vorhanden sind.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen steht das Änderungsgebiet einer Wiederbesiedlung zur

Verfügung, wenn entsprechende Grünbereiche angelegt werden.
Störungsempfindlichere Arten besitzen deutlich höhere Toleranzschwellen gegenüber störenden
Einflüssen mit dementsprechend größeren Effektdistanzen. Auch die Adaptionsfähigkeit ist

geringer ausgeprägt. Insbesondere gefährdete Arten leiden vor allem durch die spezielleren

.Habitatansprüche unter Lebensraumverlusten. Da die vorliegende Fläche zum

Begutachtungszeitpunkt keine Habitatbedingungen aufwies und die Vorbelastungen wie oben

genannt relativ hoch sind, ist ein Vorkommen dieser Arten nicht anzunehmen. Für

Offenlandbrüter sind die Flächen zu klein, Gehölzbrüter benötigen größere und/oder stärker

strukturierte Gehölzbereiche mit z.T. speziellen Standortbedingungen, Altersstruktur oder

Artenzusammensetzung, für Röhrichtbrüter fehlen die grundsätzlichen Habitatbedingungen.
Weiterhin benötigen einige gefährdete Arten mit höherer Störungstoleranz aber auch speziellere
Habitatstrukturen im Umfeld der Niststandorte. All diese Bedingungen waren zum Zeitpunkt der

Potentialanalyse im Anderungsgebiet und der näheren Umgebung nicht vorhanden. Daher wurde

als Ergebnis das Vorkommen häufiger und überwiegend ungefährdeter Arten mit hoher
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Störungsresistenz (‚Allerweltsvogelarten“) angenommen, das von gefährdeten und
störungsanfälligen jedoch nicht. Für diese wurden die Beeinträchtigungen aufgrund der
Habitateignung als nicht erheblich erachtet.
Es konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die angenommenen Arten im Plangebiet
brüten, somit wurde festgelegt, dass die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit zu erfolgen
hat.
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C — Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung

1. Anlass und Ziel der Planung

Der Bebauungsplan ist seit dem 28.06.2006 in Kraft. Dieser setzt im südlichen Teil ein

Sondergebiet (SO) für Einkaufszentren fest, das bereits zum größten Teil realisiert wurde. Für den

nördlichen Teil ist ein Mischgebiet (Ml) festgesetzt. Das Planungsziel würde jedoch baulich bisher

nicht verwirklicht.
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald beabsichtigt, angesichts konkreter

Entwicklungsabsichten eines Vorhabensträgers die bisher brachliegende Fläche im Mischgebiet

zu entwickeln. Im nördlichen Teil des Änderungsbereiches sollen 4 dreigeschossige

Mehrfamilienhäuser entstehen. Weitere Gebäude (3- bis 4-geschossig) zur Wohn- und

Gewerbenutzung sollen auf der restlichen Fläche entstehen. Durch diese Maßnahmen werden die

städtebaulichen Missstände im Plangebiet beseitigt. Jedoch entspricht dies nicht dem

ursprünglichen Planungsziel des B-Plans. Um planungsrechtliche Voraussetzungen hierfür zu

schaffen, ist die Änderung des 8-Plans Nr. 91 erforderlich.

2. Eingriffsbilanzierung

2.1 Übersicht der vorhandenen Biotoptypen und ihre Wertstufen:

[p2e Kürzel Bezeichnung Status Wertstufe

13. B. Biotopkomplexe der Grünanlagen

13.4.3 PPJ Jüngere Parkanlage

§= gesetzlich geschütztes Biotop nach § 20 NatSchAG M-V

Im Planungsgebiet handelt es sich bei der ursprünglichen Planung um eine Grünfläche,

bestehend aus Rasenfläche und Solitärbäumen und Heckenpflanzen, deren Charakter einer

Parkanlage entspricht.

2.2 Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener

Biotoptypen
Für die Bilanzierung werden die Konfliktflächen aufgeführt. die durch das Planvorhaben durch

Versiegelung oder durch Inanspruchnahme ohne Versiegelung überplant werden. Flächen, die

durch Vorhaben nicht verändert werden, fließen nicht mit in die Bilanzierung ein. Dazu gehören

grundsätzlich bereits versiegelte oder durch Bebauung in Anspruch genommene Flächen als auch

Grundstücke, die durch die Festsetzungen des B-Plans keine Änderung erfahren.

Jedem vom Eingriff betroffenen Biotop wurde ein Kompensationserfordernis zugeordnet, welches

dazu dient, die betroffenen Werte und Funktionen des Naturhaushalts wieder herzustellen.

Für die verbleibenden angrenzenden Biotope sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch

die Änderung zu erwarten. Da keine Wirkzonen außerhalb des B-Plans entstehen, entfällt die

Bilanzierung der Biotopbeeinträchtigung durch mittelbare Eingriffswirkungen.

Bei der Bilanzierung der Flächen wird gemäß den Festlegungen des 8-Planes von der maximal

möglichen potentiellen Gesamtversiegelungsfläche ausgegangen (GRZ = 0,4/0,6).

KV Verlust von Biotopstrukturen durch Versiegelung

Durch die Errichtung von Gebäuden, Stellplätzen und einer Lärmschutzwand kommt es zu einem

Totalverlust sämtlicher ökologischer Funktionen. Dabei werden ausschließlich die bislang nicht

versiegelten Flächen betrachtet.
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• Wohngebiet:

• Mischgebiet

• Lärmschutzwand

GRZ 0,4 (= 40% der Grundstücksfläche)
GRZ 0,6 (= 60% der Grundstücksfläche)

GRZ 1,0 (= 100 % der Grundstückfläche)

Als Flächenansatz wird die Grundstücksfläche mit dem jeweiligen Anteil zugrunde gelegt.

Es sind folgende Biotope betroffen:

Lärmschutzwand:

Biotoptyp Flächen- Wert- GRZ Kompensationserforderni Flächenäquivalent für
verbrauch stufe s x Korrekturfaktor Kompensation

(m2) 1 Freiraumbeeinträchtigung (m‘)
sgrad_x_Wirkungsfaktor

13.4.3 PPJ 105 1 1 (1+0.5)x 0,75 xl 118

Gesamt: 118

Erläuterung zum Kompensationserfordernis:
Die Parkflächen werden wegen ihrer anthropogenen Prägung mit 1 bewertet. Der Zuschlag der
Versiegelung mit 0,5 ergibt sich aus der geplanten Flächenbefestigung. Der Anteil der
Flächenbefestigung der ausgewiesenen Baufelder ergibt sich aus der Grundflächenzahl (GFZ) und
liegt bei 1 (Vollversiegelung). Der Korrekturfaktor Freiraumbeeinträchtigungsgrad wird mit 0,75
angesetzt, da es sich um einen Bereich handelt dessen vorhandenen Vorbelastungen im
Durchschnitt < 50 m entfernt sind. Der Wirkungsfaktor beträgt 1.

Wohn- & Mischgebiet:

Gesamt: 175

Erläuterung zum Kompensationserfordernis:
Das Kompensationserfordernis des Parks wird mit 1 angesetzt, da es sich um anthropogen
beeinflusste Flächen geringer ökologischer Bedeutung handelt. Der Anteil der unbefestigten
Flächen der Baufelder ergibt sich aus der Differenz der Grundflächenzahl (GEZ) von der
Gesamtfläche (1-GRZ) und liegt bei 0,6 (Mischgebiet) bzw. 0,4 (Allgemeines Wohngebiet).
Der Korrekturfaktor Freiraumbeeinträchtigungsgrad wird mit 0,75 angesetzt, da es sich um einen
Bereich handelt dessen vorhandenen Vorbelastungen im Durchschnitt < 50 m entfernt sind. Der
Wirkungsfaktor beträgt 1.

Der Korn pensationsflächenbedarf umfasst 293 KFÄ.

K 1 Verlust von Biotonfunktionen durch lnansnruchnahme ohne Versieeelun

Durch die Überplanung im Rahmen der 1. Änderung des 8-Plans Nr. 91 kommt es auch zur
Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen ohne Versiegelung. Geringwertige Biotoptypen
(Wertigkeit 0-1) sowie Biotoptypen im Bereich der ausgewiesenen Grünflächen werden nicht mit
bilanziert, da sie nach Abschluss der Baumaßnahmen als Hausgärten bzw. parkartige
Grünflächen hergestellt werden und die Wertigkeit gleich bleibt,

Biotoptyp Flächen- Wert- 1- Kompensationserforderni Flächenäquivalent für
verbrauch stufe GRZ s x Korrekturfaktor Kompensation

(m2) Freiraum beeinträchtigung (m2)
sgrad_x_Wirkungsfaktor

14.4.3 PPJ 253 1 0,6 1 x 075 x 1 114

14.4.3 PPJ 202 1 0,4 1 x 075 x 1 61



Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr.91 - Cinkaufszentrum Grimmer Straße -

der Universitats- und Hansestadt Greifswald 28

3. Umweltrelevante Maßnahmen
Nach § 15 BNatSchG Sind unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Na

turschutzes und der Landschaftspflege (Ausgleichsmaßnahmen) so auszugleichen, dass keine

erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen zurückbleiben. Ist dies nicht möglich, sind die

beeinträchtigten Strukturen, Funktionen und Prozesse von Natur und Landschaft möglichst

gleichwertig oder ähnlich zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

3.1 Ersatzmaßnahmen
Der Kompensationsbedarf für den durch das Gesamtvorhaben bewirkten Flächen- und

Funktionsverlust von Biotopen beträgt insgesamt 293 (m2) Flächenäquivalente.

El - Ökokonto VR-003 ‚.Naturwald Dönnie“
Die Maßnahmen des Ökokontos umfassen die Entwicklung und Erhaltung eines naturnahen

Mischwaldes durch Maßnahmen wie z.B. die Entnahme von Nadelholz, das Anlegen von

Waldwiesen, das Schließen von Eritwässerungsgräben sowie teilweise Nutzungsaufgabe.

Das Ökokonto umfasst ein Flächenäquivalent von 194.807 m2 und steht gemäß der Ausweisung

der frei verfügbaren Ökokonten (Stand 21.09.2017) in ausreichender Größe zur Verfügung.

Kontoinhaber des gelisteten Ökokontos VG-003 ist die EEN-GmbH. Zur vollständigen

Kompensation der Eingriffe ist die Bereitstellung von 293 (m2) Kompensationsflächenäquivalent

erforderlich. Hinsichtlich der Finanzierung sind entsprechende Verhandlungen zwischen

Vorhabenträger und dem Kontoinhaber zu führen.

4. Zusammenfassung
Mit der Umsetzung des Vorhabens ‚1. Änderung des B-Plans 91“ entsteht durch den Verlust von

Biotopfläche ein Kompensationsbedarf von 293 KFÄ. Der Kompensationsbedarf von 293

Flächenäquivalenten wird durch die Ersatzmaßnahme .‚Ökokonto Naturwald Dönnie“ vollständig

ausgeglichen.
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1 AUFGABENSTELLUNG

1.1 PROLOG

In dem schalltechnischen Bericht 173-3E 12015 des Ingenieurbüro Herrmann vom 07.03.2017 wurden,

aufbauend auf den Berichten des Ingenieurbüro Herrmann 17312015 vom 10.12,2015 und 173-E /2015

vom 15.03.2016, die Beurteilungspegel für gewerbliche Emittenten, unter Berücksichtigung von

geänderten Baufeldgrenzen und einer geänderten Zuordnung der vorhandenen Bauflächen hinsichtlich

der Einstufung nach der Baunutzungsverordnung, neu berechnet (siehe /12/ Pkt. 5.2).

Dabei wurde die Abschirmwirkung einer Lärmschutzwand entlang der südöstlichen Grundstücksgrenze

mit einer Höhe von 2,5 m berücksichtigt. Diese Lärmschutzwand soll die Wohnbebauung gegen die

Emissionen der Handelseinrichtungen auf der Teilfläche 501 und 502 abschirmen

Die Berechnungsergebnisse im schalltechnischen Bericht /12/ weisen aus, dass die lmmissionsrichtwerte

für Allgemeines Wohngebiet (WA) nach TA Lärm, an mehreren Immissionsorten, in den Beurteilungs

zeiträumen tags und nachts, überschritten werden (siehe Einzelpunktberechnung; TABELLE 1).

An den Immissionspunkten 1P07, 1P08, IP1 7 und IP1 8 (nordwestliche Gebäudefassaden) kommt es durch

das Bellen der Hunde auf dem Hundeplatz (,‚Hollys Hundekita‘) zur Uberschreitung des

lmmissionsrichtwertes für den Beurteilungszeitraum “tags“.

Die Liberschreitungen im Nachtzeitraum an den 1P05 und IP1O werden im Wesentlichen durch den

Parkplatzverkehr auf den Parkplätzen hervorgerufen, die sich in unmittelbarer Nähe zu den

Wohngebäuden befinden.

Die Abschirmwirkung einer Lärmschutzwand mit Höhe 4,0 m entlang der Bahnlinie Stralsund-Berlin

wurde bereits im Gutachten 17312015 des Ingenieurbüros Herrmann berechnet und dort in den BILDERN

7 UND 8 dargestellt.

Die Abschirmwirkung einer Lärmschutzwand mit Höhe 3,5 m entlang der Bahnlinie Stralsund-Berlin

wurde im Gutachten 173-3E/2015 des Ingenieurbüros Herrmann berechnet. Die Berechnungsergebnisse

wurden in der ANLAGE 2 tabellarisch aufgeführt.

1.2 AKTUELLE AUFGABENSTELLUNG

Entsprechend einer Empfehlung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern /13/

werden die Beurteilungspegel, die durch die Geräusche gewerblicher Einrichtungen hervorgerufen

werden ohne die Emissionen der an die Wohngebäude angrenzenden Stellplätze (Emittenten P 5, 6, 7

und 8) berechnet.

Auf der Grundlage von Beurteilungspegeln, die sich aus dem Schienenverkehr ergeben, sind die

Lärmpegelbereiche für das Untersuchungsgebiet auszuweisen.
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2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN

2.1 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR

/1/ BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch

Luftverunreinigungen. Geräusche, Erschütterungen und ähnliche

Vorgänge (Bu ndes-I mm issionsschutzg esetz - B ImSchG);

Ausfertigungsdatum: 15.03.1974; in der Fassung der

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. 1 5. 1274). das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. Juli 2013 (BGBI. 1 S. 1943)

geändert worden ist

/2/ BauGB Baugesetzbuch; Ausfertigungsdatum: 23.06.1960; in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. 1 5. 2414), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. 1 5. 1509) geändert

worden ist

/3/ BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Bau n utzu ngsverordn u ng - Ba uNVQ); Ausfertigungsdatum:

26.06.1962; in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar

1990 (BGBI. 1 5. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni

2013 (BGBI. 1 5. 1548) geändert worden ist

/4/ TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm: 26. August 1998

/5/ DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau, 1987

/6/ DIN 18005, Teil 1.Bbl. 1 Schalltechnische Orientierungswerte, 1987

171 DIN lSO 961 3-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabedatum: 1999-10

/8/ VDI 2714 Schallausbreitung im Freien, 1988

/9/ VDI 2720 Bl. 1 Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 1987

/10/ Ingenieurbüro Herrmann Schallgutachten 173-2015 — Schalltechnische Untersuchung zur 1.

Änderung des Bebauungsplangebietes Nr. 91 Grimmer Straße 4-6

/11/ Ingenieurbüro Herrmann Schallgutachten 173-E-2015 — Schalltechnische Untersuchung zur

Abschirrnwirkung von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungs

plangebiet Nr. 91 Grimmer Straße 4-6

/12/ Ingenieurbüro Herrmann Schallgutachten 173-3E-2015 — Schalltechnische Untersuchung zur

Abschirmwirkung von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungs

plangebiet Nr. 91 Grimmer Straße 4-6
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/13/ Staatliches Amt für Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 91 — Einkaufszentrum

Landwirtschaft und Grimmer Straße — der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom

Umwelt \Jorpommern 24.11.2017

/14? Bayrisches Landesamt Das erforderliche Schalldämm-MaR von Schallschutzfenstern

für Umwelt Vergleich verschiedener Regeiwerke

/15/ DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

2.2 EINHEITEN, FORMELZEICHEN, BERECHNUNGSALGORITHMEN

Die in diesem Gutachten aufgeführten Begriffe und Forrnelzeichen, sowie die für die Ermittlung der

Emission verwendeten Rechenalgorithmen, werden in den ANLAGEN 1 UND 2 erläutert.

3 LÖSLJNGSANSATZ

Gewerbelarm

Die Annahmen zu den Emissionsdaten der relevanten Schaliquellen, werden aus dem Schallgutachten

173/2015, 173-E/2015 und 173-3E/2015 des Ingenieurbüros Herrmann vollständig und unverändert

übernommen.

Lediglich die Emittenten P5, P6, P7 und P8 für den Parkplatzverkehr von Hausbewohnern/Mietern (im

Gutachten 173/2015 unter Punkt 5.2.3.3 beschrieben) werden nicht mehr berücksichtigt.

Verkehrslärm

Im Gutachten 173-3E/2015 wurden die Beurteilungspegel für den Schienenverkehr berechnet und in der

ANLAGE 2 tabellarisch aufgeführt. Die Ausbreitungsberechnungen wurden unter Berücksichtigung einer

3,5 m hohen Lärmschutzwand entlang der Bahnstrecke durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Werte

werden die maßgeblichen Außenlärmpegel ermittelt und für die Festlegung der Lärmpegelbereiche

verwendet

Allgemeines

Aus den errechneten Emissionspegeln aller schalltechnisch relevanten Geräuschquellen wird zusammen

mit den räumlichen Eingangsdaten zur Lage und Höhe von Bauwerken und Verkehrswegen ein

digitalisiertes dreidimensionales schalltechnisches Modell erstellt.

Dieses Modell enthält alle die Schallausbreitung beeinflussenden Daten wie Lage und Kubatur der

Bebauung, Hindernisse, das Geländeprofil sowie die Lage der vorher beschriebenen Emissionsquellen.
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Für die vorliegenden schalltechnisch relevanten Emittenten liegen die Emissionsdaten ausschließlich als

Einzahlwerte vor. Aus diesem Grund werden die Schallausbreitungsberechnungen, gemäß TA Lärm bzw.

DIN 150 9613, Teil 2, mit der Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeführt.

Das Programmsystem LIMA berechnet die Schallausbreitung nach den zur Zeit anerkannten

Regelwerken. Die Beurteilungspegel werden an ausgewählten Immissionspunkten und in einem Raster

von 2,5 x 2!5 m berechnet

Zur Bewertung der errechneten Beurteilungspegel werden die Immissionsrichtwerte der Technischen

Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA — Lärm) vom 26.08.1998 herangezogen.

4 IMMISSIONSORTE, BEURTEILUNGSWERTE

4.1 IMMISSIONSORTE

Die in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung betrachteten relevanten Immissionspunkte sind

im BILD 1 - LAGEPLAN ausgewiesen.

Die Immissionspunkte IPO1 bis 1P04 und IP11 bis lPl4 befinden sich an der geplanten bzw. vorhandenen

Bebauung in dem südöstlichen Teilgebiet mit der Einstufung „Mischgebiet Ml‘. Die Immissionspunkte

IP 05 bis IP 10 und 1P16 bis 1P18 befinden sich an den Baugrenzen in dem nordwestlichen Teilgebiet mit

der Einstufung „Allgemeines Wohngebiet WK.

4.2 BEURTEILUNGSKRITERIEN

Die Lage der einzelnen Baufelder und die Einstufung nach Allgemeinem Wohngebiet (WA) bzw.

Mischgebiet (MI) von Bauflächen wird im BILD 1 - LAGEPLAN ersichtlich. Die geplanten

Mischgebietsflächen befinden sich im Süden des Planungsgebietes und grenzen damit an die dort

befindlichen Handelseinrichtungen im Sondergebiet SO 1 und SO 2.

lmmissionsrichtwerte nach TA Lärm 1998

Zur Beurteilung des Gewerbelärms für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind die Immissions

richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm, 1998 heranzuziehen.

Sie bilden die Grundlage, um im Einwirkungsbereich gewerblicher Anlagen eine Gefährdung, erhebliche

Benachteiligung oder Belästigung durch ‚Arbeitslärm“ zu erkennen und die Einwirkung von Lärm auf die

Nachbarschaft zu beurteilen. Diese Richtwerte sind nach der baulichen Nutzung der Umgebung des

Einwirkortes abgestuft, da die unterschiedliche Nutzung auch Unterschiede in der jeweiligen

Lärmsituation zur Folge hat.

Als Beurteilungswerte Außen (0,5 m vor der Mitte eines geöffneten Fensters) für die

Beurteiiungszeiträume Tag‘ und „Nacht‘ gelten somit:

6



Herrmann & Partner Ingenieurbüro Bericht 173-4E /2015

Telefon: 03 83 78 / 2 90 10 •++ Telefax 03 83 78 / 2 90 12 *++ Mobil 01 70 / 90 2 90 10 ++- email. herrmann.hv@t-orlline.de

Immissionsrichtwerte nach TA Lärm

Tag Nacht

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)

Dorfgebiet (MD)! Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 45 dB(A)

Um störende kurzzeitige Geräuscheinwirkungen für angrenzende Wohnbereiche zu vermeiden, ist

nach TA Lärm abzusichern, dass kurzzeitige Uberschreitungen des lnimissionsrichtwertes tags uni mehr

als 30 dB(A) und nachts um mehr als 20 dB(A) nicht auftreten.

5. ERMITTLUNG DER BEURTEILUNGSPEGEL

5.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN

Grundlage der Berechnungen sind die gültigen Regelwerke der Schallausbreitung (DIN SO 961 3-2/ RLS

90). In den Berechnungen ist eine ausbreitungsbegünstigende Mitwindwetterlage bzw. eine leichte

Bodeninversion berücksichtigt. Langzeitmittelungspegel, in denen die meteorologischeKorrektur nach

DIN lSO 9613-2 berücksichtigt wird, liegen erfahrungsgemäß unterhalb der berechneten Werte.

Für die schalltechnischen Berechnungen zur Ermittlung der Beurteilungspegel wird ein dreidimensionales

Modell erstellt. In diesem Modell sind alle Emittenten und die Schallausbreitung beeinflussenden Daten

enthalten. Das Modell besteht aus mehreren Dateien und Datenbanken.

In der Einzelpunktberechnung wurden die im BILD 1 - LAGEPLAN als maßgebende Imrnissionsorte

ausgewiesenen Immissionspunkte lP 01 bis IP 18 zugrunde gelegt.

Folgende Prämissen liegen der Berechnung zu Grunde:

• Isophonenkarte: Raster der Berechnung 2,5 m, lmmissionshöhe 2,8 m

• Einzelpunktberechnungen:

Lage der Immissionsorte: 0,5 m vor geöffnetem Fenster der betreffenden Fassade;

Aufpunkthöhen: entsprechend der Geschosshöhen.

Nach TA Lärm sind folgende Korrekluren)Zuschläge bei der Ermittlung des Beurtei)ungspegels L, zu

berücksichtigen:

• für impulshaltige Emissionen ein Impulszuschlag K1

• für Ton- oder lnformationshaltigkeit ein Zuschlag KT

• für „Stunden mit erhöhter Empfindlichkeit“ ein Zuschlag KR (nur bei WA und WR)
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5.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE GEWERBE

Die Berechnungsergebnisse für die gewerblichen Emittenten sind als lsophonenverlauf, getrennt für den

Zeitraum TAG und NACHT, mehrtarbig und flächendeckend, graphisch dargestellt; s.

PEGELKLASSENDARSTELLUNG- BILD 16 UND 17.

Diese Isophonen (Linien gleicher Schallpegel) spiegeln die zu erwartende Geräuschsituation im

Beurteilungsgebiet wider. Sie ermöglichen einen anschaulichen Überblick über den Verlauf der

Schallimmission und deren qualitative Beurteilung.

Als Ergebnis der Einzelpunktberechnung sind darüber hinaus, zur quantitativen Beurteilung der

schalltechnischen Situation, die Beurteilungspegel 4 für den ausgewählten Immissionspunkt in

Abhängigkeit der Geschoßhöhe in der TABELLE 1 ausgewiesen.

Die berechneten Mittelungspegel werden zur Beurteilung den lmmissionsrichtwerten der

Beurteilungszeiträume Tag und Nacht gegenübergestellt.

TABELLE 1: Beurteilungspegel
- Lr durch Gewerbe und Uberschreitung des IRW, Beurteilungszeitraurn

Tag und Nacht, mit Lärmschutzwand 2,5 mtr.; ohne Einhausung Ladezone ALDI-Markt

Immissionspunkt geplante Immissions- Beurteilungs- Überschreitung des
Nutzung richtwerte IRW pegel Lr IRW

Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts

nung höhe

[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 8

IPO1 2,8 Ml 60)45 54.1 /34.6

POl 5,8 Ml 60/45 57,8/35,8

IPO1 8,8 Ml 60/45 58,3/37,5

lPO2 2,8 Ml 60/45 49,9/31,5

P02 5,8 Ml 60/45 53,8/33]

lPO2 8,8 MI 60/45 54,3/36,3

lPO3 2,8 Ml 60/45 420/34,4 —1--

lPO3 5,8 Ml 60)45 42,9/36,0

lPO3 8,8 Ml 60)45 44,1 /36,7

IP 04 2,8 Ml 60)45 35,1 /24,6

1P04 5,8 Ml 60/45 36,4)26,5

IP 04 8,8 Ml 60/45 39,2/28,8

lPO5 2,8 WA 55/40 410/30,1

IP 05 5,8 WA 55 /40 42,1 / 31.2 —) --
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P05 8,8 WA 55/40 44,1 /347 --1--

1P06 28 WA 55/40 47,5/29.5

P06 5,8 WA 55/40 48.9/297

8,8 WA 55/40 50.3/308 --1--

1P07 2,8 WA 55/40 56.4/22.4 1,4/--

1P07 5.8 WA 55/40 57.9/230 2,9/--

1P07 8,8 WA 55/40 58.5/268 35/--

1P08 28 WA 55/40 537/25.3

1P08 5,8 WA 55/40 55.0/25.5

1P08 8.8 WA 55/40 58.1 /29.5 1,1 /--

1P09 2,8 WA 55/40 44.2/33.5 --1--

pp 5,8 WA 55/40 44.8/34.6

1P09 8,8 WA 55/40 46.4/38.4

IP1O 28 WA 55/40 475/34.2

(P10 5.8 WA 55/40 48.2/352

P10 8,8 WA 55/40 490/387

IP 11 2.8 MI 60/45 47,9/30.1

p ii 5,8 MI 60/45 48.6/31.1

IP 11 8.8 MI 60/45 495/359

IP 12 2.8 MI 60/45 51.5/36.7

IP 12 5.8 MI 60/45 543/377

1P12 8.8 MI 60/45 553/39,8

1P13 28 MI 60/45 527/38.6

IP 13 5.8 MI 60/45 536/39A

IP 13 8.8 MI 60/45 54.4/40.6

IP 14 2.8 MI 60/45 56.5/41.6

1P14 5.8 MI 60/45 575/42.9

1P14 8.8 MI 60/45 582/44.6

1P15 2.8 MI 60/45 52 3/41.8

IP 15 5.8 MI 60/45 532/43.3

1P15 8.8 MI 60/45 541 /463

IP 16 2.8 WA 55/40 51 1 /35.0

1P16 5.8 WA 55/40 51,8/356

IP 16 8.8 WA 55/40 52.6/41.5

IP 17 2.8 WA 55/40 52.6/34.7

1P17 5.8 WA 55/40 53.4/362

IP 17 8.8 WA 55/40 545/398

1P18 2.8 WA 55/40 527/355

IP 18 5.8 WA 55/40 53.6/366

IP 18 8,8 WA 55/40 54.5/398
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Die Berechnungsergebnisse weisen aus! dass die Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm an der geplanten

schutzwürdigen Wohnbebauung, im Zeitraum TAG an den Immissionspunkten P07 und 1P08

(nordwestliche Gebäudefassaden) überschritten werden.

Die Überschreitungen werden durch das Bellen der Hunde auf dem Hundeplatz (,‚Hollys Hundekita“)

verursacht.

7. ERMITTLUNG DER LÄRMPEGELBEREICHE

Die DIN 4109 zieht bei der Ermittlung der notwendigen Schalldämmung von Fassadenbauteilen den

maßgeblichen Außenlärmpegel La tags des Tageszeitraums heran.

Für die Berechnung der maßgeblichen Außenlärmpegel werden dem entsprechend die sich aus dem

Verkehrslärm ergebenden Beurteilungspegel des Tageszeitraumes berücksichtigt.

Bei ungünstigen Konstellationen (z.B. einem hohen Güterverkehrsaufkommen im Nachtzeitraum), kann

es dazu führen, dass die Dimensionierung der Schalldämm-Maße der Außenbauteile zu hohe

Innenraumpegel für die Nacht zur Folge hat.

Daher wird geprüft, ob der Lärmpegelbereich — unter Einbeziehung nachstehenden Prinzips — nach /14/

erhöht werden sollte:

Differenz La, tags - La, nachts ca. 10 dB(A) : keine Erhöhung des Lärmpegelbereiches

Differenz L5 tags - La, nachts ca. 5 dB(A) : Erhöhung des Lärmpegelbereiches um 1 Stufe

Differenz La, tags - La, nachts ca. 0 dB(A) Erhöhung des Lärmpegelbereiches um 2 Stufen

Differenz La, tags - La, nachts < 0 dB(A) Erhöhung des Lärmpegelbereiches um 3 Stufen

Aus dem Vergleich der Differenzen zwischen den maßgeblichen Außenlärmpegeln tags“ und nachts“

beim Schienenverkehrslärm ist zu konstatieren, dass diese bei 0,8 dB liegen.

Aus dem vom Bayrischen Landesamt für Umwelt empfohlenen Verfahren /14) ergibt sich, dass die auf

Grundlage des maßgeblichen Außenlärmpegel jtags bestimmten Lärmpegelbereiche, um zwei bis drei

Stufen zu erhöhen sind.

Damit wird eine zu geringe Schalldämmung der Außenbauteile im Nachtzeitraum vermieden, Die

Darstellung der so ermittelten Lärmpegelbereiche wird in der TABELLE 2 aufgezeigt.
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TABELLE 2: Maßgeblicher Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche

Immissionspunkt Maßgeblicher LPB erhöhter LPB

Außenlärmpegel
nach /14/

Bezeich- Aufpunkt- tags
nung höhe

[m] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 6

IP 01 2,8 49,8 1 III

IPO1 5,8 52,0 1 III

IP 01 8,8 53,7 1 III

IP 02 2,8 54,7 1 III

P02 5,8 572 II IV

IP 02 8,8 58,7 II IV

IP 03 2,8 57,8 II IV

IP 03 5,8 63,7 III V

IP 03 8,8 65,7 IV V

IP 04 2,8 54,2 1 III

IP 04 5,8 58,8 II IV

IP 04 8,8 62,8 III V

IP 05 2,8 54,0 1 III

IP 05 5,8 58,3 II IV

IP 05 8,8 62,3 III V

P06 2,8 57,6 II IV

1P06 5,8 632 III V

IP 06 8,8 65,7 IV V

IP 07 2,8 58,1 II IV

IP 07 5,8 60,5 III V

IP 07 8,8 62,9 III V

IP 08 2,8 54,7 1 III

IP 08 5,8 55,3 II IV

IP 08 8,8 57,0 II IV

IP 09 2,8 35,3 1 III

IP 09 5,8 37,8 1 III

IP 09 8,8 44,3 1 III

IP 10 2,8 46,9 1 III

IP 10 5,8 48,9 1 III

IP 10 8,8 51,2 1 III

IP 11 2,8 49,0 1 III

IP11 5,8 51,1 1 III
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IP 11 8,8 53,2 1 III

IP 12 2,8 35,6 1 III

IP 12 5,8 38,1 1 III

IP 12 8,8 44,6 1 III

IP 13 2,8 47,4 1 III

IP 13 5,8 48,7 1 III

IP 13 8,8 51,0 1 III

IP 14 2,8 47,0 1 III

IP 14 5,8 48,5 1 III

IP 14 8,8 50.2 1 III

IP 15 2,8 50,4 1 III

IP 15 5,8 51,4

IP 15 8,8 51,6 1 III

IP 16 2,8 53,3 1 III

IP 16 5,8 53,8 1 III

IP 16 8,8 54,2 1 III

IP 17 2,8 54,2 1 III

IP 17 5,8 54,8 1 III

1P17 8,8 55,4 II III

IP 18 2,8 53,2 1 III

IP 18 5,8 53,8 1 III

IP 18 8,8 54,6 1 III

8. ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Überarbeitung des Gutachtens 173-3E/2015 vom 07.032017 wurden im Emissionsansatz

dahingehend Veränderungen vorgenommen, dass die Emittenten PS, P6, P7 und PS für den

Parkplatzverkehr von Hausbewohnern/Mietern (im Gutachten 173/2015 unter Punkt 5.2.3.3 beschrieben)

nicht mehr berücksichtigt wurden.

Im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren ist nunmehr zu prüfen, ob gegebenenfalls durch die

Stellplätze an den Wohngebäuden schädliche Umwelteinwirkungen entsprechend § 3 BlmSchG

hervorgerufen werden

In der Schallausbreitungsberechnung wurde die Abschirmwirkung einer Lärn,schutzwand mit der Höhe

von 2:5 m entlang der südöstlichen Grundstücksgrenze aus dem schalltechnischen Gutachten

173-E/2015 des Ingenieurbüros Herrmann vom 15.03.2016 einbezogen.

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung für den Gewerbelärm sind niehrfarbig flächendeckend

als PEGELKLASSENOARSTELLIJNG — BILDER 16 BIS 17 graphisch dargestellt.
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Für einzelne konkrete Immissionspunkte IP 01 bis IP 18 wurden die rechnerischen Einzeiwerte für die

Beurteilungspegel, als Ergebnis der Schallausbreitungsberechnung, in der TABELLE 1 aufgeführt und mit

den entsprechenden lmmissionsrichtwerten der TA Lärm 98 verglichen.

Die Berechnungen weisen aus! dass an den Imrnissionspunkten lP07 und lP08 die lmmissionsrichtwerte

für Allgemeines Wohngebiet (WA)“ nach TA Larm in dem Beurteilungszeitraum tags überschritten

werden.

Um die lmmissionsbelastung für die betroffenen Wohngebäude nach Realisierung des geplanten

Vorhabens so gering wie möglich zu halten, sollten die nachfolgend genannten Hinweise und

Anforderungen beachtet und eingehalten werden.

• Durch einen privatrechtlichen Vertrag sollte dafür gesorgt werden, dass die gewerbliche Einrichtung

Hollis Hundekita“ an einen entfernteren Standort verlagert wird.

• Durch die Einhaltung der erforderlichen Schalldämmwerte an den Fassadenbauteilen, ist

ungestörtes Wohnen in den Innenräumen zu gewährleisten. Um die Anforderungen an die

Luftschalldärnmung von Außenbauteilen zu erfüllen, sind die ermittelten Lärmpegelbereiche zu

beachten.

Hinweis:

Die Abschirmwirkung einer Lärmschutzwand mit der Höhe von 4,0 m an der Grundstücksgrenze entlang

der Bahnlinie Stralsund-Berlin wurde bereits im Gutachten 173/2015 des Ingenieurbüros Herrmann vom

10.12.2015 berechnet und in den BILDERN 7 BIS 8 dargestellt.

Ergänzend wird in der ANLAGE 2 die Wirkung einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von 3,5 m über dem

Niveau der Planstralle dargestellt.

Seebad Heringsdorf, 18.01 .2018

Dipl.- ln9*taus-Peter Herrmann
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Bericht 173-3E1201 5

ANLAGE 1 BEGRIFFSERKLÄRUNG

SCHALLEMISSION -ALLGEMEINE BEGRIFFE (NACH DIN 18005-1:2002-07)

(Punkt-) Schallleistungspegel L

zehntacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses der Schailleistung P zur

Bezugsschallleistung Pc

Lw 10 Ig (P/Po) [dB(A)1

P: Die von einem Schallstrahler abgegebene akustische Leistung (Schallleistung)

Po: Bezugsschallleistung (Pc = 1 pW = 10-12 Watt)

Pegel der längenbezogenen Schalileistung L‘w (auch Iängenbezogener Schallleistungspegel“)

• logarithmisches Maß für die von einer Linienschallquelle, oder Teilen davon, je Längeneinheit

abgestrahlte Schallleistung P‘

L‘w 10 Ig (P‘/l0l2Wm-l) [dB(A)/m]

• Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L‘w = Lw- 10 Ig (Ulm)

Schallleistung die von einer Linie mit der Länge L pro m abgestrahlt wird. Dabei ist

vorausgesetzt, dass die Schallabstrahlung gleichmäßig über die gesamte Länge verteilt ist.

Pegel der flächenbezo9enen Schallleistung L‘ (auch ‚.flächenbezogener Schallleistungspeger)

• logarithmisches Maß für die von einer flächenhaften Schallquelle. oder Teilen davon, je

Flächeneinheit abgestrahlte Schallleistung P“

L“w = 10 Ig (P/1 012 Wm2) [dB(A)/m2]

• Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L“w = Lw- 10 Ig (S/l m)

Schailleistung, die von einer Fläche der Größe S pro m‘ abgestrahlt wird. Dabei ist

vorausgesetzt, dass die Schailabstrahlung gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt ist.

Modellschallleistungspegel LW,mod / L‘w,0d 1 L“W,mod

• Im Berechnungsmodell zum Ansatz gebrachte Schallleistungspegel für Ersatzschallquellen

komplexer zusammenhängender / zusammengefasster Anlagen und / oder technologischer

Vorgänge.

• Basis der Modellschallleistungspegel sind Werte aus der Literatur und / oder Ergebnisse die aus

orientierenden Messungen.
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SCHALLIMMISSION

Mittelungspegel LA

A-bewerteter, zeitlicher Mittelwert des Schalipegels an einem Punkt (z.B. am Immissionsort).

anteiliger Beurteilungspegel Lr,an -

Der Beurteilungspegel einer Geräuschquelle (zB eines Anlagenteiles) ist nach TA Lärm wie

folgt definiert: Der anteilige Beurteilungspegel Lr.an ist gleich dem Mittelungspegel LAeq eines

Anlagengeräusches plus (gegebenenfalls) Zu- und Abschlägen für Ruhezeiten und Einzeltöne

sowie (gegebenenfalls) einer Pegelkorrektur für die Zeitbewertung entsprechend der

Beurtei lungszeit.

Beurteilungspegel Lr

Summenpegel, ermittelt durch energetische Addition der anteiligen Beurteilungspegel Lr,an aller

zu beurteilenden Geräuschquellen.

Lr = 10 1[ 1001 [Gl 1]
r

mit
=

= 16 h tags / 1 knechts [Cl. II.]

7) Teilzeitj

N Zahl der gewählten Teilzeiten

LAeq.j Mittelungspegel während der Teilzeit T

Cmeteorologische Korrektur nach DIN tSO 9613-2:1999-10 (Gleichung 22)
[In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde Cmet = 0 dB gesetzt)

KT, Zuschlag für Ton- und lnformationshaltigkeit nach der TA-Lärm (1998) in der
Teilzeit j (Treten in einem Geräusch während bestimmter Teilzeiten T ein oder
mehrere Töne hörbar hervor oder ist das Geräusch informationshaltig, so beträgt
der
Zuschlag KTJ für diese Teilzeiten je nach Auffälligkeit 3 oder 6 dB.)

I(,, Zuschlag für lmpulshaltigkeit nach der TA-Lärm (1998) in der Teilzeit T
(Enthält das zu beurteilende Geräusch während bestimmter Teilzeiten T
Impulse! so beträgt K11 für diese Teilzeiten: Ki = LAT€ - LAe [LAFTCq =
Taktmaximal- Mittelungspegel mit
der Taktzeit T = 5 Sekunden])

KRJ Zuschlag von 6 dS für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (nur
allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete [WA), reine Wohngebiete [WR],

Kurgebiete,
Krankenhäuser und Pflegeanstalten)
o anWerktagen: 06.00-07.00 Uhrf2O.00-22.00 Uhr
o an Sonn- und Feiertagen: 06.00 - 09.00 Uhr/ 13.00 - 15.00 Uhr

/ 20.00 - 22.00 Uhr
Von der Berücksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden! soweit
dies wegen der besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des
Schutzes vor schädlichen Ljmwelteinflüssen erforderlich ist.
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ANLAGE 2 BEURTEILUNGSPEGEL - LR DURCH SCHIENENVERKEHR

(MIT LÄRMSCHUTZWAND, HÖHE 3,5 M)

ImmisskDnspunkt geplante Orientierungs- - Beurteilungs- Überschreitung des
Nutzung werte 0W pegel Lr 0W

Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags) nachts

nung höhe

[rt,] [dB(A)] [dB(A)] jdß(A)j

1 2 3 4 5 6

IP 01 2,8 WA 55/45 468/46,0 / 110

IP 01 58 WA 55 / 45 49,0 / 48,2 — / 3,2

POl 8,8 WA /45 50,7/49,9 --149

P02 2,8 WA 55/45 51,7/50,9 —/59

P02 5,8 WA 54,2/53,4 —/8,4

IP 02 8,8 WA 55 / 45 55,7 / 0,7 / 9,9

lP 03 2,8 WA 55 / 45 54,8 / 54,0 -- / 9,0

IP 03 5,8 WA 5 / 45 60,7 / 599 5,7/ 14,9

lP 03 8,8 WA 55 / 5 62,7 / 61,9 7,7 / 16,9

P04 2.8 WA 55/45 51,2/50,4

IP 04 5,8 WA 55 / 45 55,8 / 55,0 0,8 / 5,0

lP 04 8,8 WA 55 / 45 59,8) 59,0 4.8 / 14,0

IP 05 2,8 WA 55“45 51,0 /50,2 --/5.2

IP 05 5,8 WA 55 / 45 55,3 / s,s 0,3 / 9,5

IP 05 8,8 WA 55/45 59,3 / 58,5 4,3 / 13,5

P06 2,8 WA 55/45 54,6/53,8 --/8,8

IP 06 5,8 WA 55 / 45 60,2 / 59,4 5,2 / 14,4

IP 06 8,8 WA 55 / 45 62,7)61,9 7,7/ 16,9

IP 07 2,8 WA 55 / 45 55,1 / 543 0,1 / 9,3

IP 07 5,8 WA 55 / 45 57,5/ 56,7 2,5 / 11,7

IP 07 88 55/45 59,9/59,1 4,9/ 14,1

IP 08 2,8 WA 55/45 51,7/50,9 5.9

P08 5,8 WA 55/45 52,3/51,5 --/6,5

IP 08 8,8 WA 55 / 5 53,0 / 52,2 --/ 7,2

P09 2,8 WA 555 32,3/31,5

P09 5,8 WA 55/45 34,8/34,0
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1P09 8,8 WA 413/40,5 --1--

IP 10 2,8 WA 55/45 43,9/43,1 --1--

IP 10 5,8 WA 45,9/45,1 --/0,1

IP 10 8,8 WA 55/45 48,2/474 --/2,4

IP 11 2,8 WA 55/45 46,0/45,2 --/02

p ii 5,8 WA 55/45 48,1 /47,3 --/2,3

IP 11 8,8 WA 55/45 50,2/49,4 --14A

IP 12 2,8 WA 55/45 32,6/31,8 —/--

IP 12 5,8 WA 55/45 35,1 /34,3

IP 12 8,8 WA 55/45 41,6/40,8

IP 13 2,8 MI 60/50 43,4/42,6

IP 13 5,8 MI 60/50 45,7/44,9

IP 13 8,8 MI 60/50 48,0/47,2 --/2,2

IP 14 2,8 MI 60/50 44,0/43,2

IP 14 5,8 MI 60/50 455/447

IP 14 8,8 MI 60/50 47,2/46,4 --/1,4

IP 15 2,8 MI 60/50 47,4/46,6 --/1,6

IP 15 5,8 MI 60/50 48A/47,6 --/2,6

IP 15 8,8 MI 60/50 48,6/47,8 --/2]

IP 16 2,8 MI 60/50 50,3/49,5 --/4,5

IP 16 5,8 MI 60/50 50,8/50,0 --/5,0

IP 16 8,8 MI 60/50 51,2/50,4 --/5,4

IP 17 2,8 MI 60/50 512/50,4 --/0,4

IP 17 5,8 MI 60/50 51,8/51,0 --/6,0

IP 17 8,8 MI 60/50 52A/51,6 --/6,6

IP 18 2,8 MI 60/50 50,2/49,4

IP 18 5,8 MI 60/50 50,8/50,0 --/5,0

IP 18 8,8 MI 60/50 51,6/50,8 --/5,8
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1 AUFGABENSTELLUNG

1.1 PROLOG

Im Bebauungsplangebiet Nr. 91 „Einkaufszentrum Grimmer Straße soll das betreffende Areal zu einem

Einzelhandels- Gewerbe- und Wohnstandort mit lnnenstadtnähe entwickelt werden. Das Planungsgebiet

wurde für unterschiedliche Nutzungen in Teilgebiete gegliedert.

In dem Teilbereich des Bebauungsplangebietes Nr. 91 entlang der Grimrner Straße (SO 1 und 2) soll in

Richtung Norden der Einzelhandelsstandort weiterentwickelt und gefestigt werden. In diesem Bereich gibt

es bereits mehrere Handelseinrichtungen (z.B. ALDI und kik). Die Errichtung eines REWE-Marktes

befindet sich im Planungsstadium.

Im darüber liegenden nördlichen Bereich des Bebauungsplanes sind Flächen für eine Mischnutzung (MI)

vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der 1. Änderung des Bebauungsplans wurde in dem schalltechnischen Gutachten

17312015 des Ingenieurbüro Herrmann vom 10.12.2015 untersucht, ob dieser Teil des Mischgebietes in

ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt werden kann. Zur Vermeidung schädlicher

Umwelteinwirkungen durch Lärm wurde die Schallimmissionsbelastung (Beurteilungspegel) an der

schutzbedürftigen Bebauung innerhalb dieses Teilgebietes des Bebauungsplangebietes Nr. 91

rechnerisch ermittelt und bewertet.

Die Geräuschsituation im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird durch den

Schienenverkehr auf der Bahnstrecke Stralsund-Berlin durch die Emissionen der angrenzenden

Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Grimmer Straße 11-14“ und durch die Handelseinrichtungen auf der

Teilfläche SO1 und SO2 bestimmt.

Die Berechnungen weisen aus, dass bei dem im Abschnitt 4.2 ausgewiesenen Emissionsansatz, die

lmmissionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nach TA Lärm. an mehreren

Immissionsorten, in den Beurteilungszeiträumen tags und nachts, überschritten werden (siehe

Einzelpunktberechnung; TABELLE 18).

Erkennbar wird, dass die Überschreitungen im Tageszeitraum an den IPO1 und 1P02 (südöstliche

Gebäudefassaden) im Wesentlichen durch den Parkplatzverkehr auf dem vorhandenen ALDI-Parkplatz

und dem geplanten REWE-Parkplatz herrühren. Einfluss auf die Geräuschsituation haben weiterhin die

Verladegeräusche und die LKW-Kühlboxen im Ladebereich des ADLI-Marktes.

Die Überschreitungen im Nachtzeitraum an den lP04, lP05, IP1O, IP1 1 und lP12 werden im Wesentlichen

durch den Parkplatzverkehr auf den Parkplätzen hervorgerufen, die sich in unmittelbarer Nähe zu den

Wohngebäuden befinden.

Die Auswirkungen der gewerblichen Schaliquellen auf die Wohnbebauung und auf deren Außenbereich

kann durch aktive Lärmschutzmaßnahmen verringert werden.

In dem schalltechnischen Gutachten 173-E 12015 des Ingenieurbüro Herrmann vom 15.03.2016 wurde

die Abschirmwirkung einer Lärmschutzwand entlang der südöstlichen Grundstücksgrenze mit einer Höhe
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von 2,5 m bzw. 4 m untersucht. Außerdem wurde untersucht, wie sich die Abschirmung des

Ladebereiches am ALDI-Markt auswirkt.

Die Abschirmwirkung einer Lärmschutzwand mit Höhe 4,0 m entlang der Bahnlinie Stralsund-Berlin

wurde bereits im Gutachten 17312015 des Ingenieurbüros Herrmann berechnet und in den BILDERN 7

UND 8 dargestellt.

1.2 AKTUELLE AUFGABENSTELLUNG

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Bearbeitungsstand des Bebauungsplangebietes Nr. 91 wurde die

Zuordnung der vorhandenen Bauflächen hinsichtlich der Einstufung nach der Baunutzungsverordnung

verändert.

Die Lage der einzelnen Baufelder und die Einstufung nach Allgemeinem Wohngebiet (WA) bzw.

Mischgebiet (MI) voa Bauflächen wird im BILD 1 - LAGEPLAN ersichtlich. Die geplanten

Mischgebietsflächen befinden sich im Süden des Planungsgebietes und grenzen damit an die dort

befindlichen Handelseinrichtungen im Sondergebiet SD 1 und 50 2.

Aus der übergebenen Planzeichnung mit Stand 08.02.2017 ergeben sich des Weiteren Veränderungen

hinsichtlich der Lage von Baufeldgrenzen, was wiederum Veränderungen hinsichtlich der räumlichen

Lage von Immissionspunkten nach sich zieht.

In dieser Überarbeitung des Gutachtens 173/2015 werden die vorgenannten Veränderungen hinsichtlich

der Lage von Baugrenzen in der Schallausbreitungsrechnung berücksichtigt. Die Veränderungen

hinsichtlich Einstufung der Bauflächen nach der Baunutzungsverordnung werden in die Bewertung der

Ergebnisse einbezogen.

2 BEARBEITUNGSORUNDLAGEN

2.1 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR

/1/ BlmSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche

Vorgänge (Bu ndes-l mm issionsschutzgesetz - B lmSchG);

Ausfertigungsdatum: 15.03.1974; in der Fassung der

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. 1 S. 1274), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. Juli 2013 (BGBI. 1 5. 1943)

geändert worden ist

/2/ BauGB Baugesetzbuch; Ausfertigungsdatum: 23.06.1960; in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. 1 S. 2414), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. 1 5. 1509) geändert

worden ist
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/3/ BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Bau n utzungsverordnu ng - BauNVO); Ausfertigungsdatum:

26.06.1962; in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar

1990 (BGBI. 1 5. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni

2013 (BGBI. 1 S. 1548) geändert worden ist

/4/ TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm; 26. August 1998

/5/ DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau, 1987

/6/ DIN 18005, Teil 1,BbI. 1 Schalltechnische Orientierungswerte, 1987

/7/ DIN SO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabedatum: 1999-10

/8/ VDI 2714 Schallausbreitung im Freien, 1988

/9/ VDI 2720 BI. 1 Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 1987

/10/ Ingenieurbüro Herrmann Schallgutachten 173-2015 — Schalltechnische Untersuchung zur 1.

Änderung des Bebauungsplangebietes Nr. 91 Grimmer Straße 4-6

/11/ Ingenieurbüro Herrmann Schallgutachten 173-E-2015 — Schalltechnische Untersuchung zur

Abschirmwirkung von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungs

plangebiet Nr. 91 Grimmer Straße 4-6

2.2 EINHEITEN, FORMELZEICHEN, BERECHNUNGSALGORITHMEN

Die in diesem Gutachten aufgeführten Begriffe und Formelzeichen, sowie die für die Ermittlung der

Emission verwendeten Rechenalgorithmen, werden in den ANLAGEN 1 UND 2 erläutert.

3 LÖSUNGSANSATZ

Die Annahmen zu den Emissionsdaten der relevanten Schallquellen, werden aus dem Schallgutachten

173/2015 und 173-E/2015 des Ingenieurbüros Herrmann vollständig und unverändert übernommen.

Lediglich im Emissionsansatz für die den Parkverkehr von Hausbewohnern/Mietern (im Gutachten

173/2015 unter Punkt 5.2.3.3) wurde berücksichtigt, dass die Fahrgassen zwischen den Parkplätzen in

einer schalltechnisch günstigen Ausführung aus Asphalt hergestellt (neu: Zuschlag Kstro = 0,0 dB(A))

wurden.

Aus den errechneten Emissionspegeln aller schalltechnisch relevanten Geräuschquellen wird zusammen

mit den räumlichen Eingangsdaten zur Lage und Höhe von Bauwerken und Verkehrswegen ein

digitalisiertes dreidimensionales schalltechnisches Modell erstellt.
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Dieses Modell enthält alle die Schallausbreitung beeinflussenden Daten wie Lage und Kubatur der

Bebauung, Hindernisse, das Geländeprofil sowie die Lage der vorher beschriebenen Emissionsquellen.

Aus einer orientierenden Vorabberechnung hat sich ergeben, dass eine Abschirmung der Ladezone nicht

mehr erforderlich ist, da die Geräusche aus den Ladevorgängen nicht zu einer Uberschreitung der

lrnmissionsrichtwerte für Mischgebiet an den relevanten Immissionspunkten IPO1, 1P02 und 1P12 führen.

Die Lärmschutzwand an der südöstlichenlichen Grenze des Teilgebietes (Ml) wird weiterhin

berücksichtigt.

Für die vorliegenden schalltechnisch relevanten Emittenten liegen die Emissionsdaten ausschließlich als

Einzahiwerte vor. Aus diesem Grund werden die Schallausbreitungsberechnungen, gemäß TA Lärm bzw.

DIN 150 9613, Teil 2, mit der Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeführt.

Das Programrnsystem LIMA berechnet die Schallausbreitung nach den zur Zeit anerkannten

Regelwerken. Die Beurteilungspegel werden an ausgewählten Immissionspunkten und in einem Raster

von 2,5 x 2,5 m berechnet.

Zur Bewertung der errechneten Beurteilungspegel werden die lmmissionsrichtwerte der Technischen

Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA — Lärm) vom 26.08.1998 herangezogen.

4 IMMISSIONSORTE, BEURTEILUNGSWERTE

4.1 IMMISSIONSORTE

Die in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung betrachteten relevanten Immissionspunkte sind

im BILD 1 - LAGEPLAN ausgewiesen.

Die Immissionspunkte P01 bis 1P04 und IP11 bis lPl4 befinden sich an der geplanten bzw. vorhandenen

Bebauung in dem südöstlichen Teilgebiet mit der Einstufung „Mischgebiet MI‘. Die Immissionspunkte

IP 05 bis IP 10 und lPl6 bis IPIB befinden sich an den Baugrenzen in dem nordwestlichen Teilgebiet mit

der Einstufung Allgemeines Wohngebiet WA“.

4.2 BEURTEILUNGSKRITERIEN

Im Lageplan zur 1. Anderung des Bebauungsplane Nr. 91 soll der Teilfläche angrenzend an der

Teilfläche 501 und 502, in welcher die Errichtung von Wohngebäuden geplant ist, unter dem

Gesichtspunkt der Schutzbedürftigkeit gegen Lärmeinwirkung der Schutzanspruch für AlIgemeines

Wohngebiet Wk zugeordnet werden.
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lmmissionsrichtwerte nach TA Lärm 1998

Zur Beurteilung des Gewerbelärms für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind die Immissions

richtwerte der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm‘, TA Lärm, 1998 heranzuziehen.

Sie bilden die Grundlage, um im Einwirkungsbereich gewerblicher Anlagen eine Gefährdung, erhebliche

Benachteiligung oder Belästigung durch „Arbeitslärm“ zu erkennen und die Einwirkung von Lärm auf die

Nachbarschaft zu beurteilen. Diese Richtwerte sind nach der baulichen Nutzung der Umgebung des

Einwirkortes abgestuft, da die unterschiedliche Nutzung auch Unterschiede in der jeweiligen

Lärmsituation zur Folge hat.

Als Beurteilungswerte “Außen“ (0,5 m vor der Mitte eines geöffneten Fensters) für die

Beurteilungszeiträume „Tag“ und „Nacht“ gelten somit:

lmmissionsrichtwerte nach TA Lärm

Tag Nacht

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)

Dorfgebiet (MD)! Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 45 dB(A)

Um störende kurzzeitige Geräuscheinwirkungen für angrenzende Wohnbereiche zu vermeiden, ist

nach TA Lärm abzusichern, dass kurzzeitige Überschreitungen des lmmissionsrichtwertes tags um mehr

als 30 dB(A) und nachts um mehr als 20 dB(A) nicht auftreten.

5. ERMITTLUNG DER BEURTEILUNGSPEGEL

5.1 BERECHNUNGSPRÄMISSEN

Grundlage der Berechnungen sind die gültigen Regelwerke der Schallausbreitung (DIN ISO 961 3-2/ RLS

90). In den Berechnungen ist eine ausbreitungsbegünstigende Mitwindwetterlage bzw. eine leichte

Bodeninversion berücksichtigt. Langzeitmittelungspegel, in denen die meteorologische Korrektur nach

DIN 150 961 3-2 berücksichtigt wird, liegen erfahrungsgemäß unterhalb der berechneten Werte.

Für die schalltechnischen Berechnungen zur Ermittlung der Beurteilungspegel wird ein dreidimensionales

Modell erstellt. In diesem Modell sind alle Emittenten und die Schallausbreitung beeinflussenden Daten

enthalten. Das Modell besteht aus mehreren Dateien und Datenbanken.

In der Einzelpunktberechnung wurden die im BILD 1 - LAGEPLAN als maßgebende Immissionsorte

ausgewiesenen Immissionspunkte IP 01 bis IP 18 zugrunde gelegt.

Folgende Prämissen liegen der Berechnung zu Grunde:

• Isophonenkarte: Raster der Berechnung 2,5 m, Immissionshöhe 2,8 m

• Einzelpunktberechnungen:
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Lage der Immissionsorte:

Aufpunkthöhen:

0,5 m vor geöffnetem Fenster der betreffenden Fassade;

entsprechend der Geschosshöhen.

Nach TA Lärm sind folgende Korrekturen/Zuschläge bei der Ermittlung des Beurteilungspegels L, zu

berücksichtigen:

• für inipulshaltige Emissionen ein Impuiszuschlag K1

• für Ton- oder lnformationshaltigkeit ein Zuschlag KT

• für „Stunden mit erhöhter Empfindlichkeit ein Zuschlag KR (nur bei WA und WR)

5.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE GEWERBE

Die Berechnungsergebnisse für die gewerblichen Emittenten sind als Isophonenverlauf, getrennt für den

Zeitraum TAG und NACHT, mehrfarbig und flächendeckend, graphisch dargestellt; 5.

PEGELKLASSENDARSTELLUNG- BILD 14 UND 15.

Diese lsophonen (Linien gleicher Schalipegel) spiegeln die zu

Beurteilungsgebiet wider. Sie ermöglichen einen anschaulichen

Schallimmission und deren qualitative Beurteilung.

Als Ergebnis der Einzelpunktberechnung sind darüber hinaus,

schalltechnischen Situation, die Beurteilungspegel Lr für den

Abhängigkeit der Geschoßhöhe in der TABELLE 1 ausgewiesen.

Die berechneten Mittelungspegel werden zur Beurteilung

Beurteilungszeiträume Tag und Nacht gegenübergestellt.

erwartende Geräuschsituation im

Überblick über den Verlauf der

zur quantitativen Beurteilung der

ausgewählten Immissionspunkt in

den lmmissionsrichtwerten der

TABELLE 1: Beurteilungspegel
- Lr durch Gewerbe und Überschreitung des IRW, Beurteilungszeitraum

Taq und Nacht, mit Lärmschutzwand 2,5 mtr.; ohne Einhausunci Ladezone ALDI-Markt

lmmissionspunkt geplante Immissions- Beurteilungs- Überschreitung des
Nutzung richtwerte IRW pegel Lr IRW

Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts
nung höhe

[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)J

1 2 3 4 5 6

IP 01 2,8 MI 60/45 54.1 136,5

POl 5,8 Ml 60/45 57,9/37,2 --1--

POl 8.8 Ml 60/45 58,3/38,4 --1--

1P02 2,8 Ml 60/45 49,9/32,0 --1--

lPO2 5,8 MI 60/45 53,8/34,2

P02 8,8 Ml 60/45 54,3/36,6 --/--
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1P03 2,8 MI 60/45 42,0/34,4

1P03 5,8 MI 60/45 42,9/36,0

1P03 8,8 MI 60/45 44,1 /36,7

1P04 2,8 MI 60/45 45,8/41,3 --1--

1P04 5,8 MI 60/45 45,6/41,0 --1--

1P04 8,8 MI 60/45 45,6/40,5 --/--

IP 05 2,8 WA 55/40 49,0 /41,9 --1 1,9

IP 05 5,8 WA 55/40 49,0/41,6 --/ 1,6

IP 05 8,8 WA 55/40 49,3741,5 --/ 1,5

1P06 2,8 WA 55/40 49,4/29,6

1P06 5,8 WA 55/40 50,8/29,8

1P06 8,8 WA 55/40 52,2/31,0 --/--

1P07 2,8 WA 55/40 58,3/22,8 3,3/--

1P07 5,8 WA 55/40 59,8/23,4 4,8/--

IP 07 8,8 WA 55 / 40 60,4 / 27,1 54 / --

IP 08 2,8 WA 55 / 40 55,6 / 25,4 0,6 / --

ipos 5,8 WA 55/40 56,9/25,6 1,9/--

1P08 8,8 WA 55/40 58,0/29,6 3,0/--

p09 2,8 WA 55/40 462/34,0

1P09 5,8 WA 55/40 46,8/35,0 -4--

pOg 6,8 WA 55/40 48,4/38,7

IP 10 2,8 WA 55/40 51,3/41,4 --/ 1,4

IP 10 5,8 WA 55/40 51,6/41,3 --1 1,3

IP 10 8,8 WA 55/40 52,1 /42,1 —/2,1

IP 11 2,8 MI 60/45 49,0/38,9

5,8 MI 60/45 49,6/39,5

P11 8,8 MI 60/45 50,4/40,5

IP 12 2,8 MI 60/45 52,6 /42,7

IP 12 5,8 MI 60/45 54,8/42A --1--

1P12 8,8 MI 60/45 55,6/42,6

1P13 2,8 MI 60/45 53,2/41,9

IP 13 5,8 MI 60/45 54,1 /42,7

IP 13 8,8 Ml 60/45 54,9/439

P14 2,8 MI 60/45 56,5/422

IP 14 5,8 MI 60/45 57,5/43,5
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IP 14 8,8 MI 60/45 58,2/45,2

IP 15 2,8 MI 60/45 52,4/42,1 --/--

IP 15 5,8 MI 60/45 53,3/43,6

IP 15 8,8. MI 60/45 54,1 /46,6

IP 16 2,8 WA 55/40 53,1 /35,9

IP 16 5,8 WA 55/40 53.8/37A

IP 16 8,8 WA 55/40 54,6/42,4

IP 17 2,8 WA 55/40 54,5/34,9

IP 17 5,8 WA 55/40 55,3/36,4

IP 17 8,8 WA 55/40 56,4/40,0

IP 18 2,8 WA 55/40 54,6 /35,7

IP 18 5,8 WA 55/40 55,5/36,8 0,5/

IP 18 8,8 WA 55/40 56,4/40,0 1,4/--

Die Berechnungen weisen aus, daß die lmmissionsrichtwerte nach TA-Lärm an der geplanten

schutzwürdigen Wohnbebauung, im Zeitraum TAG und NACHT an mehreren Immissionsorten

überschritten werden.

Uberschreitungen im Beurteilunciszeitraum tacis“

An den Immissionspunkten 1P07, 1P08, IP1 7 und 1P18 (nordwestliche Gebäudefassaden) kommt es durch

das Bellen der Hunde auf dem Hundeplatz (,‚Hollys Hundekita“) zur Überschreitung des

Immissionsrichtwertes für den Beurteilungszeitraum “tags“.

Überschreitungen im Beurteilunciszeitrauni nachts“

Die Überschreitungen im Nachtzeitraum an den P05 und IP1O werden im Wesentlichen durch den

Parkplatzverkehr auf den Parkplätzen hervorgerufen, die sich in unmittelbarer Nähe zu den

Wohngebäuden befinden.

6 ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Überarbeitung des Gutachtens 173/2015 vom 10.12.2015 wurden Veränderungen hinsichtlich

der Lage von Baugrenzen und Veränderungen hinsichtlich der geänderten Einstufung der Bauflächen

nach der Baunutzungsverordnung berücksichtigt.

In der Schallausbreitungsberechnung wurde die Abschirmwirkung einer Lärmschutzwand mit der Höhe

von 2,5 m entlang der südöstlichen Grundstücksgrenze aus dem schalltechnischen Gutachten

173-E/2015 des Ingenieurbüros Herrmann vom 15.03.2016 einbezogen.

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung für den Gewerbelärm sind mehrfarbig flächendeckend

als PEGELKLASSENDARSTELLUNG — BILDER 14 BIS 15 graphisch dargestellt.
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Für einzelne konkrete Immissionspunkte IP 01 bis IP 18 wurden die rechnerischen Einzeiwerte für die

Beurteilungspegel, als Ergebnis der Schallausbreitungsberechnung, in der TABELLE 1 aufgeführt und mit

den entsprechenden lmmissionsrichtwerten der TA Lärm 98 verglichen.

Die Berechnungen weisen aus, dass die lmmissionsrichtwerle für „Allgemeines Wohngebiet (WA)“ nach

TA Lärm in dem Beurteilungszeitraum tags an mehreren Immissionsorten überschriften werden

Die Berechnungen weisen aus, dass die lmmissionsrichtwerte für „Mischgebiet (MI) nach TA Larm in

dem Beurteilungszeitraum nachts an mehreren lrnmissionsorten überschritten werden.

Um die lmmissionsbelastung für die betroffenen Wohngebäude nach Realisierung des geplanten

Vorhabens so gering wie möglich zu halten, sollten die nachfolgend genannten Hinweise und

Anforderungen beachtet und eingehalten werden.

• Durch einen privatrechtlichen Vertrag sollte dafür gesorgt werden, dass die gewerbliche Einrichtung

„Hollis Hundekita“ an einen entfernteren Standort verlagert wird.

• Es wird empfohlen, an der südöstlichen Fassade der Häuser 3 und 4 unmittelbar vor den Fenstern

der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume (Räume in denen nachts geschlafen wird) eine

Schallabschirmung anzubringen.

Hinweis:

Die Abschirmwirkung einer Lärmschutzwand mit der Höhe von 4,0 m an der Grundstücksgrenze entlang

der Bahnlinie Stralsund-Berlin wurde bereits im Gutachten 173/2015 des Ingenieurbüros Herrmann vom

10.12.2015 berechnet und in den BILDERN 7 UND 8 dargestellt.

Ergänzend wird in der ANLAGE 2 die Wirkung einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von 3,5 m über dem

Niveau der Planstralle dargestellt.

Seebad Heringsdorf, 07.03.2017

Dipl.- i52ktaus-Peter Hrrmann
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Bericht 173-2E12015

ANLAGE 1 BEGRIFFSERKLÄRUNG

SCHALLEMISSION -ALLGEMEINE BEGRIFFE (NACH DIN 18005-1:2002-07)

(Punkt-) Schallleistungspegel Lw

• zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses der Schallleistung P zur

Bezugsschallleistung Po

Lw = 10 Ig (P/Po) [dB(A)]

P: Die von einem Schalistrahler abgegebene akustische Leistung (Schailleistung)

Po: Bezugsschallleistung (Po = 1 pW = 10-12 Watt)

Pegel der längenbezogenen Schallleistung V (auch Iängenbezogener Schallleistungspegel‘)

• Iogarithmisches Maß für die von einer Linienschallquelle, oder Teilen davon, je Längeneinheit

abgestrahlte Schallleistung P‘

L‘w = 10 Ig (P110-12 Wm1) [dB(A)Irn]

• Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L‘w = Lw- 10 Ig (LIlm)

Schallleistung die von einer Linie mit der Länge L pro m abgestrahlt wird. Dabei ist

vorausgesetzt, dass die Schallabstrahlung gleichmäßig über die gesamte Länge verteilt ist

Pegel der flächenbezogenen Schailleistung L“w (auch „flächenbezogener Schallleistungspegel“)

• logarithmisches Maß für die von einer flächenhaften Schallquelle, oder Teilen davon, je

Flächeneinheit abgestrahlte Schallleistung P“

L“w 10 Ig (P“)102Wm2) [dB(A)1m2]

• Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L“w = Lw- 10 Ig (5/im)

Schallleistung, die von einer Fläche der Größe 5 pro m‘ abgestrahlt wird. Dabei ist

vorausgesetzt, dass die Schallabstrahlung gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt ist.

Modellschallleistungspegel Lw,yj / L‘w,mod / L“wmod

• Im Berechnungsmodell zum Ansatz gebrachte Schallleistungspegel für Ersatzschallquellen

komplexer zusammenhängender / zusammengefasster Anlagen und / oder technologischer

Vorgänge.

• Basis der Modellschallleistungspegel sind Werte aus der Literatur und) oder Ergebnisse die aus

orientierenden Messungen.
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SCHALLIMMISSION

Mittelungspegel LAeq

A-bewerteter, zeitlicher Mittelwert des Schallpegels an einem Punkt (z.B. am Immissionsort).

anteiliger Beurteilungspegel Lr,an

Der Beurteilungspegel 0/ncr Geräuschquelle (z.B. eines Anlagenteiles) ist nach TA Lärm wie

folgt definiert: Der anteilige Beurteilungspegel Lrßn ist gleich dem Mittelungspegel LAeq eines

Anlagengeräusches plus (gegebenenfalls) Zu- und Abschlägen für Ruhezeiten und Einzeltöne

sowie (gegebenenfalls) einer Pegelkorrektur für die Zeitbewertung entsprechend der

Beurtei lu ngszeit.

Beurteilungspegel Lr

Sunimenpegel, ermittelt durch energetische Addition der anteiligen Beurteilungspegel Lran aller

zu beurteilenden Geräuschquellen.

L = 10 I[! z 1• loo.1(LAJ_Cmat+KTJ+Ku+KR.i)j
[01. 1.]

1=‘

mft Tr
=

= 16 h tags /1 hnachts [Gl. II.]

T Teilzeitj

1V Zahl der gewählten Teilzeiten

• LA9q.J Mittelungspegel während der Teilzeit T

• C0meteorologische Korrektur nach DIN SO 9613-2:1999-10 (Gleichung 22)
[In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde Cmet = 0 dB gesetzt]

K2., Zuschlag für Ton- und lnformationshaltigkeit nach der TA-Lärm (1998) in der
Teilzeit j (Treten in einem Geräusch während bestimmter Teilzeiten T1 ein oder
mehrere Töne hörbar hervor oder ist das Geräusch informationshaltig, so beträgt
der
Zuschlag Krj für diese Teilzeiten je nach Auffälligkeit 3 oder 6 dB.)

I(,, Zuschlag für Impulshaltigkeit nach der TA-Lärm (1998) in der Teilzeit T,
(Enthält das zu beurteilende Geräusch während bestimmter Teilzeiten T,
Impulse, so beträgt Ki für diese Teilzeiten: Ku = LAFTeq.1 - LAeq.j [LAFTeq =
Taktmaximal- Mittelungspegel mit
der Taktzeit T = 5 Sekunden])

Zuschlag von 6 dB für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (nur
allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete [WA], reine Wohngebiete [WR],

Kurgebiete,
Krankenhäuser und Pflegeanstalten)
o an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr / 20.00 - 22.00 Uhr
o an Sonn- und Feiertagen: 06.00 - 09.00 Uhr/ 13.00 - 15.00 Uhr

/ 20.00 - 22.00 Uhr
Von der Berücksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, soweit
dies wegen der besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des
Schutzes vor schädlichen Umwelteinflüssen erforderlich ist.
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ANLAGE 2 BEURTEILUNGSPEGEL - LR DURCH SCHIENENVERKEHR

(MIT LÄRMSCHUTZWAND HÖHE 3,5 M)

Immissionspunkt geplante Orientierungs- Beurteilungs- Überschreitung des

Nutzung werte 0W pegel Lr 0W

Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts

nung höhe

[m] jdB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6

POl 2,8 WA 55145 46,8/46,0 —/1,0

POl 5,8 WA 55/45 49,0)48,2 --/3,2

POl 8,8 WA /45 50,7/49,9 --/4,9

P02 2,8 WA /45 51,7/50,9 --/59

P02 5,8 WA “45 54,2/53,4 --/8,4

IP 02 8,8 WA s / 45 557 / 0,7 / 9,9

IP 03 2,8 WA 55 / 45 54,8 / 54,0 -- / 9,0

IP 03 5,8 WA 55‘45 60,7/599 5,7 / 14,9

IP 03 8,8 WA 55 / 45 62,7 / 61,9 7,7 / 16,9

P04 2.8 WA 55/45 51,2/50,4

IP 04 5,8 WA 55 / 45 55,8 / 55,0 0,8 / 5,0

IP 04 8,8 WA 5 / 45 59,8 / 59,0 4.8 / 14,0

IP 05 2,8 WA 55 / 45 51,0 / 50,2 — / 5,2

IP 05 5,8 WA ss / 45 55,3) S,S 0,3 / 9,5

IP 05 8,8 WA 55 / 45 59,3 / 58,5 4,3 / 13,5

1P06 2,8 WA /45 54,6/53,8 --/8,8

IP 06 5,8 WA 5 / 45 60,2 / 59,4 5,2 / 14,4

IP 06 8,8 WA 55 / 45 62,7 / 61,9 7,7 / 16,9

IP 07 2,8 WA 55 / ‘5 55,1 / 54,3 0,1 / 9,3

1P07 5,8 WA 55/45 57,5/56,7 2,5/ 11,7

IP 07 8.8 55)45 59,9 / 59,1 4.9 / 14,1

P08 2,8 WA 51,7/50,9

P08 5,8 WA 55/45 52,3/51,5 —/6,5

IP 08 8,8 WA 55 / 5 53,0 / 52,2 -- / 7,2

P09 2,8 WA 55“5 32,3/31,5

P09 5,8 WA 45 34,8/34,0

14
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IP 09 8,8 WA 55/45 41,3/40,5 --1--

IP 10 2,8 WA 55/45 43,9/43,1

IP 10 5,8 WA 55 / 45 45,9 / 45,1 -- / 0,1

IP 10 8,8 WA 55/45 48,2 /47,4

IP 11 2,8 WA 55/45 46,0/45,2 --/02

p ii 5,8 WA 48,1 /47,3 --/2,3

IP 11 8,8 WA 55/45 50,2 /49,4 --/4,4

IP 12 2,8 WA 55/45 32,6/31,8 --/--

IP 12 5,8 WA 555 35,1 /34,3

IP 12 8,8 WA 55/45 41,6/40,8

IP 13 2,8 MI 60/50 43A/42,6

IP 13 5,8 MI 60/50 45,7/44,9

IP 13 8,8 MI 60/50 48,0/47,2 --/2,2

IP 14 2,8 MI 60/50 44,0/43,2

IP 14 5,8 MI 60/50 45,5/44,7

IP 14 8,8 Ml 60/50 47,2/46,4 --/1,4

IP 15 2,8 MI 60/50 47,4/46,6 --/1,6

IP 15 5,8 MI 60/50 48,4/47,6 --/2,6

IP 15 8,8 MI 60/50 48,6/47,8 --/2,7

IP 16 2,8 MI 60/50 50,3/49,5 --/45

IP 16 5,8 MI 60/50 50,8/50,0 --/5,0

IP 16 8,8 MI 60/50 51,2/50,4 --/5,4

IP 17 2,8 MI 60/50 51,2/50,4

IP 17 5,8 Ml 60/50 51,8/51,0 --/6,0

IP 17 8,8 Ml 60/50 52A/51,6 --/6,6

IP 18 2,8 MI 60/50 50,2/49,4 --/44

IP 18 5,8 MI 60/50 50,8/50,0 --/5,0

lP 18 8,8 Ml 60/50 51,6/50,8 --/5,8

15



Herrmann & Partner Ing enieu rbro Bericht 173-E /2015

Telefon: 038378/29010 +++ Telefax.: 038378/29012 .i-. Mobil 01 70/9029010 •.. email. hermiannhv@t-online.de

SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

BERICHT 173/2015

Schalltechnische Untersuchung zur

Abschirmwirkung von L±rmschutzmaönahmen im

Bebauungsplangebiet Nr. 91

K3 rimmer 5 traöe‘

der Universit±ts- und Hansestadt Greifswald

erstellt am: 15.03.2016

Auftraggeber: Brumund Bauunternehmung GmbH

Steinstraöe 10

17139 Malchin



Herrmann & Partner Ingenieurbro Bericht 173-E /2015

Telefon: 038378/29010 ÷++ Telefax.: 038378/29012 +++ Mobil 01 70/90290 0 •.÷ email. hermiann.hv@ponline.de

INHALTSVERZEICHNIS

1. AUFGABENSTELLUNG 03

2. BEARBE]TUNGSGRUNDLAGEN 04

2.1 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LItERATUR 04

2.2 EINHEItEN, FORMELZEICHEN, RECHENALGORITHMEN 04

3. u SUNGSANSATZ 05

4. IMMISSIONSORTE, BEURTEILUNGSWERTE 06

4.1 IMMISSIONSORTE 06

4.2 BEURTEILUNGSKRITERIEN 06

5. ERMITTLUNG DER BEURTEILUNGSPEGEL 07

5.1 BERECHNUNG5PR MLSSEN 07

5.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE, GEWERBE 07

6. ZUSAMMENFASSUNG 10

ANLAGE 1: BEGRIFFSERKL RUNG ZUR SCHALLEMISSION, SCHALLIMMISSION 11

ANLAGE 2: MUTLUNGSPEGEL, BEURTEILUNGSPEGEL 12

BILDER

BILD 11 LAGEPLAN - IMMISSIONSPUNKTE UND L RMSCHUTZANLAGEN

BILD 12 ISOPHONENKARTE MrFTELUNGSPEGEL • GEWERBE ‚TAG, LSW F-P HE: 4,0 M

BILD 13 ISOPHONENKARTE MITTELUNGSPEGEL ‚ GEWERBE ‚ NACHT, LSW Hd HE: 4,0 M

BILD 14 ISOPHONENKARTE MrTTELUNGSPEGEL, GEWERBE ‚TAG, tSW H HE 2,5 M

BILD 15 ISOPHONENKARTE MITTELUNGSPEGEL • GEWERBE ‚ NACHT, LSW Hd HE: 2,5 M

2



Herrmann & Partner Ingenieurbro Bericht 173-E /2015

Telefon: 038378/29010 +++ Telefax.: 038378/29012 .++ Mobil 01 70/9029010 +++ email. herrmannhv@t-online.de

1 AUFGABENSTELLUNG

Im Bebauungsplangebiet Nr. 91 Itinkaufszentrum Grimmer Stra6e‘ soll das betreffende Areal zu einem

Einzelhandels- Gewerbe- und Wohnstandort mit lnnenstadtn±he entwickelt werden. Das Planungsgebiet

wurde f unterschiedliche Nuungen in Teilgebiete gegliedert.

Indem Teilbereich des Bebauungsplangebietes Nr 91 entlang der Grimmer Stra6e (SO 1 und 2) soll in

Richtung Norden der Einzelhandelsstandort weiterentwickelt und gefestigt werden. In diesem Bereich gibt

es bereits mehrere Handelseinrichtungen (z.B. ALDI und kik). Die Errichtung eines REWE-Marktes

befindet sich im Planungsstadium.

Im darer liegenden nø-dlichen Bereich des Bebauungsplanes sind Fl±chen f eine Mischnutrung (MD

vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der 1. nderung des Bebauungsplans wurde in dem schalltechnischen Gutachten

173/2015 des Ingenieurbo Herrmann untersucht, ob dieser Teil des Mischgebietes in ein allgemeines

Wohngebiet umgewandelt werden kann. Zur Vermeidung sch±dlicher Umwelteinwirkungen durch L±rm

wurde die 5 challimmissions belastung (Beurteilungs pegel) an der schutzbedmftigen Bebauung innerhalb

dieses Teilgebietes des Bebauungsplangebietes Nr.91 rechnerisch ermittelt und bewertet.

Die Ger±uschsituation im Bereich der 1. nderung des Bebauungsplanes wird durch den

Schienenverkehr auf der Bahnstrecke Stralsund-Berlin durch die Emissionen der angrenzenden

Gewerbebetriebe im fGewerbegebietGrimmerStraäe 11-14‘und durch die Handelseinrichtungen aufder

Teilfl±che 501 und 502 bestimmt.

Die Berechnungen weisen aus, dass bei dem im Abschnitt 4.2 ausgewiesenen Emissionsansatz, die

lrnmissionsrichtwerte f‘ ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nach TA L±rrn, an mehreren

Immissionsorten, in den Beurteilungszeitr±umen tags und nachts, erschritten werden (siehe

Einzelpunktberechnung; TABELLE 18).

Erkennbar wird, dass die - berschreitungen im Tageszeitraum an den IPO1 und IPO2 (sJtIiche

Gebtudefassaden) im Wesentlichen durch den Parkplatzverkehr auf dem vorhandenen ALDI-Parkplatz

und dem geplanten REWE-Parkplatz herrren. Einfluss auf die Ger±uschsituation haben weiterhin die

Verladeger±usche und die LKW-Klboxen im Ladebereich des ADLI-Marktes.

Die - berschreitungen im Nachtzeitraum an denIPO4, IPOS, IP1O, IP11 und 1P12 werden im Wesentlichen

durch den Parkplatzverkehr auf den Parkpl±tzen hervorgerufen, die sich in unmittelbarer N±he zu den

Wohngeb±uden befinden.

Die Auswirkungen der gewerblichen Schaliquellen auf die Wohnbebauung und auf deren Auöenbereich

kann durch aktive L±rmschutzmaönahmen verringert werden.

In diesem Gutachten wird deshalb die Abschirmwirkung einer L±rmschutzwand entlang der saJtlichen

Grundstksgrenze mit einer Høie von 2,5 m bzw. 4 m untersucht Auöerdem wird untersucht, wie sich

die Abschirmung des Ladebereiches am ALDI-Markt auswirkt
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Die Abschirniwirkung einer L±rmschutzwand mit Høie 4,0 m entlang der Bahnlinie Stralsund-Berlin

wurde bereits im Gutachten 173/2015 des Ingenieurbos Herrmann berechnet und in den BILDERN 7

UND 8 dargestellt

2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN

2.1 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LUERATUR

/1/ BImSchG Gesetz zum Schutz vor sch±dlichen Umwelteinwirkungen durch

Luftverunreinigungen, G er±usche, E rschterungen und ±hnliche

Vorg±nge (Bundes-Immissionsschutzgesetz . Sims chG):

Ausfertigungsdatum: 15.03.1974; in der Fassung der

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. 1 5. 1274), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. juli 2013 (SGBI. 1 5. 1943)

ge±ndert worden ist

i2/ BauGB Baugesetzbuch; Ausfertigungsdatum: 23.06.1960; in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. 1 5. 2414), das

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. juli 2011 (BGBI. 1 5.

1509) ge±ndert worden ist

/3/ BauNVO Verordnung er die bauliche Nutzung der Grundsake

(Baunutzungsverordnung - BauNVO); Ausfertigungsdatum:

26.06.1962; in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. januar

1990 (BG Bl. 15. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. j uni

2013 (BGBI. 15. 1548) ge±ndertworden ist

/4/ TA L±rm Technische Anleitung zum Schutz gegen L±rm; 26. August1998

/5/ DIN 18005, Teil] Schallschutz im Stidtebau, 1987

/6/ DIN 18005, Teil 1,Sbl. 1 Schalltechnische Orientierungswerte, 1987

/7/ DIN 150 961 3-2 D±mpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabedatum: 1999-10

/8/ VD12714 Schallausbreitung im Freien, 1988

/9/ VD12720 Bl. 1 Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 1987

/10/ Ingenieurbo Herrmann Schallgutachten 173-2015 - Schalltechnische Untersuchung zur 1.

nderung des Bebauungsplangebietes Nr. 91 Grimmerstra6e 4-6

2.2 EINHEITEN, FORMELZEICHEN, BERECHNUNGSALGORITHMEN

Die in diesem Gutachten aufgefften Begriffe und Formelzeichen, sowie die f die Ermittlung der

Emission verwendeten Rechenalgorithmen, werden in den ANLAGEN 1 UND 2 erl±utert.
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3 L‘ SUNGSANSATZ

Die Annahmen zu den Emissionsdaten der relevanten Schaliquellen, werden aus dem Schallgutachten

173/2015 des Ingenieurbos Herrmann vollst±ndig und unver±ndert ernommen,

Aus den errechneten E missionspegeln aller schalltechnisch relevanten Ger±uschquellen wird zusammen

mit den r±umlichen Eingangsdaten zur Lage und Høle von Bauwerken und Verkehrswegen ein

digita lisiertes dreidimensionales schalltechnisches Modell erstellt.

Dieses Modell enth±lt alle die Schallausbreitung beeinflussenden Daten wie Lage und Kubatur der

Bebauung, Hindernisse, das Gel±ndeprofil sowie die Lage der vorher beschriebenen Emissionsquellen.

Darjer hinaus wird die zu untersuchende L±rmschutzwand als Hindernis in das schalltechnische Modell

integriert.

Diese L±rmschutzwand soll insbesondere den L±rm abschirmen, der sich aus dem Betrieb des

vorhandenen ALDI-Markts einschlieölich seiner PKW-Stellpl±tze im Beurteilungszeitraum TAG ergibt

Die Emissionen dieser Ger±uschquellen wirken sich besonders an den ImmissionspunktenIPO1, 1P02

und 1P12 aus.

Die L±rmschutzwand wird deshalb an der sJlichen Grenze auf dem Teilgebiet (MI) angeordnet. Die

Grundstksgrenze dieses Teilgebietes grenzt an das Teilgebiet (SO 1 und 502) des

Bebauungsplangebietes Nr.91, siehe BILD 11 - LAGEPLAN.

Weitergehend wird auch der Ladebereich am ALDI-Markt mit einer Abschirmung versehen, um das

Umfeld vor den Ladeger±uschen zu schzen, die insbesondere am 1P02 wirken.

F- die vorliegenden schalltechnisch relevanten Emittenten liegen die Emissionsdaten ausschlieölich als

Einzahlwerte vor. Aus diesem Grund werden die Schallausbreitungsberechnungen, gem±6 TA L±rm bzw.

DIN 150 9613, Teil 2, mit der Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeta

Das Programmsystem LIMA berechnet die Schallausbreitung nach den zur Zeit anerkannten

Regelwerken. Die Beurteilungspegel werden an ausgew±hlten Immissionspunkten und in einem Raster

von 2,5 x 2,5 m berechnet

Zur Bewertung der errechneten Beurteilungspegel werden die Immissionsrichtwerte der Technischen

Anleitung zum Schutz gegen L±rm(TA - L±rm) vom 2608.1998 herangezogen.
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4 IMMISSTONSORTE, BEURTETLUNGSWERTE

4.1 IMMISSTONSORTE

Die in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung betrachteten relevanten Immissionspunkte sind

im BILD 11-LAGEPLAN ausgewiesen.

Die Immissionspunkte IPO1 bis P12 befinden sich an dergeplanten bzw. vorhandenen Bebauung in dem

t(ichen reilgebiet mit der Einstufung FQ\llgemeines Wohngebiet WA. Die Immissionspunkte 1P13 bis

IP1 8 befinden sich an den Baugrenzen in dem westlichen Teilgebiet mit der Einstufung Kvlischgebiet MI‘.

4.2 BEURTEILUNGSKRITERIEN

Im Lageplan zur 1. nderung des Bebauungsplane Nr. 91 soll der Teilfl±che angrenzend an der

Teilfl±che 501 und 502, in welcher die Errichtung von Wohngeb±uden geplant ist unter dem

Gesichtspunkt der 5 chutzbedsttigkeit gegen L±rmeinwirkung der 5 chutzanspruch f‘ KAllgemeines

Wohngebiet WA ‘zugeordnet werden.

Immissionsrichtwerte nach TA L±rm 1998

Zur Beurteilung des Gewerbel±rms f nicht genehmigungsbedftge Anlagen sind die Immissions

richtwerte der <Technischen Anleitung zum Schutz gegen L±rm TA L±rm, 1998 heranzuziehen.

Sie bilden die Grundlage, um im E inwirkungsbereich gewerblicher Anlagen eine G ef±hrdung, erhebliche

Benachteiligung oder Bel±stigung durch KArbeitsl±rm‘ zu erkennen und die Einwirkung von L±rm auf die

Nachbarschaft zu beurteilen. Diese Richtwerte sind nach der baulichen Nutzung der Umgebung des

Einwirkortes abgestuft da die unterschiedliche Nutzung auch Unterschiede in der jeweiligen

L±rmsituation zur Folge hat.

Als Beurteilungswerte “Auäen‘ (0,5 m vor der Mitte eines geøfneten Fensters) f die

Beurteilungszeitr±ume <Tag‘ und FNacht‘ gelten somit

Immissionsrichtwerte nach TA L±rm

Tag Nacht

Allgemeines Wohngebiet(WA) 55 dB(A) 40 dB(A)

Dorfgebiet(MD) /Mischgebiet(MT) 60 dB(A) 45 dB(A)

Um st½‘ende kurzzeitige Ger±uscheinwirkungen f angrenzende Wohnbereiche zu vermeiden, ist

nach TA L±rm abzusichern, dass kurzzeitige - berschreitungen des Immissionsrichtwertes tags um mehr

als 30 dB(A) und nachts um mehr als 20 63(A) nicht auftreten.
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5. ERMITTLUNG DER BEURTEILUNGSPEGEL

5.1 BERECHNUNGSPR MISSEN

Grundlage der Berechnungen sind die gtigen Regelwerke der 5 challausbreitung (DIN IS 0 9613-2/ R LS

90). In den Berechnungen ist eine ausbreitungsbegstigende Mitwindwetterlage bzw. eine leichte

Bodeninversion berksichtigt Langzeitrnittelungspegel, in denen die meteorologische Korrektur nach

DIN 150 9613-2 berksichtigt wird, liegen erfahrungsgem±ö unterhalb der berechneten Werte.

F& die schalltechnischen Berechnungen zur Ermittlung der Beurteilungspegel wird ein dreidimensionales

Modell erstellt. In diesem Modell sind alle E mittenten und die 5 challausbreitung beeinflussenden Daten

enthalten. Das Modell besteht aus mehreren Dateien und Datenbanken.

In der Einzelpunktberechnung wurden die im BILD 11 - LAGEPLAN als maögebende Immissionsorte

ausgewiesenen Immissionspunkte IP 01 bis IP 18 zugrunde gelegt

Folgende Pr±missen liegen der Berechnung zu Grunde:

Isophonenkarte: Raster der Berechnung 2,5 m, Immissionshø,e 2,8 m

a Einzelpunktberechnungen:

Lage der Immissionsorte: 0,5 m vor geøfnetem Fenster der betreffenden Fassade;

Aufpunkthøen: entsprechend der Geschosshen.

Nach TA L±rm sind folgende Korrekturenizuschl±ge bei der Ermittlung des Beurteilungspegels Lr zu

ber&ksichtigen:

f impulshaltige Emissionen ein Impuiszuschlag Xi

f Ton- oder Informalionshaltigkeit ein Zuschlag Kr

t t I$tunden mit erhø‘iter Empfindlichkeit‘ ein Zuschlag KR (nur bei WA und WR)

5.2 BERECHNUNGSERGERNISSE GEWERBE

Die Berechnungsergebnisse f die gewerblichen Emittenten sind als Isophonenverlauf, getrennt f den

Zeitraum TAG und NACHT, mehrfarbig und fl±chendeckend, graphisch dargestellt s.

PEGELKLASSENDARSTELLUNG- BILD 12 BiS 15.

Diese Isophonen (Linien gleicher Schallpegel) spiegeln die zu erwartende Ger±uschsituation im

Beurteilungsgebiet wieder. Sie ermlichen einen anschaulichen - berblick er den Verlauf der

Schallimmission und deren qualitative Beurteilung. Die Berechnungen und die Darstellungen erfolgen f

unterschiedliche L±rmschutzmaönahmen:
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BILD 12 L±rmschutzwand mit einer H1e von 4,0 m, im Tageszeitraum

BILD 13 L±rmschutzwand mit einer Høie von 4,0 m, im Nachtzeitraum

BILD 14 L±rmschuwand mit einer Høle von 2,5 m und Abschirmung der Ladezone, im Tageszeitraum

BILD 15 L±rmschuwand mit einer Høie von 2,5 m und Abschirmung der Ladezone, im Nachtzeitraum

Das vollst±ndige Ergebnis der Einzelpunktberechnung ist im ANHANG in Abh±ngigkeit zur Geschoöhøie

ausgewiesen.

Darer hinaus wird f die Immissionspunkte im Einwirkungsbereich der abzuschirrnenden Anlage die

schallmindernde Wirkung der L±rmschutzwand vergleichend in TABELLE 1 dargestellt.

Diese ergibt sich aus der Darstellung der verbleibenden - berschreitung der Immissionsrichtwerte durch

die berechneten Beurteilungspegel Lr.

TABELLE 1:- berschreitung des IRW durch die Beurteilungspegel
- Lr - Gewerbel±rm,

Beurteilungszeitraum Tag, mit und ohne L±rmschuwand

Immissionspunkt Immissions- - berschreitung - berschreitung - berschreitung

richtwerte IRW des lkW des lkW des lkW

Sezeich- Aufpunkt- tags ohne mit mit

nung høie L±rmschutzwand L±rmschuwand; L±rmschutzwand;

tags Høle 2,5 m, tags FiChe 4,0 m, tags

[m] [dB(A)] [dB(A)J [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6

IP 01 2,8 55 3,6 0,7 —

IP ci 5,8 5,0 4,8 1,7

IP 01 8,8 5,3 5,2 5,1

IP 02 2,8 55 0,9 -.- --

1P02 5,8 1,0 0,9 --

1P02 8,8 1,1 1,1 0,9

IP 12 2,8 55 1,3 -- --

IP 12 5,8 55 2,2 1,6 0,3

IP12 8,8 55 2,7 2,7 2,3

Aus den Berechnungsergebnissen wird durch die Verringerung der - berschreitung des

Immissionsrichtwertes (Spalten 5 und 6) die Abschirmwirkung einer L±rmschutzwand entlang der

slichen Grundstaksgrenze erkennbar.

Die L±rmschuwand mit der Høie von 2,5 m f&rt nur zur Verringerung der - berschreitung im

Erdgeschoss. Die høere L±rmschu2wand mit 4,0 m He bewirkt eine Verringerung der- berschreiwng

des Beurteilungspegels im Erdgeschoö und im 1. Obergeschoö.
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In TABELLE 2 werden die Auswirkungen dargestellt die sich ergeben, wenn neben der L±rmschutzwand

mit einer He von 2,5 m auch der Ladebereich des ALDI-Marktes eingehaust wird. Die E inhausung

reicht dabei er die gesamte LKW-L±nge bis zum Frerhaus.

TABELLE 2: Beurteilungspegel
- Lrdurch Gewerbe und - berschreitung des IRW,

Beurteilungszeitraum Tag, mit L±rmschutzwand und Einhausung Ladezone ALDI-Markt

Immissionspunkt Immissio Beurteilungs- - berschreitung Beurteilungs- - berschreitung
ns- pegel Lr des TRW pegel Lr des IRW

richtwert

Bezeich- Aufpunkt- tags L±rmschutzwand L±rmschulwand L±rmschutzwand L±rmschuwand
nung høie He 2,5 rn Hø-ie 2,5 m Haie 2,5 m und HØie 2,5 m und

tags tags Einhausung der Einhausung der
Ladezone; tags Ladezone; tags

[m] [dB(A)] [dB(A)j [dB(A)] [dß(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6 7

IP 01 2,8 55 55,7 0,7 55,6 0,6

IP 01 5.8 59,8 4,8 59,4 4,4

IP 01 8,8 60,2 5,2 59,7 4,7

IP 02 2,8 55 51,4 -- 46,8 --

IP 02 5,8 ss 55,9 0,9 49,9 --

IP 02 8,8 56,1 1,1 52,1 --

IP 12 2,8 55 -- 55,2 0,2

IP 12 5,8 55 56,6 1,6 57,1 2,1

IP 12 8,8 ss 57,7 2,7 57,7 2,7

Aus den Berechnungsergebnissen geht hervor, dass sich die - berschreitung des Immissionsrichtwertes

am IPO1 nur geringfig verringert.

Am 1P02, der n±her am Ladebereich des ALDI-Marktes liegt wird durch die Einhausung des

Ladebereiches des ALDI-Marktes die Einhaltung des Immissionsrichtwertes t AlIgemeines Wohngebiet‘

erreicht
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6 ZUSAMMENFASSUNG

Aus dem Schallgutachten 173/2015 des Ingenieurb&-os Herrmann ergibt sich die Notwendigkeit den

nach der 1. nderung des Bebauungsplanes Nr. 91 mit WA gekennzeichneten Teilbereich des

Bebauungsplangebietes Nr.91 gegen die Emissionen einiger gewerblicher Schallquellen aus dem Umfeld

abzuschirmen.

In diesem Gutachten wurde die Abschirmwirkung von L±rmschulzw±nden mit der Høie von 2,5 m und 4,0

m entlang der s1lichen Grundstaksgrenze und der E inhausung der Ladezone des ALDI-Marktes

untersucht

Die Ergebnisse der 5 challausbreitungs berechnung f den G ewerbel±rm sind mehrtarbig fl±chendeckend

als PEGELKLASSENDARSTELLUNG - BILDER 12 BIS 15 graphisch dargestellt

Die Berechnungen weisen aus, dass es im Beurteilungszeitraum lag durch die Errichtung einer

L±rmschutzwand teilweise zu einer Verbesserung der schalltechnischen Situation an der Wohnbebauung

kommt

Aus derTABELLE 1 geht hervor, dass durch die Errichtung einer L±rmschutzwand miteiner Høe von 2,5

m die - berschreitung des Immissionsrichtwertes fa KAllgemeines Wohngebiet‘ im Bereich der unteren

Etage deutlich verringert werden kann; siehe Spaltes.

Mit der Errichtung einer L±rmschutzwand mit einer Høie von 4,0 m wird die Abschirniwirkung weiter

verstirkt und die - berschreitung des Immissionsrichtwertes auch im 1, Obergeschoö der Wohngeb±ude

verringert siehe Spalte 6.

Vor Enichtung einer L±rmschuwand mit einer Høe von 4,0 m ist allerdings auch die optische bzw.

gestalterische Wirkung auf das Gesamtbild der Wohnanlage zu bedenken.

In dCrTABELLE 2 ist dargestellt dass die Einhausung des Ladebereichs des ALDI-Marktes zus±tzlich zur

E rrichtung einer L±rmschutzwand mit einer Høie von 2,5 m nur eine begrenzte Verbesserung der

schalltechnischen Situation im Bereich des Immissionspunktes 1P02 herbeif,rt. Bei Einsatz dieser

L±rmschutzmaönahme kommt es am 1P02 nicht mehr zur - berschreitung des Immissionsrichtwertes f

l‘Allgemeines Wohngebiet siehe Spalte 7.

Hinweis:

Die Abschirmwirkung einer L±rmschutzwand mit der He von 4,0 man der Grundstatsgrenze entlang

der Bahnlinie Stralsund-Berlin wurde bereits im Gutachten 173/2015 des Ingenieurbos Herrmann

berechnet und in den BILDERN 7 UND 8 dargestellt

Seebad Heringsdorf, 15.03.2016 Dipl.- Ing. Klaus-Peter Herrmann
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ANLAGE 1 BEGRIFFSERKL RUNG

SCHALLEMISSION - ALLGEMEINE BEGRIFFE (NACH DIN 18005-1:2002-07)

(Punkt-) Schallleistungspegel L

a zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verh±Itnisses der SchaIlI&stung P zur

Bezugsschallleistung Po

Lw = 10 lug (P/Po) [dB(A)]

P: Die von einem Schallstrahler abgegebene akustische Leistung (Schallleistung)

Po: Bezugsschallleistung (Po = 1 pW = 10-12 Watt)

Pegel der l±ngenbezogenen Schallleistung L (auch 14±ngenbezogener Schallleistungspegel‘)

a logarithmisches Maö f‘ die von einer Linienschaliquelle, oder Teilen davon, je L±ngeneinheit

abgestrahlte Schallleistung P

Lv 101J)g(P71012Wm) [dB(A)/m)

a Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L:w = Lw - 10 Ig (Um)

Schailleistung die von einer Linie mit der U±nge L pro m abgestrahlt wird. Dabei ist vorausgesetzt

dass die 5 challabstrahlung gleichm±öig er die gesamte U±nge verteilt ist

Pegel der fI±chenbezogenen Schallleistung L (auch l41±chenbezogener Schaflleistungspegel‘)

logarithmisches Maö f die von einer fl±chenhaften Schallquelle, oder Teilen davon, je

F l±cheneinheit abgestrahlte S challleistung P

= 10 IJIg (P7102Wm2) [dB(A)fmlj

Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L::w = Lw- 10 IjIg (5/im)

Schalileistung, die von einer Fl±che der Gr5e 5 pro mabgestrahlt wird. Dabei ist vorausgesetzt

dass die Schallabstrahlung gleichrn±öig er die gesamte Fl±che verteilt ist

Modellschallleistungspegel Lwmod / L W,mod / L Wrnod

a Im Berechnungsmodell zum Ansatz gebrachte Schallleistungspegel f Ersatzschallquellen

komplexer zusammenh±ngender / zusammengefasster Anlagen und / oder technologischer

V org± nge.

a Basis der Modellschallleistungspegel sind Werte aus der Literatur und / oder Ergebnisse die aus

orientierenden Messungen.
-
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SCHALLIMMISSION

Mittelungspegel LA€q

A-bewerteter, zeitlicher Mittelwert des Schailpegels an einem Punkt (z.B. am Immissionsort).

anteiliger Beurteilungspegel Lr.an

Der Beurteilungspegel einer Ger±uschquelle (z.B. eines Anlagenteiles) ist nach rA L±rm wie folgt

definiert: Der anteilige Beurteilungspegel Lran ist gleich dem Mittelungspegel LAeq eines

Anlagenger±usches plus (gegebenenfalls) Zu- und Abschl±gen f Ruhezeiten und Einzeltø,e sowie

(gegebenenfalls) einer Pegelkorrektur f die Zeitbewertung entsprechend der Beurteilungszeit.

Beurteilungspegel Lr

Summenpegel, ermittelt durch energetische Addition der anteiligen Beurteilungspegel Lrdl aller zu

beurteilenden G er±uschquellen

Lr = 10
loO1(LAe.rcettRT.)+KiJ+Kø]

[Gl. 1,]

mit Tr = 16 h tags / 1 hnachts [Gl. II.]

a Teilzeitj

£ N Zahl der gew±hltenTeilzeiten

LAOQ, Mittelungspegel w±hrend derTeilzeitT

c,,0,meteorologische Korrektur nach DIN 150 9613-2:1999-10 (Gleichung 22)

[In dervorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde Cmet = 0 dB gesetzt]

NT) Zuschlag f& Ton- und Informationshaltigkeit nach der TA-L±rm (1998) in der

Teilzeit (Treten in einem Ger±usch w±hrencj bestimmter Teilzeiten T1 ein oder

mehrere TIZhe hotar hervor oder ist das Ger±usch informationshaltig, so betrtgt der

Zuschlag KTJ fw diese Teilzeiten je nach Auff±lligkeit 3 oder 6dB.)

K,, Zuschlag fImpulshaltigkeit nach derTA-L±rm (1998) in derTeilzeitT1 (Enth±It das

zu beurteilende Ger±usch w±hrend bestimmterTeilzeiten T Impulse, so betr±gt Kt

f diese Teilzeiten: l<ij = LAFTeq,j - LAeqj [LArTeq = Takünaximal- Mittelungspegel mit

der TakizeitT = 5 Sekunden])

K,,1 Zuschlag von 6 dB f Tageszeiten mit erhøter Empfindlichkeit (nur allgemeine

Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete [WA], reine Wohngebiete [WR], Kurgebiete,

Krankenh±user und Pflegeanstalten)

o an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr/20.00 - 22.00 Uhr

o an Sonn- und Feiertagen: 06.00 - 09.00 Uhr / 13.00 - 15.00 Uhr /

20.00 - 22.00 Uhr

o Von

der Berksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, soweit dies wegen

der besonderen øtlichen Verh±Itnisse unter Berksichtigung des Schutzes vor

sch±dlichen Umwelteinfisen erforderlich ist
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SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

BERICHT 173/2015

Schalltechnische Untersuchung

zur 1. nderung des Bebauungsplanes Nr 91

FErimmer Straöe‘

der Universit±ts- und Hansestadt Greifswald

erstellt am: 10.12.2015

Auftraggeber: Ingenleurpianung Ost G mbH

Ingenieure und Lancischattsplaner

Poggenweg 8

17489 Greifswald
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1 AUFGABENSTELLUNG

Im Bebauungsplangebiet Nr. 91 l€inkaufszentrum Grimmer Stra6e‘ soll das betreffende Areal zu einem

Einzelhandels- Gewerbe- und Wohnstandort mit Innenstadtn±he entwickelt werden. -

In einem Teilbereich des Bebauungsplangebietes Nr.91 entlang der Grimmer Straäe (50 1 und 2) solI in

Richtung Norden der E inzelha ndelsstandort weiterentwickelt und gefestigt werden. In diesem Bereich gibt

es bereits mehrere Handelseinrichtungen (z.B. ALDI und kik). Die Errichtung eines REWE-Marktes

befindet sich im Planungsstadium.

Im nødlichen Bereich des Bebauungsplanes sind Fl±chen fa‘ eine Mischnutzung (MI) vorgesehen. Im

Zusammenhang mit der 1. nderung des Bebauungsplans ist zu pren, ob ein Teil des Mischgebietes in

ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt werden kann.

Die Ger±uschsituation im Umfeld dieses Teilgebietes wird durch den Schienenverkehr auf der

Bahnstrecke Stralsund-Berlin und durch die Emissionen der angrenzenden Gewerbebetriebe und

F-landelseinrichtungen bestimmt

Zur Vermeidung sch±dlicher Umwelteinwirkungen durch L±rm soll in diesem schalltechnischen Gutachten

die Schallimmissionsbelastung (Beurteilungspegel) an der schutzbedtbgen Bebauung innerhalb eines

Teilgebietes des Bebauungsplangebietes Nr. 91 rechnerisch ermittelt und bewertet werden,

Zur Bewertung der errechneten Beurteilungspegel werden die schalltechnischen Orientierungswerte f‘

die st±dtebauliche Planung der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte der

Technischen Anleitung zum Schutz gegen L±rm (TA - L±rm) vom 26.08.1998 herangezogen. Bei

- berschreitung der Richtwerte werden Hinweise f Maönahmen zur L±rmminderung gegeben.

2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN

2.1 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR

/1/ BImSchG Gesetz zum Schutz vor sch±dlichen Umwelteinwirkungen durch

Luftverunreinigungen, Ger±usche, Erschterungen und ±hnliche

Vorg±nge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImS chG);

Ausfertigungsdatum: 15.03.1974; in der Fassung der

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. 1 5. 1274), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. juli 2013 (BGBL 1 5. 1943)

ge±ndert worden ist

[2/ BauGB Baugesetzbuch; Ausfertigungsdatum: 23.06.1960: in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23. september 2004 (BGBI. 1 5. 2414), das

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. juli 2011 (BGBI. 1 5.

1509) ge±ndert worden ist

13/ BauNVO Verordnung er die bauliche Nutzung der Grundsake

(Baunutzungsverordnung - BauNVD); Ausfertigungsdatum:
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26.06.1962; in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. januar

1990 (BGBI. 15. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.j uni

2013 (BGBI. 15. 1548) ge±ndertworden ist

/4/ TA L±rm Technische Anleitung zum Schutz gegen L±rm; 26. August 1998

iS/ DIN 18005, TeN 1 Schallschutz im St±dtebau, 1987

/61 DN 18005, Teil 1,Bbl. 1 Schalltechnische Orientierungswerte, 1987

/7/ DIN 150 961 3-2 D±mpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabedatum: 1999-10

/8/ VDI 2714 Schallausbreitung im Freien, 1988

13/ VDI 2720 Bl. 1 Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 1987

/10/ HLfU, Heft 192 Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladeger±usche

auf Betriebsgel±nden von F rachtzentren, Auslieferungslagern und

Speditionen; Hessische Landesanstalt f Umwelt (HLfU), Heft 192,

Wiesbaden 1995

/11? KLUG, Heft 1 Technischer Bericht zur Untersuchung der Ger±uschemissionen von

Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kl±ranlagen;

Hessisches Landesamt f Umwelt und Geologie (HLUG), Heft 1,

Wiesbaden 2002

/12/ KLUG, Heft3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Ger±uschemissionen

durch Lastkraftwagen auf Betriebsgel±nden von Frachtzentren,

Auslieferungslagem, Speditionen und Verbraucherm±rkten sowie

weiterer typischer G er±usche ins besondere von Verbraucherm±rkten;

Hessisches Landesamt f Umwelt und Geologie (HLUG), Heft 3,

Wiesbaden 2005

/13/ LfU-PPLS Bayerisches Landesamtf Umwelt(LfU) - Parkplatzl±rmstudie

(PPLS); 6. erarbeitete Auflage; Empfehlungen zur Berechnung von

Schallemissionen aus Parkpl±tzen, Autohøen und

Omnibusbahnhø‘en sowie von Parkh±usern und Tiefgaragen; August

2007

/14/ Zeitschrift Beton 1/92 lEute Noten f Betonsteinpf]aster

/15/ R LS-90 Richtlinie f den L±rmschutz an Straöen, Ausgabe 1990

/16/ Schall 03 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von

Schienenwegen, 1990

/17/ M. Schlich lEer±uschprognose von langsam fahrenden Pkw Zeitschrift f

L±rmbek±mpfung Bd. 2(2007) Nr.2 - M±rz, 2010

/18/ Ingenieurbo Herrmann Schallgutachten 167-2015 - REWE-MarktGrimmerStraöe 4-6

/19/ Stadt Greifswald B-Plan Nr. 91, Text und Planzeichnung (Teil A), Stand 2006
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1.2 - BERGEBENE /VERWENDETE UNTERLAGEN

‚20/ Zeichnungen, Verfasser: Ingenieurplanung Ost GmbH

- Erschlieöungs- u. Haus planung, Maöstab 1:250, Stand 05.08.2015

- Planzeichnung zur 1. nderung des Bebauungsplanes Nr. 91, Maöstab 1

100, Standjanuar 2015

2.3 ALLGEMEINES ZU DEN RECHTLICHEN BELANGEN

Berksichtigung des Schallschutzes im St±dtebau

Nach i 1 Abs. 5 BauGB sind die Belange des Schallschutzes bei der Bauleitplanung zu

berksichtigen. Sie weisen gegener anderen Belangen z.B. dem sparsamen Umgang mit Grund und

Boden einen hohen Rang aber keinen Vorrang auf (Fickert / Fieseler BauNVO, 8. Aufl.;

1 BauNVO, Rn 42; Abw±gungsgebot 1 1 Abs. 6 BauGB). Der Belang des Schailschutzes ist bei der in

der st±dtebaulichen Planung erforderlichen Abw±gung, der gem±6 1, Abs. 6, BauGB, wertfrei

genannten Belange, als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen.

Zur Beurteilung der Ger±uschimmission køinen bestehende Normen und Rechtsverordnungen wie z.B.

die DIN 18 005, Beibl. 1, als Anhaltspunkte herangezogen werden, sie sind jedoch f die

Bauleitplanung nicht verbindlich (Fickert/Fieseler BauNVO, 8. Aufl.; f 1 BauNVO, Rn 44.2).

Die Orientierungsrichtwerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1

Die Orientierungswerte sind:

aus derSichtdes Schallschutzes im St±dtebau wischenswerte Zielwerte, jedoch keine

Grenzwerte. Sie sind deshalb in ein Beiblatt aufgenommen worden und deshalb nicht Bestandteil

der Norm.

a nurAnhaltswerte fdie Planung und unterliegen der Abw±gung durch die Gemeinde, d.h. beim

- berwiegen anderer Belange kann von den Orientierungswerten sowohl nach oben als auch

nach unten abgewichen werden (1 1 BauNVD, R n 56). Nach Fickert/Fieseler kann eine

- berschreitung von 5 dB(A) das Ergebnis einer gerechten Ahw±gung sein.

Nach 1 15 BauNVO sind schutzbed1tige Gebiete so anzuordnen, daö sie nicht unzumutbaren

Bel±stigungen oder Stø-ungen ausgesetzt werden. Bel±stigungen und Staungen - soweit sie vom

Verkehrsl±rm herr,ren - kØnen bei Einhaltung der Immissionsgrenzwerte (1GW) der 16.BImSchV

weitgehend verhindert oder auf ein zumutbares Maä gesenkt werden. Durch die genannte Verordnung ist

normativ bestimmt was den schutzbedtfigen Gebieten in denen z.B. Wohnh±user; Krankenh±user und

Schulen errichtet werden sollen, an BeI±stigungen (noch) zumutbar ist (Fickert / Fieseler BauNVO, 8.

Aufl.; 1 15 BauNVO, Rn 19f.).
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Das - berschreften der Jmmissionsgrenzwerte der 16. Blmschv ist jedoch kein ausreichendes Kriterium,

um Bauvorhaben als unzul±ssig zu beurteilen [BVwG, Urteil vom 12.12.1990; Aktenzeichen 4c 4W27

(Mmichen), NVwZ 1991, Heft 9, Seite 879ff.].

Da die st±dtebauliche Planung (Bauleitplanung) i.d.R. fl±chenbezogen erfolgt, køinen im B-Plan auch nur

abstrakte und keine objektbezogenen 5 challschutzanforderungen, insbesondere keine verbindlichen

Grenzwerte, fixiert werden. Die Bauleitplanung muä vielmehr im Wege der planerischen Vorsorge

geeignete Darstellungen und Festsetzungen derart treffen (z.B. Optimierungsgebot des [ 50 BImSchG,

vgl. Fickert / Fieseler BauNVO, 8. Aufl.: i 1 BauNVO, R n 41,48.1), da6 der objektbezogene 5 challschutz

auch im Einzelfall nach Immissionsschutzrecht mlich ist (Fickert / Fieseler BauNVO, 8. Aufl.: i 1

BauNVO, Rn 53.1).

Bei der Abw±gung sollte auch beachtet werden, daö es keinen sachlichen Grund gibt hinsichtlich

zumutbarer Vorbelastungen zwischen alter und neuer Wohnbebauung zu unterscheiden. Die neuen

Wohnbebauungen sollten aber keinen st±rkeren Bel±stigungen ausgesetzt werden, als die bereits

vorhandenen Wohnbebauungen (Fickert/Fieseler BauNVO, 8. Aufl.: 1 1 BauNVO, Rn 45.1, 48.3).

Nicht geregelt ist, wie das Einhalten der 1GW abzusichern ist. Im allgemeinen wird in erster Linie auf

aktive Maönahmen (Wand und/oder Wall) orientiert. Stehen dabei die Kosten auber Verh±ltnis zum

angestrebten Schutzzweck bzw. bestehen r±umlich keine MQlichkeiten (ganz abgesehen von den

Belangen eines gewachsenen Orts. oder Landschaftsbildes) zur Erstellung dieser Maönahmen, so sind

andere Maänahmen wie grundriöorientiertes Bauen, passive Schallschutzma6nahmen oder die

Kombination aller 1t5 challminderungsmlichkeiten“ vorzusehen um dem bauleitplanerischen

Verbesserungsgebot zu ents prechen.

2.4 EINHEITEN, FORMELZEICHEN, BERECHNUNGSALGORITHMEN

Die in diesem Gutachten aufgefirten Begriffe und Formelzeichen, sowie die f die Ermittlung der

Emissionvensvendeten Rechenalgorfthmen, werden in den ANLAGEN 1 UND 2 erl±utert.

3. SrTuATIONSBESCHREIBUNG ILa SUNGSANSATZ

Das Stadtgebiet westlich und sallich vom Bebauungsplangebiet Nr. 91 gelegen, besteht aus einer

Gemengelage von Wohnbebauung, Handwerksbetrieben und Handelseinrichtungen und entspricht in

seiner Charakteristik einem Mischgebiet.

Es werden die folgenden, in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Untersuchungsgebiet befindlichen

Schallquellen untersucht

- Schienenverkehr auf der Bahnstrecke Stralsund-Berlin

- Handelseinrichtungen aufdem Sondergebietsol u. 502- Einkaufszentrum GrimmerStraöe 4-6

- Gewerbliche Einrichtungen in dem Gewerbegebiet 15 rimmer Straöe 11-14
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Schienenverkehr auf der Bahnstrecke Stralsund - Berlin

Diese Bahnlinie firt unmittelbar an der nordtlichen Grenze des Untersuchungsgebietes entlang. Die

Angaben zum Verkehr auf dieser Strecke werden von der Deutschen Bahn AG eingeholt Diese enthalten

unter anderem Angaben zur Anzahl der Ze, zur Art des Zuges und zur Zugl±nge. Es werden die

Angaben fa den Prognosehorizont 2025 verwendet

Einkaufszentrum GrimmerStraöe 4-6

Oberhalb der Grimmer Straöe und unterhalb (sJlich) vom Untersuchungsgebiet gelegen, befindet sich

das S ondergebiet E inkaufszentrum G rimmer Straäe 4 - 6. Zurzeit befinden sich auf diesem Gel±nde ein

ALDI - Lebensmittelmarkt ein kik - Textilhandel, ein kleiner REWE-Markt sowie ein Getr±nkemarkt Die

Zufahrt erfolgt von der G rimmer Straäe aus in nadlicher Richtung.

Nach dem jetzigen Planungsstand sollen diese Handelseinrichtungen, bis auf den Aldi-Markt stillgelegt

und abgerissen werden. Die Planungen sehen daf die Errichtung eines groäen REWE-Marktes, sowie

als Erg±nzung die Errichtung eines Drogerie- und Textflmarktes vor. F die zur Untersuchung der

Schallemissionen dieser Handelseinrichtungen wird auf das Gutachten 167-2015 des Ingenieurbos

Herrmann vom 27.08.2015 zurkgegriffen.

Gewerbegebiet G rimmer 5 traöe 11 - 14

Das Gewerbegebiet befindet sich an der westlichen und nødlichen Seite des Untersuchungsgebietes.

Aus der Vielzahl gewerblicher Nutzungen (siehe Aufstellung in ANLAGE 3) werden nur die Betriebe mit

schalltechnisch relevanten Emissionen untersucht

Insbesondere betrifft dies Betriebe mit G er±uschen, die durch LKW-Verkehr hervorgerufen werden, sowie

Betriebe in denen innerhalb des Nachtzeitraums gearbeitet wird. Au6erdem wurde der Verkehr auf

s±mtlichen PKW-Stellfl±chen des Gewerbegebietes und eine Einrichtung zur Betreuung von Hunden

einbezogen.

Die folgenden schalltechnisch relevanten gewerblichen Emittenten wurden im Rahmen der

schalltechnischen Untersuchung berksichrigt

Futterhandel Felten

Hermes-Transportunternehmen

Venezia Gastronomiebedarf

Il-lollys Hundekita‘(Hunde-Tagesst±tte)

Aus den Betriebsabl±ufen in den untersuchten Gewerbebetrieben ergeben sich folgende, schalltechnisch

relevante Emissionsquellen:

a Liefervorg±nge (Fahrger±usche und Ladeger±usche)

a Verkehrsger±usche auf den P KW-S tellpl±tzen

a Hundegebell
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Als Grundlage zur schalltechnischen Beurteilung, wird ein dreidimensionales schalltechnisches

Berechnungsmodell erstellt Dieses Modell besteht aus einem

a Ausbreitungsmodell (Gel±nde und Bebauung) und einem

a Emissionsmodell (Emittenten)

F die vorliegenden schalltechnisch relevanten Emittenten liegen die Emissionsdaten ausschlieölich als

Einzahlwerte vor (Bsp. Parkplatzger±usche nach /134 Warenumschlag, Lkw Ger±usch nach /10/, /12,).

Aus diesem Grund werden die Schallausbreitungsberechnungen, gem±6 TA L±rm bzw.

DIN 150 9613, Teil 2, mit der Mittenfrequenz von 500 Hz durchgefirt Unsere Erfahrungen aus

vielf±ltigen Messungen an Gesch±ftsh±usern und Lebensmittelm±rkten best±tigen, dass es f die

nachfolgende Beurteilung der G er±uschsituation, herrrend vom geplanten G esch±ftshaus hinreichend

genau ist dieS challausbreitungsberechnungen mit der Mittenfrequenz von 500 Hz durchzuf,ren.

Dieser E missionsansaz bildet die Basis zur Berechnung der Beurteilungspegel Lr an den relevanten

Immissionsorten. Sollten sich im Ergebnis der Berechnungen - berschreitungen der Beurteilungskriterien,

an den Immissionsorten ergeben, so werden die Schallquellen aufgezeigt die zu dieser - berschreitung

firen und Anforderungen an die Minderung der E missionspegel dieser Quellen formuliert.

Die Wirkung kurzzeitig auftretender Emissionen wird in den Beurteilungszeitr±umen tags und nacht

(lauteste volle Nachtstunde) rechnerisch ermittelt und mit den zul±ssigen Einzelereigniskriterien der TA

L±rm verglichen.

3 IMMISSIONSORTE, BEURTEILUNGSWERTE

3.1 IMMISSIONSORTE

Die in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung betrachteten relevanten Immissionspunkte sind

im BILD 01 - LAGEPLAN ausgewiesen. Sie wurden so angeordnet

a dass das Untersuchungsgebiet schalltechnisch beschrieben wird und

a dass an Hand der auszuweisenden anteiligen Beurteilungspegel Lran Rkschlse auf die

bestimmende(n) Emissionsquelle(n) gezogen werden und evtl. notwendig werdende aktive oder

passive 5 challschutzmaänahmen bestimmt werden keinen.

Die Immissionspunkte IPO1 bis P12 befinden sich an der geplanten bzw. vorhandenen Bebauung in dem

tlichen Teilgebiet mit der Einstufung 14\llgemeines Wohngebiet WA‘. Die Immissionspunkte 1P13 bis

IP 18 befinden sich an den Baugrenzen in dem westlichen Teilgebiet mitder Einstufung l?v1ischgebiet MI‘.
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3.2 BEURTEILUNGSKRITERIEN

Im Lageplan zur 1. nderung des Bebauungsplane Nr. 91 wird der Teilfl±che, in welcher die Errichtung

von Wohngeb±uden geplant ist, unter dem Gesichtspunkt der Schutzbed1tigkeit gegen L±rmeinwirkung

der Schutzanspruch f l4llgemeines Wohngebiet WA‘ zugeordnet Die westliche Teiltl±che, die an das

Gewerbegebiet grenzt erh±lt die Einstufung Itlischgebiet MI‘.

Orientierungswerte der DIN 18005

Grundlage f& die schallschutztechnische Beurteilung stellt die DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, dar. Mit ihr

werden die bei der bauleitplanerischen Abw±gung zu berksichtigenden Belange des Umweltschutzes

und die Forderung nach gesunden Lebensverh±ltnissen konkretisiert Diese Orientierungswerte sind aus

der Sicht des Schallschutzes anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte (Abschnitt 2.3).

Die Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, beziehen sich auf die Beurteilungszeitr±ume

tags ( 06,00- 22.00 uhr) und nachts (22.00 - 06.00 Uhr).

Zur Beurteilung der Ger±uschsituation in der st±dtebaulichen Planung f allgemeines Wohngebiet

verursacht durch Gewerbel±rm und Verkehrsl±rm, gelten somit nach DIN 18005. Teil 1, Beiblatt 1, die

folgenden Orientierungswerte.

Gewerbel±rm Tag Nacht

Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 40 dB(A)

Mischgebiete 60 dB(A) 45 dB(A)

Verkehrsl±rm Tag Nacht

Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 45 dB(A)

Mischgebiete 60 dB(A) 50 dB(A)

Die berechneten Beurteilungspegel sind mit den f “Allgemeine Wohngebiete‘ und l4vlischgebiete‘

vorgegebenen Orientierungswerten (0W) zu vergleichen.

Sollten die vorgegebenen Orientierungswerte nicht einzuhalten sein, so ist durch geeignete Maönahmen,

wie situationsbezogene Grundrissanordnung, Grundrissgestaltung und bauliche

Schallschutzma6nahmen, ein Ausgleich vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern (DIN 18005 Teil

1, Beiblatt 1, Abschnitt 1.2).

Die DIN 18005 endi±lt vereinfachte Verfahren zur Schallimmissionsberechnung f die st±dtebauliche

Planung. F eine differenziertere Untersuchung und genauere Widerspiegelung der schalltechnischen

Situation wird f‘ die E rmittlung von E missionsdaten, die Ausbreitungsrechnung und die Beurteilung von

gewerblichen E mittenten zus±tzlich die TA-L±rm vorn 26.08.1998 herangezogen.

Die Immissionsrichtwerte der TA L±rm 98 stimmen zahlenm±öig mit den Orientierungswerten nach DIN

18005, Teil 1, Beiblatt 1 f& Gewerbel±rm erein.
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Immissionsrichtwerte nach TA L±rm 1998

Zur Beurteilung des Gewerbel±rms f nicht genehmigungsbedftge Anlagen sind die Immissions

richtwerte der 1ff echnischen Anleitung zum 5 chutz gegen L±rm‘,TA L±rm, 1998 heranzuziehen.

Sie bilden die Grundlage, um im Einwirkungsbereich gewerblicher Anlagen eine Gef±hrdung, erhebliche

Benachteiligung oder Bel±stigung durch l‘Arbeitsl±rm‘zu erkennen und die Einwirkung von L±rm auf die

Nachbarschaft zu beurteilen. Diese Richtwerte sind nach der baulichen Nutzung der Umgebung des

Einwirkortes abgestuft da die unterschiedliche Nutzung auch Unterschiede in der jeweiligen

L±rmsituation zur Folge hat.

Als Beurteilungswerte ‘Auäen“ (0,5 m vor der Mitte eines geøtneten Fensters) f die

Beurteilungszeitr±ume Iffag‘ und l‘Nacht‘gelten somit

Immissionsrichtwerte nach TA L±rm

Tag Nacht

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)

Dorfgebiet (MD) / Mischgebiet(M1) 60 dB(A) 45 dB(A)

Um støende kurzzeitige Ger±uscheinwirkungen fa angrenzende Wohnbereiche zu vermeiden, ist

nach TA L±rm abzusichern, dass kurzzeitige - berschreitungen des Immissionsrichtwertes tags um mehr

als 30 dB(A) und nachts um mehr als 20 dB(A) nicht auftreten.

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Wenn die Orientierungswerte der DIN 18005 f “Verkehrsl±mt erschritten werden, so kO‘inen die

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, welche die Zumutbarkeitsgrenze des betroffenen Gebietes

aufzeigen, zurAbw±gung herangezogen werden.

Verkehrsl±rm Tag Nacht

allgemeine Wohngebiete 59 dB(A) 49 dB(A)

Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)

Das - berschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ist bei Beachten vorgenannter Hinweise

kein ausreichendes Kriterium, um Bauvorhaben als unzul±ssig zu beurteilen.

11
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4 ERM[TTLUNG DER EMISSIONSDATEN

4.1 SCHIENENVERKEHR

Ausgehend von den, durch die Deutsche Bahn AG, ermitteIten Verkehrsdaten f die Bahnstrecke

Stralsund - Greifswald - Anklam (Streckenabschnitt 6081) f den Prognose-Horizont 2025 wurden mit

den Berechnungsalgorithmen der Schall 03 (ANLAGE 1) die Emissionspegel LmE der Ger±uschquelle

Schienenverkehr f- die Ortsiage Greifswald berechnet und in der TABELLE 1 ausgewiesen.

TABE LLE 1: E missionsdaten Schiene - DB, berechnet nach der Schall 03

Strecke: 6081 [ Abschnitt Pegau-Nord

1 Scheiben- Einfluö der
Anzahl der Ze Zugart bremsanteil Geschw. Zugl±nge Fahrzeugart

p 0:,

Tag Nacht [%] [km/h] jm] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6 7

12 6 GZ-E 10 100 700 0

14 6 RB-VT 100 120 120 0

18 2 RE-E 100 120 160 0

15 2 IC-E 100 120 290 0

1 1 D/AZ-E 100 120 290 0

Zuschl±ge Fahrbahnart 2,0 dB(A) - Brken 0,0 dB(A)

Kurvenradius 0,0 dB(A) Bahnergang 0,0 dB(A)

verminderte Støwirkung 0,0 dB(A)

Emissionspegel ohne
verminderte Tag: 68,0 dB(A) Nacht: 67,3 dB(A)

• Stwirkung

4.2 GEWERBE

5.2.1 ALLGEMEINES

Im Planungsgebiet ‘Einkaufszentrum Grimmerstraöe‘wird die Ermittlung dergewerblichen Emissionen f

die folgenden Handelseinrichtungen vorgenommen:

< (A) ALDI - Lebensmittelmarkt (vorhandene Vorbelastung)

< (3) B±ckerei im REWE - Markt

a (D) Drogeriemarkt

(F) Fleischerei im REWE - Markt

(R) REWE - Lebensmittelmarkt

(T) Textilmarkt

12
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Die Ermittlung der gewerblichen Emissionen innerhalb des Gewerbegebietes ‘Grimmer Straöe 11-14‘

erfolgt f‘ die folgenden Gewerbebetriebe:

(F) Futterhandel Felten

L (El) Hermes Transportuntemehrrien

(6) Venezia Gastronorniebedarf

Hollys Hunde-Kita

Bei der Ermitt]ung der Emissionen wird bei allen Anlagenteilen davon ausgegangen, dass diese,

entsprechend des Standes der Technik, ausgefrt werden (Z.B. feste Regenrinne, abgestrahlte

einzeltonfreie 5 challspektren oder keine 14<lappernden‘ Fahnenmasten).

Die Modellierung der Zufahrten auf der fentlichen Straöe (Lkw, Pkw) erfolgt im schalltechnischen

Modell entsprechend der TA L±rm, d.h. die Fahrstrecken werden so gestaltet, dass eine Vermischung mit

dem øfentlichen Verkehr gegeben ist (TA L±rm, Abschnitt 7.4).

Alle nachfolgend aufgefirten E rnissionsquellen sind, entsprechend ihrer im Berechnungsmodell

berksichtigten Lage, in den BILDERN 02, 03 UND 04 dargestellt

4.2.2 LIEFERVORG NGE iN HANDELSEINRICHTUNGEN UND GEWERBEBETRIEBEN

Die Anlieferung f&- alle auf dem Planungsgebiet ltinkaufszentrum Grimmer Straöe‘ befindlichen

Handelseinrichtungen soll werktags in der Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr stattfinden (Beurteilungszeitraum

‘Tag.). Die B±ckerei soll darer hinaus auch am Sonntag beliefert werden.

Die Anlieferungen mit Lkw>7,5 t erfolgen f die Lebensmittelm±rkte er einen Rampentisch im Bereich

der Verladezone. Der Rarripentisch ist vollst±ndig eingehaust und in massiver Bauweise wie das

Hauptgeb±ude ausgefirt.

Die Anlieferung der Ladeneinheiten (Backshop, Cafe, Fleischerei) im REWE - Markt und des Drogerie

und Textflmarktes erfolgt ebenerdig er die E ingangsbereiche.

Die wesentlichen Betriebsger±usche des Futterhandel Felten, des Hermes Transportunternehmens und

des Venezia Lebensmittelhandels in dem Gewerbegebiet lErimmer Straöe 11-14‘ bestehen aus den

Fahrbewegungen von Lastkraftwagen und Transportern auf dem Betriebsgel±nde sowie den Ger±uschen,

die bei den Be- und Entladevorg±ngen verursacht werden. Die betrieblichen T±tigkeiten beschr±nken sich

in der Regel auf den Tageszeitraum. Lediglich der Futterhandel Felten wird an einem Tag in der Woche

vor um D6.00 Uhr beliefert

In ll-lollys Hunde-Kita ‘(Tagesst±tte) werden Hunde zur Betreuung durch ihre Besitzer abgegeben und am

Abend wieder abgeholt

13
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Die Schallleistungspegel der einzelnen Emittenten f den Anlieferungsverkehr und die Vorg±nge bei der

Be- und Entladung werden den Berichten /10/ und /12/ entnommen und nach den Gleichungen in der

ANLAGE 1 berechnet E ntsprechend /10/ und /12/ wird beim E missionsansatz zur Berechnung der

Ger±uschimmissionen durch die Betriebsger±usche der Lkw von Mittelwerten ausgegangen.

Die Lkw - Cer±usche werden in lfahrger±usche und besondere Fahrzust±nde‘ sowie in

lBeffiebsger±usche - unterschieden.

Lieferfahrzeuge: Fahrger±usche und besondere Fahrzust±nde (Rangieren)

In der nachfolgenden TABE LLE 2 sind die im schalltechnischen Modell zum Ansatz gebrachten

Anlieferungsfahrzeuge zusammengefasst ausgewiesen (die Anzahl der Fahrzeuge basiert auf einer

Befragung der Betreiber).

TABELLE 2: Im schalltechnischen Modell zum Ansatz gebrachte Fahrzeuge, tags und nachts

Handelseinrichtung Fahrzeug Anzahl Fahrziel / Fahrzweck

1 2 3 4

REWE (R) Lkw> 7,5 t 1 Trockensortiment, tags

REWE (R) Lkw> 7,St 1 Leergut, tags

R EWE (R) Lkw> 7,5 t 1 Streckenlieferant, tags

REWE (R) Lkw> 7,5 t 1 Frischesortiment mit Klaggregat, tags

REWE (R) Lkw> 7,5 t 1 Mlfahrzeug, tags

R EWE (F) Lkw< 7,5 t 1 Fleischwaren mit Klaggregat, tags

REWE (B) Lkw< 7,5 t 2 Brotwaren, Belieferung werktags

REWE (B) Lkw< 7,5 t 1 Brotwaren, Belieferung sonntags

Drogeriemarkt (D) Lkw< 7,5 t 1 Drogeriewaren und Randsortimente ‚ tags

TexrJlmarkt (T) Lkw< 7,5 t 1 Textilwaren und Randsortimente tags

ALDI (A) Lkw> 7,5 t 1 Streckenlieferant tags

ALDI (A) Lkw> 7,5 t 1 Mlfahrzeug, tags

Hermes Paketdienst(H) Lkw> 7,5 t 1 Streckenlieferant, tags

Futtermittel Felten (F) Lkw> 7,5 t 1 Streckenlieferant, tags

Futtermittel Felten (F) Lkw> 7,5 t 1 Streckenlieferant, nachts

Vinezia Gastrobedarf(G) Lkw> 7,5 t 1 Frischesortiment mit Klaggregat, tags

Summe, Gesamtfahrzeuge 17

Die Anlieferungsvorg±nge erfolgen er den Tag verteilt F den Vorgang Rangieren der Lkw im Bereich

der Laderampe und auch f&r ebenerdige Verladefl±chen wird f die erforderliche Rangierstrecke im

schalltechnischen Modell ein Zuschlag von 5dB (Maximalwert nach /12i vergeben.

Damit sind die bei Rangiert±tigkeiten auftretenden Schallereignisse, wie eine akustische Signalisierung

der Rkw±rtfahrt und Beschleunigungsvorg±nge, berksichfigt Die Anfahrten erfolgen von der

G rimmer Straöe aus zu den jeweiligen Ladezonen.
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In derTASELLE 3 sind die Emissionsciaten fdie Fahrger±usche der Lieferfahrzeuge ausgewiesen.

Eminent Vorgang /Fahrstrecke Lyk‘h n LT 1 Lv&nta

[dB(A)/m] — [dB] [mJ [dB(A)/m]

1 2 3 4 5 6 7

R-T1 Lkw - REWE-Lebensmittelmarkt 63,0* 5 -12 58,0

R-T1_R Lkw-Rangieren, 68,0 5 -12 63,0

F-T2 Lkw, Fleischwaren 63,0 1 -12 51,0

B-T3 Lkw, Backshop, werktags 63,0 2 -12 54,0

B-T3 Lkw, Backshop, sonntags 63,0 1 -12 51,0

D-T4 Lkw, Drogeriemarkt 63,0 1 -12 51,0

D-T4_R Lkw- Rangieren, 68,0 1 -12 56,0

T-T5 Lkw, Textilmarkt 63,0 1 -12 51,0

T-T5_R Lkw- Rangieren, 68,0 1 -12 56,0

A-T6 Lkw, ALDI-Lebensmittelmarkt 63,0 1 -12 51,0

A-T6_R Lkw- Rangieren, 68,0 1 -12 56,0

H-T7 Lkw, Hermes Paketdienst 63,0 1 -12 51,0

H-T7_R Lkw- Rangieren, 68,0 1 -12 56,0

F-T8 Lkw, Futtermittel Felten, tags 63,0 1 -12 51,0

F-T8_R Lkw- Rangieren, 68,0 1 -12 56,0

F-T8 Lkw, Futtermittel Felten, nachts 63,0 1 0 63,0

F-T8_R Lkw- Rangieren, 68,0 1 0 68,0

G-T9 Lkw, Vinezia Gastronomiebedarf 63,0 1 -12 51,0

G-T9_R Lkw- Rangieren, 68,0 1 -12 56,0

Die Fahrstrecken werden als Linienschaliquellen entsprechend ihrer Lage in das schalltechnische Modell

ernommen; (siehe BILD 3-LAGE DER LINIENSCHALLQuELLEN).

TABELLE 3: Emissionsdaten Fahrger±usche und besondere Fahrzust±nde, tags und nachts

* Der Schallleistungspegel bezogen auf eine Stunde LWAn = 63 dB(A) entspricht einem LwA 0106 dB(A) f eine Vorbeifahrt mit
20 krmti und 1 mWegelement.
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Lieferfahrzeuge: Betriebsger±usche Lkw

Es ist davon auszugehen, dass die nachfolgenden Ger±usche zwingend im Anlieferungsbetrieb auftreten

(/10/, /12/).

Diese Vorg±nge werden daher f die Lkw detailliert in der Schallimmissionsprognose berksichtigt (die

ausgewiesenen 5 challleistungspegel LWA sind arithmetische Mittelwerte):

L Betriebsbremse LwA = 108 dB(A)

a Taenschlagen LwA = 100 dB(A)

L Anlassen LwA = 100 dB(A)

a Leerlauf LWA = 94 dB(A)

In den TABELLEN 4.1 und 4.2 sind die sich aus den Anfahrten und den Liefervorg±ngen ergebenden

Emissionsdaten (Betriebsger±usche) ausgewiesen. Die Motoren der Lkw sind w±hrend der

Anlieferungszeit abzustellen und werden daher mit maximal einer Minute Betriebsdauer (60 s)

berksichtigt Eine Ausnahme bildet das Mlfahrzeug; auf Grund der er den Lkw-Motor betrieben

Hydraulik zur Beladung wird hier eine Betriebszeit von 5 min (300 s) angesetzt.

Entsprechend den Einwirkzeiten der Emittenten wird eine Zeitbewertung durchgefirt. Diese

Zeitbewertung wird durch den Korrekturfaktor L1 berksichtigL

Die sich so ergebenden zeitbewerteten Vorg±nge sind f einen Lkw in derTABE LLE 3.1 ausgewiesen.

TABELLE 4.1: Emissionsdaten Betriebsger±usche (BG) 1 Lkw /lh, tags

E mittent Vorgang LWA n tges LT,11 LwA,moc1h

[dB(A)] [s] [dB] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6 7

BG1.1 Bremsen 108,0 1 51 28,6 79,4

BG1.2 Ten zuschlagen 100,0 2 10 25,6 74,4

BG1.3 Anlassen 100,0 1 5 28,6 71,4

BG1.4 Leerlauf 94,0 1 60 17,8 76,2

BG1.5 Leerlauf(Mlfahrzeug) 94,0 1 300 10,8 83,2

energetische Summe BG1.1 - BG1.4 --> BG1 82,3

energetische Summe BG1.1 - BG1.3, RG1.5 --> BG2 85,3

1 Die Errnittiung der 5 challleistungspegel basiert auf den Messungen nach dem Taktmaximalpegel - Verfahren. Erfassung eines

Einzelereignisses innerhalb eines 55 ekundentaktes. Mit dieser Vorgehensweise isigleichzeitig der tmpulszuschlag K1 enthalten.
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In der TABELLE 4,2 sind die Betriebsger±usche entsprechend der zu erwartenden Anlieferungen (n)

bezogen auf 16 Stunden (LT = -12 dB) und eine Fi±che von 10 m(Ls = -10 dB) aufgetirt

TABELLE 4.2: Betriebsger±usche (BG) Lkw, bei Liefervorg±ngen, tags

Ernittent Vorgang Lw&lh fl LT Ls L‘‘JA,noo

[dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)]

1 2 3 45 6 7

R-BG1 Betriebsger±usche Lkw, Rampe -REWE 82,3 4 -12 -10 66,3

R-BG2 Betriebsger±usche Mlfahrzeug 85,3 1 -12 -10 63,3

F-BG3 Betriebsger±usche Lkw, Fleischwaren 82,3 i -12 -10 60.3

B-3G4 Betriebsger±usche Lkw, B±cker, werktags 82,3 2 -12 -10 63,3

B-BG4 Betriebsger±usche Lkw, B±cker, sonntags 82,3 l -‘12 -10 60,3

D-BG5 Betriebsger±usche Lkw, Drogeriemarkt 82,3 1 -12 -10 60,3

T-BG6 Betriebsger±usche Lkw, Textilmarkt 82,3 1 -12 -10 60,3

A-BG7 Betriebsger±usche Lkw, Rampe- ALDI 82,3 1 -12 -10 60,3

A-BG8 Betriebsger±usche Mlfahrzeug 85,3 1 -‘12 -10 63,3

H-BG1 Betriebsger±usche Lkw, Paketdienst 82,3 l -12 -10 60,3

F-BG1 Betriebsger±usche Lkw, Futtermittel, tags 82,3 1 -12 -10 60,3

F-BG1 Betriebsger±usche Lkw, Futtermittel, nachts 82,3 1 0 -10 72,3

C-BG1 Betriebsger±usche Lkw, Gastronomiebedarf 82,3 1 -12 -10 60,3

energetische Summe aus R-BG1 und R-BG2 68,1

energetische Summe aus A-BG7 und A-8G8 65,1

F‘ die Anlieferung von TiefkiIware und Frischeproclukten besteht grunds±tzlich die MIichkeit er Lkw

mit KI-Big- Bags anzuliefern.

Daf wird aus der Bayerischen ParkpIal±rmstudie ein Schallleistungspegel von

LwA = 97 dB(A) und eine Iiche Laufzeit von 15 min f das Kilaggregat entnommen.

TABELLE 5: Emissionsdaten KIaggregat Lkw, tags

Emittent Vorgang LWA n t LT LwA,,,

[dB(A)] (mm] [dBJ [dB(A)j

1 2 3 4 5 6 7

R-KA1 Klaggregat- REWE 97,0 1 15 18,1 78,9

F-KA2 Klaggregat- Fleischer 97,0 1 15 18,1 78,9

G-KA3 Kilaggregat - Gastrobed. 97,0 1 15 18,1 78,9
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Die Schallquellen R-KA1, F-KA2 und G-KA3 werden als Punktquelle entsprechend der zu erwartenden

Lage im Modell beraksichtigt

Warenumschlag (WU)

Der Anlieferungstisch im Ladebereich der Markthallen wird dreiseitig geschlossen mit Dach ausgefrt

Die Entladung erfolgt vom Lkw zum Lager mit (Gabel-) Handhubwagen. Der E missionsansatz basiert auf

Warenumschlagszahlen analoger Bauvorhaben.

In /10/ sind unter Absatz 5.3 die Schallleistungspegel LwA der Verladeger±usche als zeitlich gerriittelte

Schallleistungspegel f‘ 1 Ereignis pro Stunde auf Basis des Taktmaximalpegels LWATea (inklusive

Impulszuschlag) ausgewiesen, Aus diesem Grund sind die Impulse bereits enthalten und werden f

diese E mittenten nicht immissionsseitig vergeben (abweichend zur TA L±rm).

Die Vorg±nge fm den ebenerdigen Warenumschlag (fahren mit Handhubwagen auf Asphalt etc.) werden

nach /11/ berksichtigt. Damit der Berechnungsansatz konform zum Ansatz im Bereich Rampe erfolgt.

sind die in /11/ ausgewiesenen Schallleistungspegel auf Basis des Taknaximalpegelverfahrens LwAT

(Absatz 8.3 Seite 17) in den mittleren Schallleistungspegel fa‘eine Stunde2 umgerechnet worden.

In der TABE LLE 6.1 werden die f die E rmittlung des Modelschallleistungspegels LwA,mod notwendigen

E missionsdaten ausgewiesen.

TABELLE 6.1: E missionsdaten Warenumschlag (WU1 bis WU3), 1 Vorgang / 1 h

Emittent Vorgang LwAT.lh

[dB(A)]

1 2 3

WU1.1 Palettenhubwagen jerfahrzeugeigene Ladebordwand 88

WU1 .2 Rollger±usche, Wagenboden 75

energetische Summe WU1.1 - WU1.2 --> WU1 88,2

.t

WU2.1 Rollcontainererfahrzeugeigene Ladebordwand 78

WU2.2 Rollger±usche, Wagenboden 75

energetische 5 umme WU2.1 - WU2.2 --> WU2 79,8

WU3.1 Leerfahrtauf Asphalt 71

WU3.2 Ware auf Asphalt 61

energetische 5 umme WU3.1 - WU3.2 --> WU3 71,4

2 LWAT.lb = LwAI + 10 log (TE /3600)
Auf Grundlage des Taktmaximalpegels (Messzyklus TE 5 s) und der in Heft 3 HLUG ausgewiesen
Geschwindigkeit v = 1,4 m/s, enspricht der Vorgang einer Wegstrecke von 7 m. LwATrfah = 100 dB(A):
LwATware = 90 dß(A)
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Im Folgenden wird der Warenumschlag f die geplanten und vorhandenen Handelseinrichtungen und die

Gewerbebetriebe untersucht

REWE-Markt

a Anlieferung Warensortiment im Mittel f1 Lkw 15 Paletten (30 Bewegungen) R-WU1

a Klfahrzeug max. 5 Rollcontainer(10 Bewegungen) R-WU2

Bereich Eingang der Fleischerei (REWE):

a Anlieferung Warensortiment im Mittel f 1 Lkw mit3 Ladungen (6 Bewegungen) F-WU3

Bereich Eingang der B±ckerei (REWE) - werktags:

a Anlieferung Warensortiment im Mittel f 2 Lkw mit 5 Ladungen (10 Bewegungen) B-WU3

Bereich Eingang der B±ckerei (REWE) - sonntags:

Anlieferung Warensortiment im Mittel f 1 Lkw mit 5 Ladungen (10 Bewegungen) B-WU3

Bereich Eingang Drogeriemarkt

‚ Anlieferung Warensortiment im Mittel f 1 Lkw mit 10 R ollcontainern (20 Bewegungen) D-W U2

Bereich Eingang Textilmarkt

a Anlieferung Warensortiment im Mittel f 1 Lkw mit 10 Rollcontainern (20 Bewegungen) T-WU2

ALDI-Markt:

a Anlieferung Warensortiment im Mittel f 1 Lkw 15 Paletten (30 Bewegungen) A-WU1

Hermes Paketdienst

a Anlieferung Pakete im Mittel f 1 Lkw 15 Paletten (30 Bewegungen) H-WU1

Futtermittel Felten:

a Anlieferung Waren am Tage im Mittel max. 5 Rollcontainer (10 Bewegungen) F-WU1

a Anlieferung F rischfutter in der Nacht im Mittel max. 5 R ollcontainer (10 Bewegungen) F-WU2

Vinezia Gastr-onomiebedarf:

a Anlieferung Warensortiment im Mittel fw 1 Lkw 2 Paletten (4 Bewegungen) G-WU1

Die Fahrwege im Bereich der Ladezonen sind nicht eindeutig festgelegt daher wird die E missionsquelle als

Fl±chenquelle entsprechend ihrer Lage angesetzt (Berechnungsalgorithmen ANLAGE 1). Die Fahrten

innerhalb des Lkw (Rollger±usche, Wagenboden) werden am Lkw-Standort berksichtigt

In der TABELLE 6.2 werden die in der Berechnung zum Ansatz gebrachten Emittenten bezogen auf 16

Stunden (LT= -12 dB) und eine Fl±che von 10 m/(Ls = -10 dB) zusammenfassend ausgewiesen.
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TABE LLE 6.2: Warenumschlag (WU), tags

Emittent Vorgang LwA,lh n LT Ls LA,mod

[dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)/mfj

1 2 3 4 5 6 7

R-WU1 Warenumschlag Lkw-Paletten (REWE) 88,2 30 -12 -10 81,0

R-WU2 Warenumschlag Lkw-Rollcontainer
79,8 10 -12 -10 67,8

F-WU3 Warenumschlag mit Handhubwagen
71,4 6 -12 -10 57,2

Fleischwaren

B-WU3 Warenurnschlag mit Handhubwagen
71,4 20 -12 -10 59,4

(B±ckerei) - werktags

B-WU3 Warenumschlag mit Handhubwagen
71,4 10 -12 -10 59,4

(B±ckerei) - sonntags

D-WU2 Warenumschlag Lkw-Rollcontainer
79,8 20 12 10 70,8

0 rogeriema rkt

T-WU2 Warenumschlag Lkw-Rollcontainer
79,8 20 -12 -10 70,8

Textilmarkt

A-WU1 Warenumschlag Lkw-Paletten (ALDI) 88,2 30 -12 -10 81,0

H-WU1 Warenumschlag Lkw-Paletten (Hermes) 88,2 30 -12 -10 81,0

F-wIJ1 Warenumschlag Lkw-Paletten 88,2 10 -12 -10 76,2

(Futtermittel_Felten)

P-WU2 warenumschlag Lkw-Rollcontainer 79,8 10 0 -10 79,8

(Futtermittel_Felten)

G-WU1 Warenumschlag Lkw-Paletten (Venezia 88,2 4 -12 -10 72,2

Gastronomiebedart)

5.2.3 PKW - PARKPL TZE

52.3.1 KUNDENPARKPL TZE AN HANDELSEINRICHTUNGEN WERKTAGS

F- jede der zu untersuchenden Handelseinrichtungen im Planungsgebiet Itinkaufszentrum Grimmer

Straöe‘ stehen StellIl±chen f die Pkw der Kunden und Mitarbeiter zur Verfung; (siehe BILD 2 -

LAGE DER EL CHENScHALLQUELLEN).

Die nachfolgend zu berechnenden Emissionspegel dieser Kundenparkplme enth±lt nach den in der

Bayerischen P arkplatzl±rmstudie /13/ durchgefirten Untersuchungen die Pegelanteile fa;
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die An- und Abfahrt(Befahren der Stellfl±chen);

a das Motorstarten;

a das Ten- sowie Kofferraumzuschlagen und

a das Befahren des Parkplatzes mit E inkaufswagen

Nach der Parkplatzl±rmstudie /13/werden folgende Z uschl±ge fa- den Kundenparkplatz vergeben

a Parkplatzart und Fahrbahnoberfl±che (Parkpl±tze an Einkaufszentren, Betonsteinpf]aster mit

Fugen grer3 mm) ein KPA = 3 dB(A) und Ksrxo = 1 dB(A)

t ein Zuschlag fm‘ das Taktmaximalpegelverfahren K[ = 4 dB(A) (die Impulshaltigkeit der Gertusche

wird immissionsseitig vergeben),

a ein zu berechnender Zuschlag Ko fa- den Parksuchverkehr

Die Gesamtf]±che der Parkpl±tze wird dem schalltechnischen Berechnungsmodell entnommen. Die

Anzahl der vorhandenen Stellpl±tze (inklusive Sonderstellpl±tze f Mutter Kind - und Behinderten

Parkpl±tze) und die Gr5e der Verkaufseinrichtungen (Verkaufsfl±che) wurde den ergebenen

Unterlagen entnommen. Diese Verkaufsf]±chen werden folgend als l(‘Jetto-Verkaufsfl±che‘ im Sinne der

Parkplatzl±rmstudie /13/zur Berechnung herangezogen.

Die Berechnung der PegeIerhung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs [erfolgt nach )9/ unter

Beraksichtigung der l4‘Jetto-Verkaufsfl±che ‘und der vorhandenen bzw. geplanten Stellplatzzahl.

Die Bewegungsh±ufigkeit NT wird fa-die Parkpl±tze im Beurteilungszeitraum Kags‘entsprechend Tabelle

33 aus ß/ angesetzt (Maöeinheit N: Bewegungen je mNettoverkaufstl±che und Stunde).

Es ist davon auszugehen, dass bei Gesch±ftszeiten bis 22:00 Uhr noch vereinzelt Kunden im

Beurteilungszeitraum nachß den Parkplatz verlassen. Deshalb werden nach 22:00 uhr noch 10

Fahrzeuge (Kunden und Mitarbeiter) berksichtigt, welche die Selbstbedienungsm±rkte verlassen und

mit dem Pkw vom Parkplatz fahren.

Die Bewegungsh±ufigkeit NN f den Parkplatz im Beurteilungszeitraum ltiachts‘; (Maöeinheit N:

Bewegungen je mNettoverkaufsfl±che und Stunde) ergibt sich daraus rechnerisch.

TABELLE 7: Angaben zu den Kundenparkpl±Izen. tags und nachts

Handelseinrichtung Verkaufs- Kunden- Anzahl der NT NN f

fl±che Parkplatz Stellpl±tze

[n______________________

1 2 3 4 5 6 7

REWE (R) 1.696 R-P1 78 0,1 0,006 0,05

Drogeriemarkt (D) 850 D-P2 32 0,04 0,0 0,04

Textilmarkt (T) 450 T-P3 23 0,04 0,0 0,05

ALDI (A) - Bestand 800 A-P4 24 0,17 0,01 25 0,03
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Aus den Bewegungsh±ufigkeiten N1 ergeben sich, bezogen auf die Netto-Verkaufsfl±che, die Anzahl der

Bewegungen fa die An- und Abfahrten zu den Parkpl±tzen je Stunde und somit die Anzahl der Pkw je

Stunde am Tag.

F die E rmittlung der Gesamtanzahl der Pkw, die innerhalb des Beurteilungszeitraums Ifag (16 Stunden)

zu den Parkpl±tzen fahren, wird davon ausgegangen, dass die Lebensmittelm±rkte im Zwei-Schicht-Betrieb

arbeiten (16 Stunden Retriebszeit) w±hrend der Drogerie- und der Textilmarkt nur 12 Stunden geøfnet

haben.

TABELLE 8: Gesamtanzahl Pkw, tags

Handelseinrichtung Anzahl der Anzahl der Pkw Betriebszeit Gesamtanzahl Pkw

Bewegungen (An- u. je Stunde im in Stunden im Tageszeitraum

Abfahrten) je Stunde Tagzeitraum

im_Tagzeitraum

1 2 3 4 5

REWE (R) 170 85 16 1.360

Drogeriemarkt (D) 34 17 12 204

Textilmarkt (T) 18 9 12 108

ALDI (A) - Bestand 136 68 16 1.088

Ear den Nachtzeitraum wird davon ausgegangen, dass nach Schlieöung des REWE und des ALDI-

Marktes jeweils noch 10 Pkw die Parkpl±tze verlassen.

Im Sinne eines l4vorst case‘ -Ansatzes liegen die Werte f die M±rkte deutlich er den Erfahrungswerten

f‘ die mittlere Kundenfrequentierung an bestehenden Discountem von ca. 90 Bewegungen je Stunde.

Darin enthalten sind alle l‘Arten‘von Kunden (fuöl±ufig, tfentIiche Verkehrsmittel und motorisierte Kunden).

Jn der folgenden TABELLE 9.1 sind die mit den entsprechenden Zuschl±gen korrigierten Emissionsdaten

f‘ die Kundenstellpl±tze je Stunde im Tageszeitraum ausgewiesen.

TABELLE 9.1: Emissionsdaten der Parkger±usche, tags

Emittent Lwo N F 8 5 Ki KpA K0 Ksrso LtvA,mod

[dB(A)] [m [mAl [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)/mAl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R-P1 63,0 0,1 0,05 1.696 2.594 4,0 3,0 4,6 1,0 63,8

D-P2 63,0 0,04 0,04 850 1.087 4,0 3,0 . 3,4 1,0 59,4

T-P3 63,0 0,04 0,05 450 439 4,0 3,0 2,9 1,0 60,0

A-P4 - 63,0 0,17 0,03 800 503 4,0 3,0 2,9 1,0 68,3

* wird immissionsseitig vergeben
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Inder folgenden TABELLE 9.2 sind die mit den entsprechenden Zuschl±gen korrigierten Ernissionsdaten

f- die Kundenstellpl±tze je Stunde im Nachtzeitraum ausgewiesen.

TABELLE 9.2: Emissionsdaten der Parkger±usche, nachts

Emittent Lwo N f 6 5 Ki KPA Kn Ks,,o LiAmod

[dB(A)] [mjj [rr [dB] [dB] (dB] [dB] [dB(A)/rna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R-P1 63,0 0,006 0,0 1.696 2.594 4,0 3,0 0,0 1,0 46,9

A-P4 63,0 0,0125 0,0 800 503 4,0 3,0 0,0 1,0 54,0

* wird immissionsseitig vergeben
nurabfahrende Pkw, ein Zuschlag fa Parksuchverkehr wird daher nichtvergeben

Aus den vorgenannten Ans±tzen und Annahmen zur Belegung bzw. Nutzung der Parkpl±tze lassen sich die

Pkw - Bewegungen auf der Zufahrtzu den Parkpl±tzen pro Stunde berechnen. F den TagesZeitraum sind

diese in der TABELLE 8 dargestellt

Im Nachtzeitraum gibt es jeweils 10 Pkw-Bewegungen durch die Abfahrten von Kunden bzw. Mitarbeitern

von den Parkpl±tzen des REWE- und des Aldi-Marktes nach Gesch±ftsschluss.

Die Zu- und Abfahrten auf die Kundenparkpl±ue erfolgen von der Grimmer Strasse aus.

Die Emission der Zu- und Abfahrt wird nach RLS 90 (ANLAGE 1) berechnet In TABELLE 9.3 sind die

E missionsdaten f die Zufahrt zu den Stellpl±t.zen zusammengefasst

Die Umrechnung des Schallemissionspegel (Lmj) nach RLS zum l±ngenbezogenen Schallleistungspegel

(LvA,mod), erfolgt entsprechend der Parkplatzl±rmstudie durch eine Korrektur von Kias = 19 dB.

TABELLE 9.3: Emissionsdaten Fahrstrecken der Pkw, tags /nachts

Emittent Fahrstrecke M p v DSTR0 Lm,E KRL5 LVAn,od

tkfzftjl (kmft (dB(R)] [dB(A)] jdB(A)j jdß(A)/rn]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R-P1 tags 85 0 30 2 52,8 19 71,8

R-P1 nachts 10 0 30 2 40,6 19 59,6

D-P2 tags 17 0 30 2 45,9 19 64,9

T-P3 tags 9 0 30 2 43,1 19 62,1

A-P4 tags 68 0 30 2 51,9 19 70,9

A-P4 nachts 10 0 30 2 40,6 19 59,6

Die Emissionen des Verkehrs auf der Zu- und Abfahrt werden als Linienquelle in das schalltechnische Modell

integriert.
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5.2.3.2 KUNDENPARKPL TZE AN HANDELSEINRICEITUNGEN SONNTAGS

Die B±ckerei und das Caf1 am REWE-Markt sind am Sonntag in der Zeit von 08.00 bis 18.00 uhr

geøffnet. Es wird davon ausgegangen, dass w±hrend der a ffnungszeit ca. alle 10 Minuten ein Kunde mit

dem Pkw zur B±ckerei kommt Dies entspricht 60 Pkw Kunden w±hrend der gesamten a ffnungszeit.

Die r±umlichen Verh±ltnisse im Cafl lassen nur die Aufstellung von wenigen Tischen zu. F das Caf1

wird deshalb angenommen, dass er die gesamte a ffnungszeit ca. 60 Pkw mit G±sten fa das Caf4]

ankommen.

Dies ergiht 240 Pkw-Bewegungen 4er den Tageszeitraum gerechnet Unter Berwksichtigung der 38

n±chstgelegen Stellpl±tzen ergibt sich damit er den gesamten Tageszeitraum (16 Stunden) betrachtet

eine Bewegungsh±ufigkeit N von N = 0,40 Bewegungen je Stellplatz und Stunde).

Die Berechnung der Pegelerhøung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs erfolgt nach /13/ unter

Berksichtigung der l4‘ietto-Verkaufsfl±che‘ und der Stellplatzzahl. Demnach ergibt sich ein

Berechnungsfaktor von f =0,19.

In der folgenden TABELLE 10.1 sind die mit den entsprechenden Zuschl±gen korrigierten

E missionsdaten f die Kundenstellpl±tze je Stunde ausgewiesen.

TABE LLE 10.1: E missionsdaten der Parkger±usche, s onnags

Emittent Lwo N f S 5 Ki KpA Ku Kseo Lv&rnod

[dB(A)j [m [m [dB] [dB] [dBl [dB] [dB(A)/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R-P4 63,0 0,40 0,02 1.696 2.594 4,0 3,0 3,7 1,0 54,3

* wird irnmissionsseilig vergeben

Aus den vorgenannten Ans±tzen und Annahmen zur Belegung bzw. Nutzung des Parkplatzes assen sich

die Pkw - Bewegungen am Sonntag auf der Zufahrt zum Parkplatz pro Stunde berechnen. Es ergeben

sich 240 Pkw-Bewegungen/h (innerhalb des Beurteilungszeitraum von 16 Stunden)

Die Emission der Zu- und Abfahrt wird nach R LS 90 (ANLAGE 1) berechnet In TABE LLE 10.2 sind die

Ernissionsdaten f die Zufahrt zu den Stellpl±tzen zusammengefasst Die Umrechnung des

Schallemissionspegel (Lme) nach RLS zum l±ngenbezogenen Schallleistungspegel (LvA,mod), erfolgt

entsprechend der Parkplatzl±rmstudie durch eine Korrektur von Keis = 19 dB.

TABELLE 10.2: Emissionsdaten Fahrstrecken der Pkw, sonntags

Emittent Fahrstrecke M p v DsTRo Lm,E KRL5 LAmod

[Kfz/hj [%j [kmfb) [dB(A)j [dB(A)] [dB(A)J [dB(A)/m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-Zu-Ab tags 120 0 30 2 44,4 19 63,4

Die Emissionen des Verkehrs auf der Zu- und Abfahrt werden als Linienquelle in das schalltechnische Modell

integriert
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5.2.3.3 MTERPARKPL TZE AN DEN WOHNGEB UDEN IM BEBAUUNGSPLANGEBIET

Die E rmitt]ung der E missionsdaten wird nach den Berechnungsalgorithmen der Bayrischen

Parkplatzl±rmstudie, 3. Auflage vorgenommen, ANLAGE 1. Dabei enthalten die ausgewiesenen

Emissionsdaten des Parkverkehrs alle akustisch relevanten Vorg±nge auf der Parkf]±che, wie z.B. das

Anlassen des Motors, die An- und Vorbeifahrt und das 5 chlieäen der T&en- und des Kofferraumes.

Die Planungen bzw. auch die bereits erfolgte Realisierung fs die Wohnbebauung im gesamten

Planungsgebiet sehen die Herstellung von 4 5tk, den einzelnen H±usern zugeordneten. Teil

Parkplatzfl±chen mit insgesamt 50 Stellpl±tzen vor (siehe BILD 2 - LAGE DER FL CHEN

SCHALLQUELLEN ).

Die Bewegungsh±ufigkeit von Fahrzeugen auf den Parkpl±tzen er den Zeitraum TAG (06.00 Uhr bis

22.00 Uhr) und den Zeitraum NACHT (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr), wird entsprechend der lUayrischen

Parkplatzl±rmstudie‘ f& die Parkplatzart l4ohnanlagen‘ festgesetzt

In der nachfolgenden TABELLE 11 sind die Eingangs- und Emissionsdaten einschlieölich des

Parkverkehrs (Durchgangsverkehr) sowie die immissionswirksamen F l±chenschallpegel IFS P

ausgewiesen.

TAB E LLE 11: E missionsdaten Parkplatzverkehr an den Wohnh±usern

Teil- Lwo N B 5 Ki KD KR IFSP

Fl±chen Stell

[dB(A)] ‚h pl±tze [rr [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zeitraum TAG

P5 63 0,40 12 141 4 1,2 0,0 54,5

P6 63 0,40 12 134 4 1,2 0,0 54,7

P7 63 0,40 13 140 4 1,5 0,0 55,2

P8 63 0,40 13 135 4 1,5 0,0 55,4

Zeitraum NACHT

P 5 63 0,05 12 141 4 1,2 0,0 50,3

P6 63 0,05 12 134 4 1,2 0,0 50,5

P7 63 0,05 13 140 4 1,5 0,0 50,9

P8 63 0,05 13 135 4 1,5 0,0 51,1
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Hinweis zur Vergabe von Zuschl±gen:

Zuschlag fr die Parkplatzart

Zur Berksichtigung der schalltechnisch typischen Charakteristik dieser Parkplatzart wurde der Zuschlag

KPA = 0,0 dB(A) (entspricht P + R - Parkpl±tzen) angesetzt.

Zuschlag unterschiedliche Fahrbahnobertl±chen

Die schalltechnischen Eigenschaften der Fahrbahnoberfl±che der Parkplatzanlage werden durch die

Verwendung des folgenden Zuschlags berksichtigt:

PS bis PS Betonsteinpflaster, Fugen grø3er 3 mm Zuschlag Ks: = 1,0 dB(A)

Die Zu- und Abfahrten zu den PKW-Stellpl±tzen erfolgt er eine Erschlieöungsstraöe

(siehe BILD 1- LAGEPLAN). Die Fahrh±ufigkeit richtet sich in erster Linie nach der zuvor genannten

Bewegungsh±uflgkeit auf den S teIlpl±tzen.

Die Daten zur Verkehrsbelastung DTV ergeben sich aus der Anzahl der StelIpI±tze und der

Bewegungsh±ufigkeit entsprechend der Bayrischen Parkplatzl±rmstudie (tags: N = 0,40 nachts: N =

0,15 Bewegungen/Stellplatzh).

Die Fahrgeschwindigkeit wird mit 30 kmfri angesetzt Die schalltechnischen Eigenschaften des

Fahrbahnbelags (Asphalt oder ein Belag mit ±hnlichen akustischen Eigenschaften) werden mit einem

Korrekrurwert von 0 dB(A) ber&ksichtigt.

Aufbauend auf den nach R LS 90 berechneten 5 challemissionspegeln Lm,E werden die l±ngenbezogenen

5 challleistungspegel aus dem Zu- und Abfahrtsverkehr entsprechend der Bayrischer Parkplatzl±rmstudie

berechnet.

Die Umrechnung des Schallemissionspegel (LmE) nach RLS zum l±ngenbezogenen Schallleistungspegel

(Lvkmod), erfolgt entsprechend der Parkplatzl±rmstudie durch eine Korrektur von KRLS = 19 dB.

In der folgenden TABELLE 12 werden die sich aus der angesetzten Fahrh±ufigkeit ergebenden Pegel

ausgewiesen.

TABELLE 12: Emissionsdaten Freifl±chenverkehrzu den Parkpl±tzen an denWohnh±usern

Vorgang /Straöe Anzahl
Hahsteschwi BLG Lm,E LtA,modndigkeit

Zu- und Abfahrten je Stunde km)h nach RLS (clB(A) ¶dB(A)/m]

Tag / Nacht vr / V‘ 90 Tag / Nacht Tag / Nacht

1 2 3 4 5 6

PS
4,8/1,8 30 /30 0 37,4 /33,1 56,4 /52,1

P6
4,8 /1,8 30 /30 0 37,4 /33,1 56,4 /52,1

P7
5,2 /2,0 30 /30 0 37,7 /33,6 56,7 /52,6

PS
5,2 / 2,0 30 / 30 0 37,7 / 33,6 56,7 / 52,6

Die Emissionen des Verkehrs auf der Zu- und Abfahrt werden als Linienquelle in das schalltechnische Modell

i ntegiiert
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5.2.3.4 PARKPL TZE IM GEWERBEGEBIET KGRIMMER STRASSE 11-14‘

Die Ermittlung der Emissionsdaten wird nach den Berechnungsalgorithmen der Bayrischen

Parkplatzl±rmstudie, 6. Auflage vorgenommen, ANLAGE 1. Dabei enthalten die ausgewiesenen

Emissionsdaten des Parkverkehrs alle akustisch relevanten Vorg±nge auf der Parkfl±che, wie z.B. das

Anlassen des Motors, die An- und Vorbeifahrt und das Schlieöen derTaen- und des Kotferraumes.

Die er das gesamte Gewerbegebiet verteilten relativ kleinen Betriebe mit 2 bis 3 Mitarbeitern stellen

ihre Fahrzeuge in der N±he ihrer Gewerber±ume ab. Diese Stellfl±chen sind schalltechnisch nicht

relevant und werden nicht berksichtigt

Grø5ere Stellplatzfl±chen sind dem Bogeb±ude (28 Stellpl±tze) und der Firma Il-lollys Hundekita‘ (8

Stellpl±tze) zugeordnet; (siehe BILD 2-LAGE DER FL CHENSCHALLQUELLEN ).

Es wird fjeden Stellplatz auf dem Parkplatz des B‘ogeb±udes P9, eine einmalige Anfahrt und Abfahrt

(2 Bewegungen je Stellplatz am Tag) angenommen; (entspricht einer Bewegungsh±ufigkeit von N = 0,13

Bewegungen je Stellplatz *stunde).

F- die Parkpl±tze an Hollys Hundekita P10 wird eine etwas høiere Frequentierung mit 1,5- fachem

Wechsel angenommen; (entspricht einer Bewegungsh±ufigkeit von N = 0,19 Bewegungen je Stellplatz

und Stunde)

Entsprechend der jeweiligen regul±ren Betriebszeiten werden die Stellpl±tze nur innerhalb des

Tageszeitraumes genutzt Der Nachtzeitraum wird nicht in die Untersuchung einbezogen.

In der nachfolgenden TABELLE 13 sind die Eingangs- und Emissionsdaten einschlieölich des

Parkverkehrs (Durchgangsverkehr) sowie die immissionswirksamen F l±chenschallpegel IFS P

ausgewiesen.

TABELLE 13: E missionsdaten Parkplatzverkehr im Gewerbegebiet

Teil- Lwo N B 5 KD {FSP

Fl±chen Stell

[dB(A)j ui pl±tze [rr [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zeitraum TAG

P 9 63 0,13 28 659 4 3,2 0,0 78,1

P 10 63 0,19 8 80 4 0,0 0,0 71,9

Hinweis zur Vergabe von Zuschl±gen:

Zuschlag fa die Parkolatzart

Zur Berksichtigung der schalltechnisch typischen Charakteristik dieser Parkplatzart wurde der

Zuschlag KPA = 0,0 dB(A) (entspricht P + R - Parkpl±tzen) angesetzt
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Zuschlag unterschiedliche Fahrbahnoberfl±chen

Die schalltechnischen Eigenschaften der Fahrbahnoberfl±che der Parkplatzanlage werden durch die

Verwendung des folgenden Zuschlags bermksichtigt

P9 und P10 wassergebundene Decken (Kies) Zuschlag Ks,0 = 2,5 dB(A)

Die Zu- und Abfahrten zu den PKW-Stellpl±tzen erfolgt er eine Zufahrt von der Grimmer Straöe aus.

(siehe LAGEPLAN - BILD 1). Die Fahrh±ufigkeit richtet sich in erster Linie nach der zuvor genannten

Bewegungsh±ufigkeit auf den 5 tellpl±tzen.

Die Daten zur Verkehrsbelastung DTV ergeben sich aus der Anzahl der SteIIpI±tze und der

angenommenen Bewegungsh±uflgkeit Die Fahrgeschwindigkeit wird mit 30 km/h angesetzt Die

schalltechnischen Eigenschaften des Fahrbahnbelags (Asphalt oder ein Belag mit ±hnlichen akustischen

Eigenschaften) werden mit einem Korrekturwert von 0 dB(A) berksichtigt

Aufbauend auf den nach RLS 90 berechneten Schallemissionspegeln Lm,E werden die I±ngenbezogenen

Schallleistungspegel aus dem Zu- und Abfahrtsverkehr entsprechend der Bayrischer Parkplatzl±rmstudie

berechnet.

Die Umrechnung des Schallemissionspegel (LmE) nach RLS zum l±ngenbezogenen Schallleistungspegel

(LAmad), erfolgt entsprechend der Parkplatzl±rmstudie durch eine Korrektur von KRLS = 19 dB.

In der folgenden TABE LLE 14 werden die sich aus der angesetzten Fahrh±uflgkeit ergebenden Pegel

ausgewiesen.

TABELLE 14: Emissionsdaten Freif]±chenverkehrzu den Parkpl±tzen im Gewerbegebiet

Vorgang /Straöe Anzahl Hhstgeschwi BLG
ndigkeit

Zu- und Abfahrten je Stunde km / h nach R L5 [dB(A) [dB(A)/ml

Tag vr 90 Tag Tag

1 2 3 4 5 6

P9
3,5 30 1,0 36,0 55,0

P 10
2,4 30 1,0 34.4 53,4

Die Emissionen des Verkehrs auf der Zu- und Abfahrt werden als Linienquelle in das schalltechnische Modell

integriert.

5.2.4 EINKAUFSWAGEN - SAMMELBOX

Vor dem REWE-Markt und dem Drogerie-Markt sind Aufstellfl±chen f Einkaufswagen geplant Es wird

davon ausgegangen, dass sich die Einkaufswagen in Sammelboxen befinden. Die Einhausung der

Einkaufwagen wird, bis auf eine a ffnung als Zugang, als umlaufend geschlossen betrachtet
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Die E inkaufswagen des ALDI-Marktes befinden sich innerhalb des Gebtudes. Am Textilmarkt werden keine

Einkautswagen zur Verfung gestellt

Es wird davon ausgegangen, dass die H±ufigkeit des betrachteten Vorgangs Itin- und Ausstapeln von

E inkaufswagen‘ sich aus der H±ufigkeit der Parkplatzbenuuung ergibt. Das bedeutet dass im Sinne eines

Maximalansatzes davon ausgegangen wird, dass alle motorisierten Kunden einen Einkaufswagen

benutzten.

Die Anzahl der fuöl±ufigen Kunden wird durch die Kunden, welche ohne Einkaufkorb in den Markt gehen,

kompensiert.

Die Bewegungsh±ufigkeit und damit die t±gliche Anzahl der Kunden, wird nach den Vorgaben der

Bayrischen Parkplatzl±rmstudie ermittelt

REWE-Markt N = 0,1 So = 1.696 m 1.272 Kunden innerhalb 15 Stunden a ffnungszeit

Drogerie-Markt N = 0,04 Bo = 850 m/k 204 Kunden innerhalb 12 Stunden a ffnungszeit

Daraus ergeben sich fw den REWE-Markt 2.544 und f den Drogerie-Markt 408 Ein- und

Ausstapelvorg±nge. In diesem Gutachten wird davon ausgegangen, dass hier ger±uscharme

Einkaufswagen aus Kunststoff Verwendung finden.

Die Formel zur Berechnung des Modellschallleistungspegels Lv&mod ltinkaufswagen-Sammelbox‘ ist der

ANLAGE 1 zu entnehmen. Im Rahmen der Schallimmissionsprognose kann von

Schallleistungsmittelungspegeln LwA ausgegangen werden /1 1/.

In der TABELLE 15 sind die Emissionsdaten zur Ermittlung des Modellschallleistungspegels f die

Einkaufswagen-Sammelbox zusammenfassend ausgewiesen. Dabei wird von der vorgenannten Anzahl der

Ein- und Ausstapelvorg±nge und der Grundfl±che der Sammelboxen (am REWE-Markt 15 ma am

Drogerie-Markt 10 m1 ausgegangen.

TABELLE 15: Emissionsdaten der Einkaufswagen-Sammelbox, tags

Emittent Benennung LwA.-h DL DL5 DLs L‘CvA,rnod

[dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB(A)/m

1 2 3 4 5 5 6

R-ES 01 Einkaufswagen 66,0 34,1 -11,8 -12,04 76,3

Sammelbox, REWE

T-ES 02 Einkaufswagen 66,0 26,1 -10,0 -12,04 70,1

Sammelbox, Drogerie
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Die Ger±usche, die beim Bewegen der Einkaufswagen auf dem Parkplatz auftreten, sind in der

Emissionsermittlung 14(undenparkpl±tze‘, erfasst /13/. Die Impulshaltigkeit der Ger±usche wird abweichend

zur TA L±rm im Emissionsansatz berksichtigt

5.2.5 ENTSORGUNG VERPACKUNGSM- LL

Schneckenverdichter

Im jetzigen Planungsstand ist die Gestaltung der Mlentsorgung nicht abschlieäend festgelegt. Im Sinne

eines worst-case-Ansalzes wird davon ausgegangen dass zur Entsorgung von Papier- und Kartonabf±IIen

ein Verpresssystem mit einem Schneckenverdichter und dem zugeh½lgen Container zur Verfung steht

Das Verpresssystem befindet sich neben dem erdachten Anlieferbereiche des REWE-Marktes an der

tlichen Fassadenseite.

Die E missionsdaten des Schneckenverdichters beruhen auf Messungen des Hersteller mit

Lpsm = 60 dB(A) (/1 3. Als Betriebszeit wird im Beurtetlungszeitraum tags eine Dauer von insgesamt einer

Stunde zum Ansatz gebracht(mehrmaliger kurzzeitiger Betrieb).

TABELLE 16: Emissionsdaten Schneckenverdichter, tags

E mittent Vorgang LWA tges DT Lw&mod

[dB(A)] [mm] [dB] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6

R-SV Schneckenverdichter 82 60 12,0 70,0

Die Emissionsquelle 5V wird als Punktschallquelle entsprechend ihrer Lage modelliert

5.2.6 HUNDEGEBELL IN KHOLLYS HUNDEKITA‘

Aufbauend auf umfangreichen Untersuchungen und Messungen zur Ermittlung der Schalleistungspegel

‘Bellender Hund kann man f die rechnerische Ermittlung der Ger±uschimmission von einem

Punktschalleistungspegel (PSP) von 109-112 dB(A) ausgehen.

Diese Pegelwerte basieren auf Messungen nach dem Takt-Maximalpegelverfahren (LAFT,m Taktdauer =

5 5). Daraus ergibt sich, dass der Einfluss eines zweiten, dritten usw. bellenden Hundes auf die Høe der

Ger±uschimmission, nicht durch die einfache energetische Addition der einzelnen bellenden Hunde

ermittelt werden kann.

Die von Hunden verursachten Ger±usche sind wesentlich durch die Folge der Bellimpulse bestimmt

jedem 5-Sekunden-Zeitabschnitt wird der h@hste vorkommende Spitzenpegel LAFmax zugeordnet Ein

weiterer Schallimpuls von einem zweiten Hund f&irt dann zu keiner weiteren Erhung dieses

Taktpegels (Betrachtung analog zum Tennisspiel, VDT 3770 E). Die Anzahl der im betrachteten 5 -

Sekunden - Intervall bellenden Hunde ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Selbst im

l4ingstigsten‘ Fall, d.h. mehrere Hunde bellen gleichzeitig, ergibt sich auf Grund des vendvendeten

Taktmaximalpegels keine Pegelerhøung.
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Auf Grund von Untersuchungen zum Beilverhalten von Hunden kann f das Bellen eines Hundes ein

Schalleistungspegel von 109 dß(A) angeset werden. In diesem Wert ist die lmpulshaltigkeit bereits

berksichtigt Die Tonhaltigkeitwird mit einem Zuschlag von 3 dB(A) beraksichtigt

F den Beurteilungszeitraum Kag‘ wird angenommen, dass in dieser Zeit insgesamt 60 Minuten gebellt

wird. Auf der Aufenthalfsfl±che mit einer Fl±che von ca. 1.498 m/ergibt somit ein fl±chenbezogener

immissionswirksamer 5 challeistungspegel von:

Beurteilungszeitraum Tag: IFSP = 68,2 dB(A)/rrg

Die Emissionsquelle Hundebellen wird als Fltchenschallquelle entsprechend ihrer Lage modelliert

52.7 L- FTUNGS- UND KLIMATECHNJK

Im Gewerbegebiet lErimmer Straöe 11-14‘ wurden keine ltungs- und klimatechnischen Anlagen

vorgefunden.

Derartige Anlagen sind am vorhandenen ALDI-Markt bereits in Betrieb. F die anderen geplanten

Handelseinrichtungen sind klima- und lufttechnischen Anlagen (LA) entsprechend vorgesehen.

Die Lage und Anzahl dieser Anlagen war zum vorliegenden Planungsstand noch nicht abschlieöend

festgelegt worden. Es werden daher Annahmen aus vergleichbaren Bauvorhaben herangezogen. In der

TABELLE 17 sind die Emissionsdaten fw- diese Quellen ausgewiesen. Die Emissionen werden tags und

nachts im schalltechnischen Berechnungsmodell angeset.

Die Schallleistungspegel LwA,soII fs diese lufttechnischen Anlagen sind in der TABELLE 17, SPALTE 4 als

Zielstellung f den Ausrter ausgewiesen und zur Vermeidung schalltechnischer Konflikte zwingend

umzusei7en.

TABE LLE 17: E missionsdaten lufttechnische Anlagen (LA)

E mittent Benennung LWA LwA,so]I LwA.rrod.gsfracIt

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5

R-LAO1 Auäenger±t f Klimaanlage, 81,0 81,0
Daikin - EWYQ 040 BAW

R-LAO2 TECO - Verf1sigerfa Kilanlage 71,0 71,0
WVR 135-1 63 EC

R-LAO3 Zulufttnung Ltungsanlage -- 66,0 66,0

R-LAO4 Abluftøfnung Ltungsanlage 66,0 66,0

R-LAOS Au6en-Klimager±t, B±ckerei 66,0 66,0

D-LAO6 Luft-W±rmepumpe Drogeriemarkt 71,0 71,0

T-LAO7 Luft-W±rmepumpe Drogeriemarkt 71,0 71,0
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A-LAO8 Verf]siger, Aldi-Markt, Bestand 71,0 71,0

A-LAO9 EntItung Backraum, Aldi-Markt, Bestand 70,6 71,0 71,0

A-LA1O Entltung Kilzone, Aldi-Markt, Bestand 62,0 62,0

A-LA1 1 Entltung Kilzone, Aldi-Markt. Bestand 62,0 62,0

A-LA12 Entlturig Ladezone, Aldi-Markt, Bestand 62,0 62,0

* hier handelt es sich um Geb±udeøfnungen, sodass diese vom Innenpegel und der‘ ffnung abh±ngig sind

— Schallwerte im Datenblatt des Herstellen sind nicht f die konkrete E inbausituation gtig
- durch Messung elTnittelt

Die luft- und klimatechnischen Anlagen sind entsprechend Stand der Technik auszufiren (abgestrahlte

Schallspektrum sind einzeltonfrei, schwingungsisolierte Aufstellung der Verdichter, etc).

Anmerkung: Die Zielstellung f die lufttechnischen Anlagen basiert auf den einzuhaltenden

Immissionsrichtwerten nachts. Besteht organisatorisch die Mlichkeit einzelne in

TABELLE 17 aufgefrte Anlagenteile nur im Tagzeitraum zu betreiben (06:00 bis 22:00

Uhr), so kø-mnen die ausgewiesenen Zielstellungen LwA,soll f die jeweilige Anlage im

Tagbetrieb um 10 dB erhøit werden,

6. ERMITTLUNG DER BEURTEILUNGSPEGEL

6.1 BERECHNUNGSPR MISSEN

Grundlage der Berechnungen sind die gtigen Regelwerke der Schallausbreitung (DIN 150 961 3-2/ RLS

90). In den Berechnungen ist eine ausbreitungsbegistigende Mitwindwetterlage bzw. eine leichte

Bodeninversion berksichtigt Langzeitmittelungspegel, in denen die meteorologische Korrektur nach

DIN 150 9613-2 berksichtigt wird, liegen erfahrungsgem±ä unterhalb der berechneten Werte.

Fa die schalltechnischen Berechnungen zur Ermittlung der Beurteilungspegel wird ein dreidimensionales

Modell erstellt. In diesem Modell sind alle Emittenten und die Schallausbreitung beeinflussenden Daten

enthalten. Das Modell besteht aus mehreren Dateien und Datenbanken.

In der Einzelpunktberechnung wurden die im BILD 01 - LAGEPLAN als ma6gebende Immissionsorte

ausgewiesenen Immissionspunkte IP 01 bis IP 18 zugrunde gelegt

Folgende Pr±missen liegen der Berechnung zu Grunde:

a Isophonenkarte: Raster der Berechnung 2,5 m, Immissionshøie 4,0 m

E inzelpunktberechnungen:

Lage der Immissionsorte: 0,5 m vor geøTnetem Fenster der betreffenden Fassade;

Aufpunkthølen: entsprechend der GeschosshQhen.

Nach TA L±rm sind folgende Korrekturen/Zuschl±ge bei der Ermittlung des Beurteilungspegels Lr zu

bermksichtigen:
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a f impuishaltige Emissionen ein Impuiszuschlag Ki

a fTon- oder Informationshaltigkeit ein Zuschlag KT

a f&‘ l6tunden mit erhø,ter Empfindlichkeit‘ ein Zuschlag KR (nur bei WA und WR)

Die energetische Summe der anteiligen Beurteilungspegel ergibt die dem Planungsgebiet lt inkaufszentrum

G rimmer Straöe ‘und dem Gewerbegebiet lCrimmer Straöe 11-14‘ zuzuordnenden Beurteilungspegel Lr.

6.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE GEWERBE

Die Berechnungsergebnisse f die gewerblichen Emittenten sind als Isophonenverlauf, getrennt f den

Zeitraum TAG und NACHT, mehrfarbig und fl±chendeckend, graphisch dargestellt s.

PEGELKLASSENDARSTELLUNG- BILD 5 UND 6.

Diese Isophonen (Linien gleicher Schallpegel) spiegeln die zu erwartende Ger±uschsituation im

Beurteilungsgebiet wider. Sie ermQlichen einen anschaulichen - berblick er den Verlauf der

Schallimmission und deren qualitative Beurteilung.

Als Ergebnis der Einzelpunktberechnung sind darer hinaus, zur quantitativen Beurteilung der

schalltechnischen Situation, die Beurteilungspegel Lr f‘ den ausgew±hlten Immissionspunkt in

Abh±ngigkeit der Geschoöhøie in derTABE LLE 18 ausgewiesen.

Die berechneten Mittelungspegel werden zur Beurteilung den Immissionsrichtwerten der

Beurteilungszeitr±ume Tag und Nacht gegenergestellt

TABELLE 18 :Beurteilungspegel- Lrdurch Gewerbe, in den Beurteilungszeitr±umenTag u. Nacht

Immissionspunkt geplante Immissions- Beurteilungs- - berschreitung des
Nutrung richtwerte IRW pegel Lr IRW

Bezeich- Aufpunkt- tags /nachts tags / nachts tags /nachts
nung he

[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6

IP 01 2,8 WA 55 /40 58,6 / 37,5 3,6 /--

IP 01 5,8 WA 55 /40 60,0 /37,9 5,0 /-

IP 01 8,8 WA 55 /40 60,3 /38,8 5,3 /--

IP 02 2,8 WA 55 /40 55,9 /31,8 0,9 1--

IP 02 5,8 WA 55 /40 56,0 /33,7 1,0 /

IP 02 8,8 WA 55 /40 56,1 /36,2 1,1 /

IP 03 2,8 WA 55 /40 44,4 /35,8 --

IP 03 5,8 WA /40 44,8 /36,0 -- /
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IP 03 8,8 WA 55 /40 46,0 /36,8 -- 1--

IP 04 2,8 WA 55 /40 /43,4 -- /3,4

IP 04 5,8 WA 55 /40 49,4 /43,1 -- / 3,1

IP 04 8,8 WA 55 / 40 49,2 /42,6 -- / 2,6

IP 05 2,8 WA 55 /40 50,9 /44,0 -- /4,0

IP 05 5,8 WA 55 /40 50,7 /43,6 -- / 3,6

IP 05 8,8 WA 55 /40 50,9 /43,4 -- /3,4

IP 06 2,8 WA 55 /40 49,4 /29,8

IP 06 5,8 WA 55 /40 50,8 /30,1 --

IP 06 8,8 WA 55 /40 52,2 /31,2 --

IP 07 2,8 WA 55 /40 58,3 /23,0 3,3 /--

II‘ 07 5,8 WA 55 /40 59,8 /23,6 4,8 ‚‘--

IP 07 8,8 WA 55 / 40 60,4 / 27,3 5, / --

IP 08 2,8 WA 55 /40 55,6 /25,4 0,6 /--

IP 08 5,8 WA 55 /40 56,9 /25,5 1,9 /--

IP 08 8,8 WA 55 /40 58,0 /29,6 3,0 /--

jp 09 2,8 WA 55 /40 46,3 /34,2 --

IP 09 5,8 WA 55 /40 46,9 /35,2 --

IP 09 8,8 WA 55 /40 48,5 /38,8 --

IP 10 2,8 WA 55 /40 52,5 /43,4 -- /3,4

IP 10 5,8 WA 55 /40 52,6 /43,1 -- /3,1

IP 10 8,8 WA 55 /40 53,0 /43,5 -- /3,5

IP 11 2,8 WA 55 /40 51,5 /40,9 --/0,9

w 11 5,8 wA 55 /40 52,1 /41,4 -- / 1,4

IP 11 8,8 WA 55 /40 52,8 /42,1 -- /2,1

1V 12 2,8 WA 55 /40 56,3 /44,9 1,3 /4,9

IP 12 5,8 WA 55 /40 57,2 /44,3 2,2 /4,3

1V 12 8,8 WA 55 /40 57,7/441 2,7 /4,1

IP 13 2.8 MI 60 /45 52,2 /42,0 --

IP 13 5,8 MI 60 /45 53,1 /42,8 --

IP 13 8,8 MI 60 /45 53,9 /44,0 --

IP 14 2,8 MI 60 /45 55,0 /42,4 --

IP 14 5,8 MI 60 /45 56,0 /43,7 --

IP 14 8,8 MI 60 /45 56,7 /45,4 -- /0,4

IP 15 2,8 Ml 60 /45 52,3 /40,4 --
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IP 15 5,8 MI 60 /45 53,2 /41,9 --

IP 15 8,8 MI 60 /45 54,0 /44,9 --

IP 16 2,8 MI /45 51,2 /35,6 --

IP 16 5,8 MI 60 /45 51,9 /37,1 --

IP 16 8,8 MI 60 /45 52,7 /42,1 --

IP 17 2,8 MI 60 /45 52,5 /35,0 --

IP 17 5,8 MI 60 /45 53,3 /36.5 --

IP 17 8,8 MI 60 /45 54,2 /40,1 --

IP 18 2,8 MI 60 /45 52,7 /35,9 --

JP 18 5,8 MI 60 /45 53,6 /37,0 --

IP 18 8,8 MI 60 /45 54,5 /40,3 --

Die Berechnungen weisen aus, daö die Immissionsrichtwerte nach TA-L±rm an der geplanten
schutzwdigen Wohnbebauung, im Zeitraum TAG und NACHT an mehreren Immissionsorten

erschritten werden.

Im Anhang werden f- die Immissionspunkte 1P02, IPOS, IP1O und 1P12 die anteiligen Beurteilungspegel

dargestellt Aus dieser Aufstellung ist zu erkennen, welche Schallquellen entscheidend zu den

- berschreitungen der Immissionsrichtwerte fren.

- berschreitungen im Beurteilungszeitraum I‘tags‘

Erkennbar wird, dass die - berschreitungen im Tageszeitraum an den IPO1 und 1P02 (sitliche

Geb±udefassaden) im Wesent]ichen durch den Parkplaverkehr auf dem vorhandenen ALDI-Parkplatz

und dem geplanten REWE-Parkplatz herr&ren. Deutlichen Einfluss auf die Ger±uschsituation haben

weiterhin die Verladeger±usche und die LKW-Kilboxen im Ladebereich des ADLI-Marktes.

Am 1P07 (nordwestliche Geb±udefassaden) kommt es durch das Bellen der Hunde auf dem Hundeplatz

(l4-lollys Hundekita) zur - berschreitung des Immissionsrichtwertes f den Beurteilungszeitraum ‘tags.

- berschreitungen im Beurteilungszeitraum ll,achts‘

Die - berschreitungen im Nachtzeitraurn an den 1P04, 1P05, IP1O, IP11 und 1P12 werden im Wesentlichen

durch den Parkplatzverkehr auf den Parkpl±tzen hervorgerufen, die sich in unmittelbarer N±he zu den

Wohngeb±uden befinden.

6.3 BERECHNUNGSERGERNISSE SCHIENENVERKEHR

Die Berechnungsergebnisse f- den Schienenverkehr sind als Isophonenverlauf, getrennt fw den

Zeitraum TAG und NACHT, mehrfarbig und fl±chendeckend, graphisch dargestellt s.

PEGELKLASSENDARSTELLUNG- BILD 7 UND 8.
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Diese Isophonen (Linien gleicher Schalipegel) spiegeln die zu erwartende Ger±uschsituation im

Beurteilungsgebiet wider. Sie ermIichen einen anschaulichen - berblick er den Verlauf der

Schallimmission und deren qualitative Beurteilung.

Als Ergebnis der Einzeipunktberechnung sind darer hinaus, zur quantitativen Beurteilung der

schalltechnischen Situation, die Beurteilungspegel Lr fa den ausgew±hlten Immissionspunkt in

Abh±ngigkeit der Geschoöhøie inder TABE LLE 19 ausgewiesen.

Die berechneten Beurteilungspegel werden zur Beurteilung den Orientierungswerten der DIN 18005 in

den Beurteilungszeitr±umen TAG und NACHT gegenergestellt

TABELLE 19: Beurteilungspegel
- Lr durch Schienenverkehr (ohne L±rmschutzwand);

in den Beurteilungszeitr±umen Tag und Nacht

Immissions punkt geplante Orientierungs- Beurteilungs- - berschreitung des
Nuung werte 0W pegel Lr 0W

Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts
nung høie

[m] [dB(Afi [dB(Afl [dB(A)]

1 2 3 4 5 6

IP 01 2,8 WA 55 /45 48,1 /47,3 -- /2,3

IP 01 5,8 55 /45 49,4 /48,6 -- /3,6

IP 01 8,8 WA 55 /45 50,8 /50,0 -- /5,0

IP 02 2,8 WA 55 /45 54,0 /53,2 -- /8,2

IP 02 58 WA 55 /45 55,2 /54,4 0,2 / 9,4

IP 02 8,8 WA 55 /45 56,2/554 1,2 / 10,4

IP 03 2,8 WA 55 /45 60,6 / 598 5,6/14,8

IP 03 5,8 WA 55 /4s 62,3 /61,5 7,3 /16,5

IP 03 8,8 WA 55 /45 62,8 /62,0 7,8 / 17,0

IP 04 2,8 WA “‘5 ‚4 /56,6 2,4 / 11,6

IP 04 5,8 WA 55 /45 59,0 /58,2 4,0 / 13,2

IP 04 8,8 WA ss /45 59,8 /59,0 4,8 / 14,0

IP 05 2,8 WA 55 /4s 56,8 /56,0 1,8 /11,0

IP 05 5,8 WA 55 / 45 58,4 / 57,6 3,4 / 12,6

IP 05 8,8 WA 55 /45 59,3 /58,5 4,3 / 13,5

IP 06 2,8 WA 55 / 45 60,6 / 59,8 5,6 / 14,8

IP 06 5,8 wA /45 62,3 /61,5 7,3 / 16,5

IP 06 8,8 WA 55 /45 62,7 /61,9 7,7 /16,9

IP 07 2,8 WA 55 /45 57,5 /56,7 2,5 /11,7
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IP 07 5,8 WA 55/45 59,1 /58,3 4,1 /13,3

IP 07 8,8 WA 5 /45 59,9 /59,1 4,9 / 14,1

IP 08 2,8 WA 55 145 51,8 /51,0 -- /6,0

IP 08 5,8 WA 55 /45 52,4 /51,6 -- /6,6

IP 08 8,8 WA 55/45 53,1 /52,3 --/7,3

IP 09 2,8 WA 55 /45 32,3 /31,5 --/--

IP 09 5,8 WA s /45 34,8 /34,0 /--

IP 09 8,8 WA 55 /45 41,3 /40,5 --

IP 10 2,8 WA sS /45 47,8 /47,0 -- /2,0

IP 10 5,8 WA 55 /45 48,6 /47,8 -- /2,8

IP 10 8,8 WA 55 /45 49,8 /49,0 -- /4,0

IP 11 2,8 WA 55 /45 50,6 /49,8 -- /4,8

jp i 5,8 WA 55 /45 51,4/50,6 --/5,6

IP 11 8,8 WA 55 /45 52,3 /51,5 --/6,5

IP 12 2,8 WA 55 /45 32,6 /31,8 --

IP 12 5,8 WA 5 /45 35,1 /34,3 --

IP 12 8,8 WA 55 /45 41,6 /40,8 --

IP 13 2,8 MI 60 /50 47,2 /46,4 --

IP 13 5,8 MI 60 /50 48,2 /47,4 -- 1--

IP 13 8,8 MI 60 /50 49,5 /48,7 -- 1--

IP 14 2,8 MI 60 /50 44,0 /43,2 --

IP 14 5,8 MI 60 /50 /44,7 -- 1--

IP 14 8,8 MI 60 /50 47,2 /46,4 -- /0,4

IP 15 2,8 MI 60 /50 49,0 /48,2 -- 1--

IP 15 5,8 MI 60/50 49,7/48,9

IP 15 8,8 MI 60/SO 50,0/49,2

IP 16 2,8 MI 60/SO 50,4/49,6 --/--

IP 16 5,8 MI 60 /50 50,8 /50,0 -- 1--

12 16 8,8 MI 60 /50 51,3 /50,5 --/0,5

IP 17 2,8 rvlI 60 /50 51,5 /50,7 -- /0,7

IP 17 5,8 Mt 60/50 52,0 / 51,2 --/1,2

IP 17 8,8 MI 60 /50 52,6/51,8 --/1,8

IP 18 2,8 MI 60 / 50 50,2 /49,4 -- /--

IP 18 5,8 MI 60 /50 50,8 /50,0 —/--

IP 18 8,8 MI 60 /50 51,6 /50,8 -- /0,8
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Im Ergebnis zeigt die Berechnung der Beurteilungspegel Lr (Tag / Nacht) fa den Schienenverkehr, dass

die entsprechenden Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, im Bereich der geplanten

Bebauung, im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht zum Teil deutlich erschritten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV, welche die Zumutbarkeitsgrenzen des betroffenen Gebietes

darstellen, werden insbesondere im Beurteilungszeitraum Nacht an mehreren Immissionspunkten

deutlich erschritten.

TABELLE 20: Beurteilungspegel
- Lr durch Schienenverkehr (mit L±rmschutzwand, Høie 4 m);

in den Beurteilungszeiw±umen Tag und Nacht

Immissionspunkt geplante Orientierungs- Beurteilungs- - berschreitung des
Nutzung werte 0W pegel Lr 0W

Bezeich- Autpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts
nung høie

[ml [dB(Afl [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6

IP 01 2,8 WA 55 /45 46,9 /46,1 -- / 1,1

El‘ 01 5,8 WA 55 /45 48,6 /47,8 -- /2,8

II‘ 01 8,8 WA 55 /45 50,3 /49,5 -- /4,5

IP 02 2,8 WA 55 /45 52,0 /51,2 -- / 6,2

IP 02 5,8 WA 55 /45 53,8 /53,0 -- /8,0

IP 02 8,8 WA 55 / 45 55,4 / 54,6 0,4 / 9,6

IP 03 2,8 WA 55 /45 53,4 /52,6 -- /7,6

IP 03 5,8 WA 55 /45 58,8 /58,0 3,8 / 13,0

II‘ 03 8,8 WA 55 /45 62,8 /62,0 7,8 / 17,0

IP 04 2,8 WA 55 ‘45 49,6 /48,8 -- /3,8

IP 04 5,8 WA 55 / 45 55,2 / 54,4 0,2 / 9,4

IP 04 8,8 WA 55 /45 59,8 /59,0 4,8 / 14,0

IP 05 2,8 WA 55 ‚‘45 49,5 /48,7 --

IP 05 5,8 WA 55 /45 54,6 /53,8 -- /8,8

JP 05 8,8 wA 55 /45 59,3 /58,5 4,3 / 13,5

IP 06 2,8 WA 55 /45 53,3 /52,5 -- /L5

IP 06 5,8 WA 55 “5 58,7 /57,9 3,7 / 12,9

IP 06 8,8 WA /45 62,7 /61,9 7,7 / 16,9

IP 07 2,8 WA 55 /45 54,9 /54,1 -- /9,1

IP 07 5,8 WA 57,3 /56,5 2,3 / 11,5
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IP 07 88 WA 55 /45 5g, /59,1 49 / 14,1

IP 08 2,8 WA 55 /45 51,7 /50,9 --159

IP 08 5,8 WA 55 /5 52,3 /51,5 -- /6,5

IP 08 8,8 WA 55 /5 53,0 /52,2 -- /7,2

IP 09 2,8 WA 55 5 32,3 /31,5 -- /--

IP 09 5,8 WA 55 34,8 /34,0 -- 1--

IP 09 8,8 WA 55 /45 41,3 /40,5 --

IP 10 2,8 WA 55 /45 43,1 /42,3 --

IP 10 5,8 WA 55 /45 45,1 /44,3 --

IP 10 88 WA 55 /45 47,6 /46,8 -- / 1,8

IP 11 2,8 WA 55/45 45,1 /44,3

jp 5,8 WA 55 /45 47,1 /46,3 -- / 1,3

IP 11 8,8 WA 55 /45 49,4 /48,6 --/3,6

IP 12 2,8 WA s /45 32,6 /31,8 --

IP 12 5,8 WA 55 /45 35,1 /34,3 --

IP 12 8,8 WA 55 /45 41,6 /40,8 -- 1--

IP 13 2,8 MI 60 /50 42,8 /42,0 --

IP 13 5,8 MI 60 /50 45,0/44,2

IP 13 8,8 MI 60 /50 47,5/46,7 -4--

IP 14 2,8 MI 60 / 50 44,0 /43,2 --

IP 14 5,8 M 60 /50 -- 1--

IP 14 8,8 MI 60 /50 47,1 /46,3 --

IP 15 2,8 MI 60 /50 47,2 /46,4 --

IP 15 5,8 MI 60 /50 48,0 /47,2 --

IP 15 8,8 MI 60 /50 48,3 /4L5 -- 1--

IP 16 2,8 MI 60 /50 50,2 /49,4 -- 1‘--

IP 16 5,8 MI 60 /50 50,7/49,9

IP 16 8,8 MI 60 /50 51,2 /50,4 --

IP 17 2,8 MI 60 /50 51,2 /50,4 --/0,4

IP 17 5,8 MI 60/50 51,8 /51,0 --/1,0

IP 17 8,8 MI 60/50 52,4/51,6 --/1,6

II‘ 18 2,8 MI 60/50 50,2 /49,4

IP 18 5,8 MI 60 / 50 50,8 /50,0 —

IP 18 8,8 MI 60 /50 51,6 /50,8 --/0,8
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Die Berechnung der Beurteilungspegel Lr (Tag / Nacht) fM den Schienenverkehr zeigt dass, es durch die

L±rmschutzwand an der Grundstksgrenze entlang der Bahnstrecke, zu einer Verringerung der

- berschreitungen der Beurteilungspegel kommt. Dies ist insbesondere im Erdgeschoss und im 1.

Obergeschoss zu erkennen. Die entsprechenden Crientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1,

werden im Bereich der geplanten Bebauung, im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht weiterhin zum Teil

deutlich erschritten.

7. EINZELEREIGNISBETRACI-ITUNG

Um støende kurzzeitige Ger±uscheinwirkungen f‘ die Wohnbereiche zu vermeiden, ist nach

TA L±rm abzusichern, dass kurzzeitige - berschreitungen des Immissionsrichtwertes tags um mehr als 30

dB(A) und nachts um mehr als 20 dB(A) nicht auftreten.

In einer Einzelpunktberechnung wird im Beurteilungszeitraum tags der Immissionspegel f die relevanten

Einzelereignisse (El - £3) berechnet und mit den zul±ssigen Einzelereigniskriterien der TA L±rm

verglichen:

‚ El Vorgang: Abseen eines Containers LWAFmaM = 123,0 dB(A)

a E2 Vorgang: Kofferraumklappe LwAFrnax = 99,5 dB(A)

E3 Vorgang: Tazuschlagen Lkw LwAum = 108,0 dB(A)

F den Beurteilungszeitraum nachts wird nur die Auswirkung des Zuschlagens einer Kofferraumt auf den

Stellplafl±chen untersucht

Inder nachfolgenden TABELLEN 21 sind die Ergebnisse ausgewiesen. In Spalte 6 ist die - berschreitung

des Immissionsrichtwertes als Differenzbetrag angegeben. Dieser Differenzbetrag muss entsprechend TA

L±rm tags n 30 dB(A) und nachts 20 dB(A) sein.

TABELLE 21: Einzelereignisbetrachtung El, £2 und E3, Beurteilungszeitraum tags /nachts

Immissionspunkte Maximal Spienpegel am Spitzenpegel am - berschreitung
zul±ssiger Immissionsort Imniissionsort

5 pitzenpegel

Bezeichnung Aufpunkt- tags /nachts UMAx - tags LMAX - nachts tags /nachts
høie

[mi [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6

IP 01 EG 90 /75 73,2 65,5 0,0 /00

IP 01 1.OG 90 /75 73,9 65,2 0,0 /00

IP 01 2.OG 90 /75 73,9 64,8 0,0 /00

IP 01 3.OG 90 /75 73,6 64,3 0,0 /00
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IP 02 EG 90 /75 78,5 59,0 0,0 /00

IP 02 1.oG 90 /75 78,1 60,8 0,0 /00

II‘ 02 2.OG 90 /75 77,6 60,7 0,0 / 00

IP 02 3.OG 90 / 75 76,7 60,4 0,0 / 00

Bei den lichen Betriebsabl±ufen sind kurzfristige Ger±uschspitzen, welche rechnerisch den

Immissionsrichtwert tags um mehr als 30 dB(A) und nachts um mehr als 20 dB(A) erschreiten, nicht zu

erwarte n.

8 ANLAGENBEDINGTER VERKEHR AUF a FFENTLICI-IEN STRA6EN

In Absa 3 und 4, Punkt 7.4, TA L±rm, hei6t es zum anlagenbezogenen Verkehrsaulkommen auf

fentlichen Straöen: lcer±usche des An- und Abfahrtverkehrs auf ffentlichen Verkehrsfl±chen in einem

Abstand von bis zu 500 Metern vom Betriebsgrundstak sollen durch Maönahmen organisatorischer Art so

weit wie mlich vermindert werden, soweit

sie den Beurteilungspegel der Verkehrsger±usche fs- den Tag oder die Nacht rechnerisch um

mindestens 3 dB(A) erhøien,

a keine Vermischung mit dem rigen Verkehr erfolgt ist und

die lmmissionsgrenzwerte der Verkehrsl±rmschutzverordnung (16. BIrnSchV) erstmals oder weiter

gehend erschritten werden.‘

Diese Kriterien gelten kumulativ, d.h. nur wenn alle drei Bedingungen erflt sind, sollen durch Maänahmen

organisatorischer Art die Ger±usche des An- und Abfahrtverkehrs soweit wie mlich vermindert werden

/13L Die Zu- und Abfahrt zum Bebauungsplangebiet erfolgt er die Grimmer Straöe. Eine Vermischung

mit dem rigen Verkehr ist direkt gegeben. Eine weitere Betrachtung des anlagenbedingten Verkehrs

entf±llt daher. Organisatorische Maönahmen (in praxi das Eingrenzen der Ein- und Ausfahrizeiten) sind aus

l±rmschutztechnischer Sicht nicht angezeigt
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cc

9 ZUSAMMENFASSUNG

Durch die Stadt Greifswald ist beabsichtigt die Fl±chen im Bebauungsplangebiet Nr. 91

lt inkaufszentrum G rimmer Straöe‘ zu einem Einzelhandels- Gewerbe- und Wohnstandort mit

lnnenstadtn±he zu entwickeln.

Im silichen Teilbereich des Bebauungsplangebietes Nr 91 entlang der Grimrner Straöe (50 1 und 2)

soll der Einzelhandelsstandort weiterentwickelt und gefesUgt werden. In diesem Bereich gibt es bereits

mehrere Handelseinrichtungen (z.B. ALDI und kik). Die E rrichtung eines REWE-Marktes befindet sich im

P lanungsstadium.

Im nødlichen Bereich sind ursprglich Fl±chen f eine Mischnutzung (Ml) vorgesehen. Im

Zusammenhang mit der 1. nderung zum Bebauungsplan Nr. 91 war zu pren, ob auf einer Teilfl±che

die Immissionsrichtwerte f ein allgemeines Wohngebiet eingehalten werden.

Die Ger±uschsituation im Bereich der 1. nderung des Bebauungsplanes wird durch den

Schienenverkehr auf der Bahnstrecke Stralsund-Berlin, durch die Emissionen der angrenzenden

Gewerbebetriebe im Icewerbegebiet Grimmer Straöe 11-14‘ und durch die Handelseinrichtungen auf der

Teilfi±che 501 und 502 bestimmt

G ewerbel±rm

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung f den Gewerbel±rm sind mehrfarbig fl±chendeckend

als PEGELKLASSENDARSTELLUNG - BILD 5 UND 6 graphisch dargestellt

Die Berechnungen weisen aus, dass bei dem im Abschnitt 4.2 ausgewiesenen Emissionsansatz, die

lmmissionsrichtwerte f ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nach TA L±rm, an mehreren

Immissionsorten, in den Beurteilungszeitr±umen tags und nachts, erschritten werden (siehe

Einzelpunktberechnung: TABELLE 18). Die Immissionsrichtwerte fa Mischgebiete (MI) werden an allen

Immissionsorten eingehalten.

Wenn das Vorhaben der Umwandlung des Mischgebietes in ein allgemeines Wohngebiet weiter verfolgt

werden soll, werden Maönahmen zum Schutz vor sch±dlichen Umwelteinwirkungen entsprechend r so
BImS chc erforderlich. Der folgende Hinweis ist zu beachten:

a durch passive L±rmschutzmaönahmen ist die Schallabstrahlung der Stellpl±tze der

Handelseinrichtungen und des Anlieferbereiches des ALDI-Marktes abzuschirmen.

Bei normalem Betrieb sind kurzfristige Ger±uschspitzen, welche den Immissionsrichtwerttags um mehr als

30 dB(A) bzw. nachts um mehr als 20 dB(A) jerschreiten, nicht zu erwarten.
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Schienenverkehr

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung sind fa den Schienenverkehr mehrfarbig

fl±chendeckend als PEGELKLASSENDARSTELLUNG - BILD 7 BIS BILD 8 graphisch dargestellt F

einzelne konkrete Immissionspunkte IP 01 bis IP 18 werden die Beurteilungspegel als Einzelwerte in der

TABELLE 19aufgefrt.

Im Ergebnis zeigt die Berechnung der Beurteilungspegel Lr (Tag / Nacht) fa den Schienenverkehr, dass

die entsprechenden Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, im Bereich der geplanten

Wohnbebauung, in den Beurteilungszeitr±umen tags und nachts, an mehreren Immissionspunkten

erschritten werden.

In der TABELLE 20 sind die Berechnungsergebnisse dargestellt die sich unter 8erksichtigung einer

L±rmschulzwand (Høie 4 m) an der Grundstksgrenze entlang der Bahnlinie ergeben. Diese

L±rmschutzwand bewirkt eine deutliche Verbesserung f den Auöenbereich und die unteren Geschosse

der Bebauung.

Der folgende Hinweis ist zu beachten:

Zum Schutz vor sch±dlichen Umwelteinwirkungen durch 5 chienenverkehrsl±rm sollte im Bebauungsplan

der Bau einer L±rmschutzwand festgesetzt werden. Da eine L±rmschutzwand im 2. OG keine Wirkung

mehr zeigt sollten hier L±rmpegelbereiche in Verbindung mit einer kontrollierten Ltung nach DIN 4109

festgesetzt werden. Aus den L±rrnpegelbereichen sind die Anforderungen an die Luftschalld±mmung von

Auöenbauteilen entsprechend abzuleiten.

Seebad Heringsdorf, 15.12.2015 Dipl.- Ing. Klaus-Peter Herrmann
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ANLAGE 1 BEGRIFFSERI(L RUNG

SCHALLEMISSJON-ALLGEMEINEBEGRIFPE(NACHDIN18005-1:2002-07)

(Punkt-) Schallleistungspegel L

a zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verh±Itnisses der Schalileistung P zur

Bezugsschallleistung Pn

a Lw =

10 lug (P/l‘o) [dS(A)]

P: Die von einem Schallstrahler abgegebene akustische Leistung (Schalileistung)

Po: Bezugsschallleistung (Po = 1 pW = 102 Watt)

Pegel der I±ngenbezogenen Schailleistung L (auch 14±ngenbezogener Schallleistungspegel‘)

logarithmisches Maö fm die von einer Linienschaliquelle, oder Teilen davon, je L±ngeneinheit

abgestrahlte Schalileistung P -

a
10 IJIg (P7102Wm1) [dB(A)/m]

Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L:w = Lw - 10 Ig (L/1 m)

Schallleistung die von einer Linie mit der L±nge L pro m abgestrahlt wird. Dabei ist vorausgeset

dass die Schallabstrahlung gleichm±Öig er die gesamte L±nge verteilt ist

Pegel der fi±chenbezogenen Schalileistung L w (auch l41±chenbezogener Schallleistungspegel)

logarithmisches Maö f die von einer fi±chenhaften Schallquelle, oder Teilen davon, je

Fl±cheneinheit abgestrahlte 5 challleistung P

Lv

= 10 IJIg (P7102Wm2) [dB(A)/m

a Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L::w = Lw- 10 IJIg (5/im)

Schallleistung, die von einer Fl±che der Gr5e 5 pro mabgestrahlt wird. Dabei ist vorausgeset

dass die Schallabstrahlung gleichm±öig er die gesamte Fl±che verteilt ist

Modellschallleistungspegel LW,mod / L ‘mod / L Wmod

Im Berechnungsmodell zum Ansa gebrachte Schallleistungspegel f Ersatzschallquellen

komplexer zusammenh±ngender / zusammengefasster Anlagen und / oder technologischer

V org± nge.

Basis der Modellschallleistungspegel sind Werte aus der Literatur und / oder Ergebnisse die aus

orientierenden Messungen.
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SCHALLEMISSION- SPEZIELLE BEGRIFFE

Fahrger±usche

Die Emission !Fahrger±uschell wird rechnerisch nach folgender Beziehung ermittelt

Lwmo = LA:h+ 10g(n) - 10g(Tr) dB(A)Im

dabei bedeuten: LA,1h zeit]ich gemittelter Schallleistungspegel f einen Lkw pro Stunde auf einer

Strecke von im

n AnzaN der Lkw in der Beurteilungszeitt

T, Beurteilungszeitraum: Tag = 16 Stunden

Nacht = lauteste Nachtstunde

Betriebsger±usche /Warenumschlag

Der immissions bezogene 5 challleistungspegel f l€etriebsger±usche‘ bestimmt s ich:

Lw,i = LwA + LL1h + L dB(A)

dabei bedeuten: LT,lh Zeitkorrektiv, LT= 10 log (t8€ /Tlh), in dB

tges Gesamteinwirkzeit tges = t€ ¼n, in sec

Tih Bezugszeitraum 1 Stunde

te E inzelzeit in sec

L Einzelvorg±nge eines Vorganges pro Stunde, L0= 10 log (n), in dB

n Anzahl der Vorg±nge

L = LwAlh + L + L - Ls dB(A)

dabei bedeuten: LwA:h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel f einen Vorgang pro Stunde

Lj Zeitkorrektiv, LT = 10 og (t / Tr), in dB

hier 1 Stunde

Tr Beurteilungszeit inh

Lr L=i0log(n),indB

n Anzahl der Vorg±nge

Ls Fl±chenkorrektur, Ls = 10 log (5 / So), in dB mit So = 1 mJ
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Parkverkehr

Grundlage der E missionserrriittlung ist die 6. Auflage der Bayerischen Parkplatzl±rmstudie. Der

immissionswirksame F l±chenschallleistungspegel (IFS P) eines P arkplaes ergibt sich aus folgender

Gleichung:

= L WAO + KPA + K, + 2,5 IogB —9) + 10 Iog(B N) + Ksrro — 10 1og(-) [dB(A)/m

mit

a LwAcGrundweftfaeinen Parkvorgang = 63 dB(A)

KPA Zuschlag f die Parkplatzart in dB

Ki Zuschlag f die Impulshaltigkeit in dB

f Stellpl±e je Einheit der Bezugsgrø5e

B Bezugsgrø5e (Netto-Verkaufsfi±che, Anzahl der Stellpl±tze etc.)

N Bewegungsh±ufigkeit PKW pro Einheit und Stunde

a KsfroZuschlag f unterschiedliche rahrbahnoberfl±chen in dB

a 5 Gesamtf]±che bzw. Teilfl±che des Parkplaes in mR

Zufahrten zum Parkplatz

Die Berechnung des E missionspegels LmE erfolgt nach den in der Richtlinie f L±rmschu an Stra6en

(RLS-90) vorgegeben Algorithmen.

Emissionspegel Lmn

beschreibt die St±rke der Schallemission von einer Straöe oder einem

Fa hrs tre ife n

berechnet sich aus der Verkehrsst±rke, dem Lkw-Anteil, der zul,

Høhstgeschwindigkeit der Art der Straöenoberfl±che und der L±ngsneigung der Straöe

+ D + Dstro + D5 + DE

mit

a L5 Mittelungspegel

D Korrektur f unterschiedliche zul±ss ige Hahstgeschwindigkeiten

£ D;rrö Korrektur f die unterschiedlichen Straöenoberfl±chen

Zuschlag fw Steigungen und Gef±lle nach

DF Korrektur zur Berksichtigung von Einfachreflexion (wird durch das

5 challausbreitungsberechnungsprogramm berksichtigt)
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Mittelungspegel

= 37,3 + 10 Ig [M (1 + 0,082 p)] [G 1. II

mit

M ma6gebende stmiclliche Verkehrsst±rke [Kfz/h]

p maögebender Lkw-Anteil (Lkw mit einem zul. Gesamtgewicht er 3,5 t) [%]

Geschwindigkeitskorrektur Dv

durch die Korrektur werden von 100 km/h abweichende zul. Hahstgeschwindigkeiten berksichtigt

fD \
100 + (1oT5

— 1) p
= L,,,—37,3+ iolg

100 +8,23p [GL IIJ

= 27,7 + 10 lg[i + (0,02 vp)3] [Cl. III.]

LL. = 23,.1 + 12,5 1g(LkW) [CI. IV.]

[Gl.V.J

mit

a vzul. Hahstgeschwindigkeitfa Pkw (mmd. 30 km/h, max. 130 km/h) [kmlhl

a v,,zuI. H@hstgeschwindigkeitf& Lkw (mmd. 30 km/h, max. 80 km/h) [km/h]

a Lp,V,LL,,V Mittelungspegel fa 1 PkwAi bzw. 1 LkwAi

Steigungen und Gef±lle Dsrn

Dstg= 0,61g1—3 644IgI >5% [GLVL]

= 0 öf4lg 5% [Cl. VIII

mit g L±ngsneigung des Fahrstreifens [%]

Straöenoberfi±che

TABELLE 2: Korrektur D50.0 f unterschiedliche Straöenoberf]±chen

*Dstro in dB(A) bei zul. Hahstgeschw. von

Straöenoberfl±che 30 km/h 40 km,h ö50 kmih

1 2 3 4 5

1 nicht geriffelter Gussasphalt, Asphaltbetone
00 00 00

oder 5 plittmastixasphalte ‘

2 Betone odergeriffelte Cussasphalte 1,0 1,5 2,0

3 Pflaster mit ebener Oberfl±che 2,0 2,5 3,0

4 sonstiges Pflaster 3,0 4,5 6,0
* Fa l±rmmindernde Straöenoberfl±chen, bei denen aufgrund neuer bautechnischer Entwicklungen eine dauerhafte

L±rmminderung nachgewiesen ist knen auch andere Korrekturwerte berksichtigt werden.
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SCHALLIMMISSION

Mittelungspegel LAeq

A-bewerteter, zeitlicher Mittelwert des Schailpegels an einem Punkt (z.B. am

Immissionsort).

anteiliger Beurteilungs pegel Lran

Der Beurteilungspegel einer Ger±uschquelle (z.B. eines Anlagenteiles) ist

nach TA L±rm wie folgt definiert Der anteilige Beurteilungspegel LFdn ist gleich dem Mittelungspegel

LAeq eines Anlagenger±usches plus (gegebenenfalls) Zu- und Abschl±gen f Ruhezeiten und

E inzeltie sowie (gegebenenfalls) einer Pegelkorrektur f die Zeitbewertung entsprechend der

Beurteilungszeit.

Beurteilungspegel Lr

z Summenpegel, ermittelt durch energetische Addition der anteiligen

Beurteilungspegel Lranaller zu beurteilenden Ger±uschquellen.

Lr = 10• lo0.1.(LAe4_et+RT.i+KIJ+Ki)j
(Gl. Vffl.)

mit Tr
=

= 16 h tags /1 hnachts [Gl. .]

1 T Teilzeitj

N Zahl der gew±hlten Teilzeiten

1 LAeq,j Mittelungspegel w±hrend der TeilzeitT

1 cpmeteorologische Korrektur nach DIN 150 9613-2:1999-10 (Gleichung 22)
[In dervorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde Cmet = 0dB gesetzt]

1 KTj Zuschlag f Ton- und Jnformationshaltigkeit nach der TA-L±rm (1998) in der

Teilzeit j (Treten in einem Ger±usch w±hrend bestimmter Teilzeiten T ein oder
mehrere TQe habar hervor oder ist das Ger±usch informationshaltig, so betr±gt der

Zuschlag KT,J fw diese Teilzeiten je nach Auff±lligkeit 3 oder 6 dB.)

1 K1 Zuschlag fr Jmpulshaltigkeit nach der TA-L±rrn (1998) in der TeilzeitT (E nth±It das

zu beurteilende Ger±usch w±hrend bestimmter Teilzeiten T Impulse, so betr±gt Kt f diese
Teilzeiten: = LAFTeqJ - LAeQ,i [LAFTeg = Taktmaximal- Mittelungspegel mit der Taktzeit T = 5
Sekunden])

a Rj Zuschlag von 6 dB f‘ Tageszeiten mit erhøiter Empfindlichkeit (nur allgemeine

Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete [WA], reine Wohngebiete [W R 1. Kurgebiete,
Krankenh±user und Pflegeanstalten)

o an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr/20.00 - 22.00 Uhr
o an Sonn- und Feiertagen: 06.00 - o.oo uhr / 13.00 - 15.00 Uhr /

20.00 - 22.00 Uhr
o Von

der Berksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, soweit dies wegen

der besonderen Qhlichen Verh±ltnisse unter Berksichtigung des Schutzes vor

sch±dlichen Umwelteinf]sen erforderlich ist
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ANLAGE 2 QUALIT T DER SCHALLIMMISSJONSPROGNOSE

Die Qualit±t der ausgewiesenen Ergebnisse (Beurteilungspegel) ist im Konkreten vorrangig abh±ngig

von der Genauigkeit der E missionsdaten (z.B. 5 cha llleistungspegel, E inwirkungsdauer, Richtwirkung).

Diese werden f spezifische Anlagen im Regelfall vom Auftraggeber und/oder Ausrter ergeben,

sodass wir auf diese Daten nur einen geringen Einfluss haben. F l‘allgemeingtige‘ L±rmquellen wie

Lkw-Fahrten / -manipulationen (Be- und Entladen) und Parkplatzbewegungen werden die aktuellen

Verffent]ichungen herangezogen.

Um dennoch eine hohe Genauigkeit der Prognose zu gew±hrleisten, werden von uns, aufbauend auf

eigenen Erfahrungen und Messungen, die Eingangsdaten im Rahmen einer Plausibilit±tsbetrachtung

erprt und bei Erfordernis den konkreten Bedingungen angepasst

Eine hohe Genauigkeit wird dagegen bei der Erstellung des zur Durchf&wung der

5 challausbreitungsberechnungen erforderlichen dreidimensionalen Berechnungsmodells

gew±hrleistet. Mit dem den Berechnungen zugrunde liegenden Berechnungsprogramm LimA ist

garantiert dass die Berechnungen nach dem Stand der Technik (DIN 150 961 3-2) erfolgen knen.

Um dies abzusichern werden folgende Daten beider Modellbildung berksichtigt

a vorrangige Venivendung digitaler Lagepl±ne, die maöst±blich ernommen werden.

a Das Zuweisen der dritten Dimension basiert zum einen auf Høienangaben aus den Lagepl±nen

(z.B. Gel±ndedaten) und zum anderen auf persøflichen Informationen (ergeben vom

Auftraggeber und/oder Ergebnis der Vorortbesichtigung)

a schalltechnisch genaue Nachbildung der kist]ichen Hindernisse (z.B. Geb±ude) mit

Zuweisung der entsprechenden Reflexionseigenschaften

In dieses Schallausbreitungsmodell werden die Schallquellen mit den zuzuordnenden

Schallleistungspegeln in ihrer Lage und Richtwirkung modellhaft als Punkt-, Linien- und/oder

Flichenschaliquellen integriert. Durch eine stindige Modellkontrolle wird abgesichert dass Fehler bei

der Modellerstellung auszuschlieöen sind.

Die im AbschnittS ausgefirten E missionsans±tze basieren erwiegend auf Informationen

a des Auftraggebers und

L bundesweit anerkannte Studien zur Ermittlung der Emissionspegel (z.B. Bayerische

Parkplal±rmstudie) und

a eigene Befragung und Erhebung
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ANLAGE 3 AUFLISTUNG DER GEWERBEBETRIEBE IM GEWERBEGEBIET

KGRIMMER STRASSE 11-14‘ ‚ StAND: OKTOBER 2015

1. Hollys Hundekita

2. F itnesseinrichtung: IG reifswaldfit‘

3. Kunstschmiecie Stefan Grimm

4. Deutscher Tierschutzbund

5. Bau-Kranservice V. Kuchel

6. REBE - Baustoffe

7. Fotostudio Ray(s Eye, Felix Ptner

8. jana(s Hundeparadiesü

9. ATS Transferservice, A, Schiewe (in Verbindung mit Hermes Paketdienst)

10. Futterharidel Felten

11. Autohandel Dominik

12. Ingenieurbo Gusen, Ingenieurbo Pohl, Ingenieurbao Schøiel

13. Diakonisches Werk

14. Heizung - Sanit±r Fa. Bøtcher(B‘o)

15. Venezia Lebensmittelhandel

16. Firehouse Veranstaltungsservice

So
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Bebauungsplan Nr. 91
- EKZ Grimmor Straße

1. Andorung
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1. Anderung
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Bebauungsplan Nr. 91
EKZ Grimmer Straße
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1. Anderung
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1. Andorung
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1. Anderung
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